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Einladung Stadt Erlangen
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss /
Werkausschuss EB77
5. Sitzung e Dienstag, 23.09.2014 e 16:00 Uhr e Ratssaal, Rathaus
Nicht 6ffentliche Tagesordnung - 16:00 Uhr
- siehe Anlage -
Offentliche Tagesordnung - 16:30 Uhr Inhaltsverzeichnis

siehe letzte Seite(n)

Werkausschuss EB77:

6. Mitteilungen zur Kenntnis Werkausschuss EB77

6.1. Verzicht auf Sperrmilischeine fur einjahrigen Probebetrieb und kos- ~ 772/004/2014
tenlose Schadstoffannahme an den Anlagen des Zweckverbandes flr  kenntnisnahme
Abfallwirtschaft Erlangen/Erlangen Hochstadt (ZVA); je ab 01.01.2015

7. Anfragen Werkausschuss EB77

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss:

8. Mitteilungen zur Kenntnis

8.1. Neuausrichtung der "Erlanger Verbraucherberatungstage” 31/026/2014
Kenntnisnahme

8.2. Niederschrift tber die 3. Sitzung des Naturschutzbeirates am 31/028/2014

14.07.2014 Kenntnisnahme

8.3. Verkehrsunfallentwicklung 2013 im Stadtgebiet Erlangen 321/004/2014
Kenntnisnahme

8.4. Fahrradunfélle in Erlangen 2013 30-S/003/2014

Kenntnisnahme
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ausweisen einer zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbeschrankung
von 30 km/h an der Adalbert-Stifter-Schule

Verkehrsrechtliche Anordnungen in der Zeit vom 08.07.2014 bis 19.
08.2014

Bauleitplanung der Stadt Herzogenaurach: Anderung des Flachen-
nutzungsplans und Aufstellung von zwei Bebauungsplanen "Herzo
Base - Gewerbegebiet World of Sports"; hier: Stellungnahme der
Stadt Erlangen

Niederschrift iber die Sitzung des Baukunstbeirates am 17.07.2014

Energiebericht fur stadtische Gebaude und Einrichtungen 2013

Gewasserokologische Malihahmen am Dechsendorfer Weiher
- Wiederherstellung Réttenbach; Wissenschaftliche Begleitung;
Fraktionsantrag Nr. 014/2014 - SPD-Fraktion

Ehem. Ubungsgelande (Exerzierplatz); Naturschutzgebietsflachen
(NSG) - Entmunitionierung Restflachen; Mittelbereitstellung

Errichtung eines Trinkwasserhochbehalters auf dem Grundstick
FI.Nr.2508, Gemarkung Erlangen durch die ESTW

Verkehrssicherheit an der Kreuzung Donato-Polli-
StralRe/Dompropststralle;

Aufhebung des Beschlusses vom 1.4.2014 zur Vorlage 321/125/2014

Geschwindigkeitskontrollen im Ortsteil Tennenlohe;
SPD-Fraktionsantrag Nummer 49/2014

Einhaltung des Tempos 30 in der Michael-KreR3-Stral3e;
SPD-Fraktionsantrag Nummer 53/2014

SPD-Fraktionsantrag 083/2014 - Abmarkierungen in den
Einmindungsbereichen Mozartstrafl3e und Sophienstral3e
zur Hartmannstral3e

Schaukastenanlage in Tennenlohe;

hier: SPD-Fraktionsantrag Nr. 111/2014,
O0dp-Fraktionsantrag Nr. 117/2014 und CSU-Fraktionsantrag
Nr. 119/2014, Erlanger Linke-Fraktionsantrag Nr. 125/2014
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321/009/2014
Kenntnisnahme

321/012/2014

Kenntnisnahme

611/013/2014
Kenntnisnahme

611/015/2014
Kenntnisnahme
24/002/2014
Kenntnisnahme

31/029/2014
Beschluss

31/030/2014
Gutachten

111/003/2014
Gutachten

32/004/2014
Beschluss

321/010/2014

Beschluss

321/011/2014
Beschluss

613/012/2014

Beschluss

232/006/2014
Beschluss



17. Aufhebung der Sanierungssatzung fir das Sanierungsgebiet
Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet 1) — erganzendes
Verfahren nach § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)

18. Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in
Erlangen - Einflhrung einer Quote fur geférderten Mietwohnungsbau

19. Anfragen

Ich darf Sie hiermit zu dieser Sitzung einladen.

Erlangen, den 16. September 2014

STADT ERLANGEN
gez. Dr. Florian Janik
Oberbirgermeister

610.3/002/2014
Gutachten

611/009/2014
Gutachten

Falls Tagesordnungspunkte dieser Sitzung aus Zeitgriinden auf den néchsten Termin verschoben werden

missen, bitten wir Sie, die entsprechenden Unterlagen aufzubewahren und erneut mitzubringen.

Die Sitzungsunterlagen kdnnen auch unter www.ratsinfo.erlangen.de abgerufen werden.
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O 6.1

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
M/EB77 N/EB77 772/004/2014

Verzicht auf Sperrmullscheine fur einjahrigen Probebetrieb und kostenlose
Schadstoffannahme an den Anlagen des Zweckverbandes fir Abfallwirtschaft
Erlangen/Erlangen Hochstadt (ZVA); je ab 01.01.2015

Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen
ZVA ER/ERH, Amt 31

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Verzicht auf Sperrmullscheine fir einjahrigen Probebetrieb ab 01.01.2015

Sperrgut sind in privaten Haushalten anfallende Abfélle wie Mdbel und Gebrauchsgegenstande,
die wegen ihrer GroR3e, ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit auch nach einer zumutbaren
Zerkleinerung nicht in die bereitgestellten stadtischen Abfallbehélter eingefiillt werden kénnen oder
deren Entleeren erschweren. Der EB 77 entsorgt das in privaten Haushalten anfallende Sperrgut in
haushaltsiblichen Mengen.

Nach bisherigen Regelungen besteht fur an die Restmullabfuhr angeschlossene private Haushal-
tungen die Mdglichkeit der kostenfreien Sperrmiillentsorgung per Abholung durch die Stadt Erlan-
gen (max. 2 Abholungen / Jahr) oder der Selbstanlieferung mit Sperrmiilischein an der Umladesta-
tion des ZVA (max. 2 Anlieferungen / Jahr). Jede Mdglichkeit fir sich kann bis zweimal im Jahr,
beide Moglichkeiten in Kombination je einmal im Jahr in Anspruch genommen werden.

Im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung birgernaher Dienstleistungen wurde die weitere
Erforderlichkeit von Sperrmiilischeinen flr Erlanger Birgerinnen und Blrger gepruft. Im Ergebnis
und in Abstimmung mit dem ZVA fiihrt der EB 77 den probeweisen Verzicht auf Sperrmiilischeine
ab 01.01.2015 vorerst fur die Dauer von einem Jahr ein.

Dies eroffnet die burgerfreundliche Moglichkeit einer ganzjahrigen, am zeitlichen Anfall orientierten
und daher flexiblen Selbstanlieferung von Sperrgitern an der Umladestation. Dieses Vorgehen
erfordert eine Prifung der Ansassigkeit in Erlangen durch Ausweiskontrolle bei der Selbstanliefe-
rung an der Umladestation.

Zur Vermeidung von Missbrauch bleibt die Sperrmullscheinregelung fur gewerbliche Entrimpler
und dienstleistende Kleingewerbe zur Legitimation der Tatigkeit im Auftrag der Erlanger BUr-
ger/innen bestehen.

Kinftig kann die Mdglichkeit der kostenfreien Sperrmiillentsorgung per Abholung durch die Stadt
Erlangen einmal jahrlich genutzt werden.

Der Landkreis Erlangen-Héchstadt hingegen behélt die Sperrmiillscheine bei.
Der ZVA hélt die sich daraus ergebende unterschiedlichen Handhabung an seinen Mullannahme-
stellen fir unproblematisch umsetzbar.

Kostenlose Schadstoffannahme an den Anlagen des ZVA ab 01.01.2015
Auf Anregung der Stadt Erlangen und in Ubereinstimmung mit dem Landkreis Erlangen Hochstadt
hat der ZVA in der Verbandsversammlung am 17.07.2014 beschlossen, die Entgelte fir die An-
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nahme von Schadstoffen ab 01.01.2015 abzuschaffen. Damit wird das Bringsystem der schon im-
mer kostenlosen mobilen Schadstoffsammlung gleichgestellt.

Gleichzeitig zielt diese vereinfachte Abgabemdglichkeit an der Umladestation und an den Wert-
stoffhéfen der Deponien auf eine konsequente und intensive Getrenntsammlung von Schadstoffen
durch die Burgerinnen und Birger ab.

Daruiber hinaus wird der ZVA die Entsorgungsentgelte fur Wertstoffe Gberprifen um ggf. auf abfall-

rechtliche und entsorgungswirtschaftliche Veranderungen reagieren zu kénnen.

Anlagen:

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 8.1

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
1/31 31/026/2014

Neuausrichtung der "Erlanger Verbraucherberatungstage”
Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77
Haupt-, Finanz- und Personalaus- 24.09.2014 O Kenntnisnahme
schuss

Stadtrat 25.09.2014 O Kenntnisnahme

23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen
Amt 39

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Bislang wurden die "Verbraucherberatungstage" der Stadt Erlangen von Amt 39 in zweijahrigem
Turnus, zuletzt von 20. bis 22.06.2013, organisiert und durchgefiihrt. Zahlreiche Behdrden, Verei-
ne, Institutionen und regionale Aussteller thematisierten insbesondere die Bereiche Lebensmittel
und Verbraucherschutz. Schulen und Kindergarten waren beteiligt und stellten unterschiedliche
Projekte

Mit der Referatsumbildung und Eingliederung der Amter 31 und 39 in Referat | wird anstelle der fir
das Jahr 2015 geplanten ,Verbraucherberatungstage” fur das Jahr 2016 eine neu konzeptionierte
gemeinsame Veranstaltung des Referats | mit den Schwerpunkten Umwelt- und Klimaschutz, Ver-
braucherschutz, nachhaltigen Konsum, Gesundheit-Bewegung-Sport sowie der Einbeziehung so-
ziokultureller Stadtteilarbeit geplant. Durch die Neuausrichtung soll auch das Interesse einer breite-
ren Bevolkerung geweckt werden und den sinkenden Besucherzahlen entgegengewirkt werden.
Da fur eine professionelle Veranstaltung sowohl umfassende Planungen, eine Konzeptentwicklung
aber auch die Einstellung der bendétigten Mittel erforderlich ist, wird eine Projektgruppe aus allen
beteiligten Amtern gebildet und gegebenenfalls auch externe Fachleute eingebunden. Die Auswei-
tung der Themenpalette ,Mensch und Umwelt“ wird eine Aufteilung von Organisation und Durch-
fuhrung auf mehrere Amter des Referats erfordern.

Neue Schwerpunkte der Veranstaltung werden
- Erndhrung
- Nachhaltigkeit,
- Umwelt- und Klimaschutz
- Gesundheit-Bewegung-Sport sowie
- soziokulturelle Aspekte sein.

Die Neuausrichtung der Veranstaltung erfordert auch eine Diskussion Uber Veranstaltungsort/e
und Titel.
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Amt 39 wird auch weiterhin den Bereich Lebensmittel thematisieren. Dies beinhaltet insbesondere
die Information der Birger hinsichtlich Kontrolle, Uberwachung und Sicherheit von Lebensmitteln.
Es wird aufgeklart, wohin sich Blrger bei Beschwerden und Beanstandungen wenden kénnen.
Daneben werden der richtige Umgang mit Lebensmitteln und die Bewusstseinsscharfung des Wer-

tes von Lebensmitteln sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen ein wichti-
ges Thema sein.

Die bereits vorhandenen Kindergarten- und Schulprojekte sollen weitergefihrt und um neue The-

men erweitert und bereichert werden. Das Angebot soll auch ganz besonders junge Menschen
ansprechen.

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 8.2

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
1/31 31/028/2014

Niederschrift Gber die 3. Sitzung des Naturschutzbeirates am 14.07.2014
Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Sachbericht

Anlagen: Protokoll Naturschutzbeirat vom 14.07.2014

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 8.2

Niederschrift
(NatB/003/2014)

uber die 3. Sitzung des Naturschutzbeirates
am Montag, dem 14.07.2014, 14:15 Uhr,
Im Walderlebniszentrum Tennenlohe

Die Vorsitzende, Frau Blurgermeisterin Lender-Cassens, erdffnet um 14:15 Uhr am Brucker Bach-
graben (Anschutzstral3e) die Sitzung und begrif3t die Anwesenden.

Der Naturschutzbeirat genehmigt die nachstehende Tagesordnung:

Offentliche Tagesordnung - 14:15 Uhr

TOP 1 Betrieb eines Waldkindergartens (,Mooswichtel*) im Landschaftsschutz
gebiet Bachgraben (Treffpunkt: ca. 14.15 Uhr an der Anschuitzstraf3e)
-Ortseinsicht / Beschluss —

TOP 2 Ausweitung des Naturschutzgebiets Brucker Lache /Schreiben von Herrn
Hercksen
- Ortseinsicht —

TOP 3 Errichtung eines Trinkwasserhochbehalters auf dem Grundstiick FI.Nr. 2508, Gem.
Erlangen im Landschaftsschutzgebiet Meilwald durch die Erlanger Stadtwerke AG
TOP 4 Mitteilungen zur Kenntnis:
Gebietsbetreuung im Tennenloher Forst

Sachstandsbericht zur Ausweisung von Hundeanleinzonen im Landschaftsschutz-
gebiet Regnitztal

Protokollvermerk aus der Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschus-
ses vom 03.06.2014: Anderung des Flachennutzungsplans

im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens im Bereich Klosterwald 15 und Her-
ausnahme des Grundstticks Flur-Nr. 350/2 (Gemarkung Frauenaurach) aus

dem Landschaftsschutzgebiet zur Bebauung mit einem Einfamilienhaus

50 Jahre Naturschutzgebiet Brucker Lache: Ideen zur Jubilaumsveranstaltung

Ablauf der Amtsperiode fur den Naturschutzbeirat

TOP 5 Anfragen

9/159




TOP 1
Betrieb einer Waldkindertagesstatte im Landschaftsschutzgebiet Bachgraben
-Ortseinsicht / Beschluss —

Sachbericht/Ergebnis

Das Gremium unterrichtet sich vor Ort tiber das geplante Vorhaben, welches durch den Architekt
und die anwesenden Vertreter der Waldkindertagesstatte erlautert wird. Geplant sind die Errich-
tung von zwei mobilen Bauwagen, die einerseits als Lagerstétte, anderseits als Unterbringungs-
maglichkeit fir die Krippenkinder fungieren sollen. Die Platzwahl hat sich wegen der glinstigen
Lage der Rettungswege ergeben. Die beiden Bauwagen sollen im 90-Grad Winkel zwischen dem
sudlich angrenzenden FuRweg und dem in Nord-Siud-Richtung verlaufenden Trampelpfad in 1,5
Metern Abstand zu diesem errichtet werden; geplant ist eine Eingriinung durch eine Hainbuchen-
hecke; eine Zaunung ist nicht beabsichtigt. Der Betrieb der Einrichtung ist ab September 2014 ge-
plant.

Die Verwaltung fuhrt aus, dass sich der Standort im Landschaftsschutzgebiet des Brucker Bach-

grabens befindet. Das Vorhaben ist aufgrund seiner Lage im AulRenbereich (8§ 35 BauGB) bauge-
nehmigungspflichtig. Herr Dr. Probstle erlautert den Schutzstatus der umliegenden Flachen nach
Forstrecht. Die Vertreter des Forstbetriebs Nirnberg stellen fest, dass durch den Betrieb der Ein-
richtung mit keinen Eingriffen in das nahe Naturwaldreservat der Brucker Lache zu rechnen ist.

Die Mitglieder des Naturschutzbeirates beflirworten den geplanten Standort insbesondere vor dem
Hintergrund, dass hier eine weitere Einrichtung fur vorschulische Umweltbildung in Erlangen er-
richtet wird.

Beschluss:

Das Gremium stimmt einstimmig der beantragten Aufstellung der Bauwagen im Land-
schaftsschutzgebiet ,Bachgraben® zu, dies nach Mal3gabe einer Riickbauverpflichtung,
wenn sich ein Anlass dazu ergibt.

Nach dem Ortstermin begibt sich das Gremium in das Walderlebniszentrum Tennenlohe.

TOP 2

Ausweitung des Naturschutzgebietes ,Brucker Lache® / Schreiben von Herrn
Hercksen

Sachbericht/Ergebnis

Entsprechend dem Vorschlag von Herrn Hercksen begehen die Anwesenden Teile des Natur-
schutzgebietes nordlich des Parkplatzes an der Weinstral3e bzw. siiddstlich des Walderlebniszent-
rums.

Herr Hercksen fuhrt an vier Standorten aus, dass hier durch die Forstbewirtschaftung Riickegas-
sen entstanden sind, die seines Erachtens den Erholungswert flir den Birger erheblich schmaélern.
Er schlagt vor, dass die kinftige Waldbewirtschaftung nur noch tber spezielle ErschlieBungswege
erfolgen solle und anstatt des Einsatzes der sog. Harvester beispielsweise auch Pferde fur das
Holzricken verwendet werden, um die Schaden an Natur und Landschaft zu minimieren.

Herr Dr. Probstle erlautert den teilweise sehr unterschiedlichen Schutzstatus von Teilen der Bru-
cker Lache: es handelt sich z.T. um EU-Vogelschutzgebiet, Naturschutzgebiet, Naturwaldreservat,
Landschaftsschutzgebiet und Bannwald. Die Vertreter des Forstbetriebs Nirnberg fihren ergan-
zend aus, in welcher Weise die Forstwirtschaft vor diesem Hintergrund betrieben wird. Der der
Natur erwachsende Schaden, der beim Bau von Riuckegassen entsteht, ist sehr gering. Dartber
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hinaus sind die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes auch fur den Forst verpflichtend und
werden beachtet.

Zur jungeren Historie der Brucker Lache fuhrt Herr Dr. Prébstle aus, dass seit mehr als 40 Jahren
standortgerechte Laubbdume gepflanzt werden und sich der Wald zu einem immer naturnaheren
Zustand entwickele. Neben dem Naturschutzaspekt, dirfen aber auch die anderen Funktionen,
insbesondere die Erholungsfunktion in diesem stadtnahen Wald ebenso bertcksichtigt werden.
Probstle dankte daher Herrn Hercksen ausdriicklich fir seine Anregungen und fuhrte aus, wie die
Forstverwaltung mit ihnrem ,Erlanger Weg* damit kiinftig umgehen wolle. Auch der Forstbetrieb
Nurnberg versicherte, dass die Bedurfnisse der Bevolkerung und des Naturschutzes in der Brucker
Lache besonders bericksichtigt werden.

Die rechtliche Situation (die ordnungsgemafe Forstwirtschatft ist kein Eingriff im Sinne der Natur-
schutzgesetze und damit auch im Naturschutzgebiet zulassig) ist dem Gremium bekannt. Herr
Prof. Nezadal weist darauf hin, dass die Gesetzeslage zu beachten ist und vom Naturschutzbeirat
nicht geandert werden kann.

Herr Hercksen dankt den Mitgliedern des Naturschutzbeirates, dass sein Anliegen wahrgenommen
wurde. Er zieht den Antrag, das Naturschutzgebiet auszuweiten, zurlick. Die Vorsitzende dankt
Herrn Hercksen fir seine Ausflihrungen. Ein Beschluss ist nicht veranlasst.

TOP 3

Errichtung eines Trinkwasserhochbehélters auf dem Grundstick FI.Nr. 2508, Gem.
Erlangen (Landschaftsschutzgebiet Meilwald) durch die Erlanger Stadtwerke AG

Sachbericht / Ergebnis

Der Vorsitzende der Erlanger Stadtwerke AG, Herr Geus, unterrichtet die Mitglieder des Natur-
schutzbeirates Uber die weitere Beratungsfolge in den zustandigen Stadtratsgremien; die Verwal-
tung verteilt hierzu die aktuell erarbeitete Sitzungsvorlage.

Das Vorhaben selbst wurde in den vorhergehenden Sitzungen des Naturschutzbeirates ausfihrlich
vorgestellt; hierbei wurde auch eingehend auf notwendigen Kompensationsmafinahmen hingewie-
sen.

Beschluss:
Das Gremium stimmt der Beschlussvorlage einstimmig zu.

TOP 4
Mitteilungen zur Kenntnis;

Gebietsbetreuung Tennenloher Forst:

Die Vorsitzende weist auf das im Rahmen der Einladung Ubersandte Schreiben des Oberburger-
meisters an den Bayer. Landtag hin, um den Bestand der Gebietsbetreuung fur die Zukunft zu si-
chern. Nachdem die Kostentibernahme durch den Europ. Sozialfonds auslauft, missen andere
Finanzierungsmoglichkeiten gefunden werden.

Sachstand Ausweisung von Hundeanleinzonen:

Die Verwaltung berichtet Uber den aktuellen Verfahrensstand, wonach die 6ffentliche Auslegung
und die Beteiligung der Trager offentlicher Belange abgeschlossen sind. Nahezu ausnahmslos
wurde hierbei die Ausweisung von Hundeanleinzonen im Regnitztal beflirwortet.
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In der Stadtratssitzung am 26.06.2014 wurde dem Oberburgermeister von der Interessensgemein-
schaft gegen die Hundeanleinzone (IG) eine Unterschriftenliste von ber 800 Personen lberge-
ben, die sich gegen eine Anleinzone ausgesprochen haben. Die Vorsitzende hat die Vertreter der
IG zu einem gemeinsamen Gesprach am 17.09.2014 im Umweltamt eingeladen. Die Mitglieder
des Naturschutzbeirates empfehlen einen kleinen Teilnehmerkreis. Auch die Thematik ,Freilaufzo-
nen“ solle hierbei angesprochen werden. Der Umweltamtsleiter weist darauf hin, dass das Thema
~Wiesenbriterschutz“ vorrangig ist und die Anleinpflicht nur temporar verfiigt werden soll.

50 Jahre Naturschutzgebiet Brucker Lache

Herr Dr. Probstle berichtet, dass die Forstverwaltung zusammen mit der unteren und héheren Na-
turschutzbehdrde (HNB) eine Festveranstaltung am 26.09.2014, 13.00 Uhr im Walderlebniszent-
rum durchfihrt. Herr Prof. Nezadal und Herr Rammler von der HNB werden im Anschluss eine
Exkursion durch das Naturschutzgebiet durchftihren.

Protokollvermerk aus der Sitzung des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses vom
03.06.2014: Herausnahme des Grundstiicks Klosterwald 15 (Flur-Nr. 350/2, Gemarkung Frau-
enaurach) aus dem Landschaftsschutzgebiet zur Bebauung mit einem Einfamilienhaus

Die Verwaltung berichtet Gber den Beschluss des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses
vom 03.06.2014, wonach sich das Gremium mehrheitlich fur eine Riicknahme der Landschafts-
schutzgebietsgrenzen auf dem obengenannten Grundstick ausgesprochen und zugleich die Ver-
waltung beauftragt hat, zeit- und ortsnah fiir eine Kompensation zu sorgen. Die betreffende Ausar-
beitung der Fachkraft fir Naturschutz wurde in der Einladung tbermittelt.

Der Naturschutzbeirat hatte in seiner Sitzung am 12.05.2014 mehrheitlich einen Beschluss gegen
die Herausnahme eines einzelnen Grundstiicks aus dem Landschaftsschutzgebiet gefasst, um
keinen Prazedenzfall zu schaffen. Der Naturschutzbeirat nimmt die abweichende Entscheidung
des Stadtratsausschusses mit Verwunderung zur Kenntnis. Weiter nimmt der Naturschutzbeirat
zur Kenntnis, dass als Ausgleich fiir die Verringerung des Landschaftsschutzgebietes zugunsten
eines privaten Grundstiickseigentiimers das Landschaftsschutzgebiet mit Flachen im Eigentum der
Stadt Erlangen erweitert wurde.

Aufgrund der bisherigen sehr guten Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und der sehr geringen be-
troffenen Flache sieht der Naturschutzbeirat nach langer und intensiver Diskussion in diesem Fall
von einer Vorlage nach Art. 48 Abs. 2 BayNatSchG an die Regierung von Mittelfranken ab. Die
Vorsitzende wurde gebeten, den UVPA hierliber in geeigneter Weise zu informieren.

Ablauf der Amtsperiode fir den Naturschutzbeirat:

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die aktuelle Amtsperiode des Gremiums zum 31.08.2014
endet. Ein Vorschlag zur Neubesetzung wird dem Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss in
seiner Sitzung am 22.07.2014 von der Verwaltung unterbreitet. Ausscheidende Mitglieder werden
in der konstituierenden Sitzung am 29.09.2014 verabschiedet. Nachdem Herr Dr. Tendel an der
konstituierenden Sitzung nicht teilnehmen kann, dankt die Vorsitzende Herrn Dr. Tendel fir das
Uber zwei Jahrzehnte andauernde Engagement zum Wohle des Natur- und Landschaftsschutzes
in der Stadt.

TOP 5
Anfragen

-Keine-
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Die konstituierende Sitzung des Naturschutzbeirates findet am Montag, den 29. September 2014,
14 Uhr, im Konferenzraum Schuhstr. 40 (EG) Erlangen, statt.

Sitzungsende: 17:50 Uhr.

Die Vorsitzende:
gez. Lender-Cassens

Der Schriftfihrer:

gez. Jahnert
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O 8.3

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
/32 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 321/004/2014

Verkehrsunfallentwicklung 2013 im Stadtgebiet Erlangen
Beratungsfolge Termin  O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77

01.07.2014 O Kenntnisnahme vertagt

23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen
Polizei

I. Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Il. Sachbericht
Die Polizei hat eine Analyse der Verkehrsunfallentwicklung fur das Jahr 2013 mit einer Auflistung
der Unfallh&ufungsstellen vorgenommen. Die Verwaltung gibt den Bericht - wie auch schon in den
Vorjahren - zur Kenntnis (vgl. Anlage).

Nachdem sich 2012 die Unfallsituation entspannt hatte, stiegen im Jahr die Verkehrsunfallzahlen in
Erlangen im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht an. Im vergangenen Jahr musste die Polizei fir
das Stadtgebiet Erlangen (ohne BAB) insgesamt

3163 Verkehrsunfélle
(2012: 3064 Unfalle) registrieren. Im Vergleich zu 2012 bedeutet dies eine
Steigerung von 3,23 %.

Die Hauptunfallursachen im Jahr 2013 waren &hnlich wie auch schon in den Vorjahren und stellen
sich wie folgt dar:

ungenugender Sicherheitsabstand (1.403)

Fehler beim Abbiegen, Wenden, Ruckwartsfahren (1009)

Nichtbeachten der Vorfahrt bzw. Vorrangs anderer Verkehrsteilnehmer (257)
falsche StralRenbenutzung (172)

nicht angepasste Geschwindigkeit (135) sowie

Alkoholeinfluss (36).

YVVVVVYY

Im Jahr 2013 wurden bei Verkehrsunféllen im Stadtgebiet Erlangen insgesamt 593 Personen
(2012 = 585) verletzt. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,36 %. Leider kamen im letzten Jahr drei
Verkehrsteilnehmer bei einem Verkehrsunfall ums Leben (2012 = 2).

Schulwegunfalle

Im Jahr 2013 ereigneten sich zwolf Schulwegunfalle. Dabei wurden zwolf Kinder - glicklicher Wei-
se nicht nachhaltig - verletzt.
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Unfalle mit Fahrradfahrern

Die Zahl der Unfélle mit Radfahrerbeteiligung ist mit 296 gegeniiber dem letzten Jahr (304) leicht
zurlickgegangen. Der Anteil der Unfalle mit Fahrradfahrern betrégt lediglich 9,36 % des Gesamtun-
fallaufkommens. An allen Unfallen mit Personenschaden (521) waren die Radfahrer allerdings mit
49,32 % (257) beteiligt.

Unfalle mit FulRgangern

Im Jahr 2013 ereigneten sich insgesamt 74 Unfalle mit FuRgangerbeteiligung, bei denen 53 Per-
sonen verletzt wurden (38 leicht). 34 der insgesamt 74 Unféalle wurden von den Ful3géngern selbst
verursacht (45,94 %).

Unfallhdufungsstellen

Die drtliche Untersuchung der StralRenverkehrsunfélle wurde durch die Richtlinie zur Bekadmpfung
des Unfallgeschehens auf bayerischen Straf3en den Unfallkommissionen Ubertragen. Diese setzen
sich aus den Vertretern der StraRenverkehrsbehorde, der Strallenbaubehérde und der Polizei zu-
sammen.

Die Unfallkommissionen wurden fiir das qualifizierte Stra3ennetz (Bundesautobahnen, Bundes-,
Staatsstraf3en und die durch die Strallenbaudmter zu betreuenden Kreisstral3en) verpflichtend
festgelegt. Fir GemeindestralRen ist die Einrichtung von Unfallkommissionen nicht zwingend vor-
geschrieben. Die Einrichtung einer Unfallkommission fir die Ortsstral3en wurde von der Stadt Er-
langen beflirwortet. Sie nimmt seit dem Jahr 2001 ihre Aufgaben wabhr.

Eine Unfallhaufungsstelle (UHS) liegt dann vor, wenn:

» im Einjahresvergleich mindestens 5 Verkehrsunfélle des gleichen Unfalltyps (wenn Kleinun-
falle statistisch erfasst werden),

» im Einjahresvergleich mindestens 4 Verkehrsunfélle des gleichen Unfalltyps (wenn Kleinun-
falle nicht statistisch erfasst werden) bzw.

» im Dreijahresvergleich mindestens 3 Verkehrsunfélle mit schwerem Personenschaden re-
gistriert werden.

Im Jahr 2013 wurden fur das Stadtgebiet 20 Unfallhaufungsstellen ermittelt. Neun davon zahlten
bereits im Vorjahr zu den Unfallhdufungsstellen. Es handelt sich dabei um folgende Ortlichkeiten:

> AuRere Nirnberger StraRe (Bundesstrale 4) / norddstliche Abfahrt von der BAB 3 (Fahrt-
richtung Wirzburg) in Fahrtrichtung Erlangen

Cauerstral3e / Kurt-Schumacher-Stral3e

Paul-Gossen-Stral3e (BundesstralRe 4) / Glnther-Scharowsky-Stral3e - KoldestralRe
Karl-Zucker-Stral3e / Koldestral3e - Stintzingstral3e

Paul-Gossen-StraRe (BundesstralRe 4) / AuRRere Brucker StraRe (StaatsstralRe 2242)
BunsenstraRe-Gunther-Scharowsky-Straf3e/Felix-Klein-Straf3e-Henri-Dunant-Stral3e
HofmannstrafRe / Werner-von-Siemens-Stral3e

Bohlenplatz - MarquardsenstraRe / Ostliche Stadtmauerstrale

Bohlenplatz - LuitpoldstraRe / Ostliche StadtmauerstraRe - WaldstraRe

YVVVVVYYVYY

Als neue Unfallhaufungsstellen wurden im Jahr 2013 folgende Ortlichkeiten registriert:

MozartstralRe / Werner-von-Siemens-Stralie

Lammersstralie - Leo-Hauck-StralRe / Spardorfer Stral3e

Guterhallenstral3e (2240) / Eisenbahnunterfliihrung

Martinsbihler Stral3e (2244) / Baiersdorfer StralRe

Paul-Gossen-Strale (B 4) / Buchenbacher Damm (ER 1)

Adenauer-Ring (ER 1)-Bichenbacher Damm ( ER 1) / Frauenauracher Stral3e (ER 1)
Hilpertstral3e / Karl-Zucker-Straf3e - Nagelsbachstralie
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Schallershofer Stral3e (ER 2) / Neumduhle (ER 1) - Ulrich-Schalk-Stral3e
Weisendorfer Straf3e (2240) / Hemhofener Straf3e (2259)

Neumthle 4 (ER 1) / (Zufahrt zum Nahversorgungszentrum)
Biichenbacher Damm (ER 1) / Bayernstral3e - Leipziger Stral3e

YV VY

Die Verwaltung und Polizei werden auch weiterhin - im Rahmen der personellen und finanziellen
Maoglichkeiten - mit geeigneten Maflinahmen versuchen, das Unfallaufkommen zu reduzieren und
bestehende Unfallhdufungsstellen zu entscharfen.

Anlagen: Polizeibericht Verkehrsunfallentwicklung 2013

lll.Behandlung im Gremium
Beratung im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am
01.07.2014

Protokollvermerk:
Auf Wunsch von Frau berufsméaRiger Stadtratin Wustner soll diese Mitteilung zur Kenntnis in den
offentlichen Teil des nachsten UVPA’s vertagt werden. Hiertiber besteht Einvernehmen.

Ergebnis/Beschluss:

vertagt
gez. Dr. Janik gez. Wistner
Vorsitzende/r Berichterstatter/in

IV.Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
V. Zum Vorgang
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O 8.3

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

Verkehrsunfall-
entwicklung
2013

]
in Erlangen
(Stadtgebiet ohne Bundesautobahnen)
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1. Verkehrsunfallgeschehen im Uberblick
1.1 Entwicklung

Im Jahr 2013 stiegen die Verkehrsunfallzahlen in Erlangen im Vergleich zum Vorjahr
wieder leicht an, nachdem sich 2012 die Unfallsituation etwas entspannt hatte. Das
10-Jahres-Hoch vom Jahr 2011 mit 3254 Verkehrsunfallen wurde mit insgesamt
3163 bearbeiteten Unfallen jedoch nicht erreicht. Der Anstieg zum Vorjahr betragt
somit 3,23%. Im Durchschnitt ereigneten sich im letzten Jahr etwa 8,7 Verkehrsun-
falle pro Tag im Stadtgebiet von Erlangen. Im Jahr zuvor waren es knapp 8,4 VU.

Leider waren im vergangenen Jahr drei Verkehrstote zu beklagen; einer mehr als
2012. Die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer stieg ebenfalls leicht an;

um acht Personen, was einem Plus von 1,36% entspricht.

(585 verletzte Personen im Jahr 2012, 593 im Jahr 2013)

1.2 Entwicklung - nach Unfallkategorien

Die Unfdlle verteilen sich wie folgt auf die drei Unfallkategorien Kleinunfall (VUK),
schwerwiegender Verkehrsunfall (VUSW) und Verkehrsunfall mit Personenschaden
(VUPS).

Veranderung Anteil am Unfallgeschehen
absolut prozentual

3163 3064 +99 +3,23% 100%

2013 2012
1523 1500 +23 +1,53% 48,15% 48,96%
1119 1065 +54 +5,07% 35,37% 34,76%
521 499 +22 +4,40% 16,48% 16,28%

2013 2012
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1.3 Entwicklung - Vergleichszahlen

Sowohl in Bayern und Mittelfranken, als auch in den beiden Nachbarstadten Niirn-
berg und Firth ist die Zahl der Verkehrsunfdlle im vergangenen Jahr gestiegen. In
Erlangen betragt der Anstieg etwa drei Prozent.

2013 2012 Veranderung
Mittelfranken 49093 47730 +2,86%
Bayern 372422 364373 +2,21%

Nirnberg 14600 14093 +3,60%
Flrth 3063 2989 +2,47%

Erlangen 3163 3064 +3,23%

1.4 Unfallfolgen

Veranderung
absolut prozentual
getotete Verkehrsteilnehmer +1 +50%

verletzte Verkehrsteilnehmer +8 +1,36%
davon leicht verletzt -9 -1,75%
davon schwer verletzt +17 +24,28%

Die Entwicklung der Unfallfolgen stagniert weitgehend. Die Zahl der Verletzten blieb
in etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings ist bei den schwerverletzten Unfallbeteiligten
ein Anstieg von 17 Personen zu verzeichnen und somit ein Zuwachs von fast 25%.

Leider verstarben im Jahr 2013 drei Verkehrsteilnehmer bei Verkehrsunfallen.

Verkehrsunfille mit todlichem Ausgang

Pkw-Fahrer (22 Jahre)

Ein junger Mann befuhr die Bayreuther StraBe von Bubenreuth kommend in Richtung
Erlangen. Auf Hohe von km 1,25 Uberholte er einen vorausfahrenden Verkehrsteil-
nehmer mit deutlich iberhdhter Geschwindigkeit. Wahrend des Uberholvorgangs ge-
riet der Pkw mit den linken Radern in das linke Bankett, rutschte linksseitig auf die
ostlichen AuBenschutzplanken und prallte nach mehreren Metern mit dem linken
Frontbereich des Pkws gegen einen massiven Baum, der unmittelbar neben der Leit-
planke stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Fahrbahn zu-
riickgeschleudert, tberschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der alleinbeteiligte
Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er war nach dem Unfall
nicht mehr ansprechbar und verstarb noch vor Ort. Im Bereich der Unfallstelle auf
der StaatsstraBe sind 100 km/h Héchstgeschwindigkeit erlaubt. Die Fahrbahn war zur
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Unfallzeit trocken, eine StraBenbeleuchtung ist nicht vorhanden. Das Vorliegen tech-
nischer Mangel konnte ausgeschlossen werden.

FuBBganger (87 Jahre)

Ein Rentner Uberquerte an der Nordseite der Kreuzung Am Europakanal Héhe Fran-
kenwaldallee die westlichen Richtungsfahrbahnen der StraBe Am Europakanal im Be-
reich der lichtzeichengeregelten FuBgangerfurt bei Grinlicht Richtung Osten. Nach
Passieren der Mittelinsel verlieB er die FuBgangerfurt norddstlich, um die StraBe in
einem Winkel von etwa 45 Grad zu Uberqueren. Die Lichtzeichenanlage zeigte zu
diesem Zeitpunkt fur den Ostlichen Teilbereich der FuBgangerfurt Rotlicht. Ein Pkw-
Fahrer (78 Jahre) befuhr zeitgleich den linken Fahrstreifen der StraBe Am Europaka-
nal in nordlicher Fahrtrichtung und wollte den Kreuzungsbereich bei Grinlicht passie-
ren. Unmittelbar nach der nérdlichen FuBgangerfurt wurde der FuBganger vom rech-
ten Frontbereich des Pkw erfasst und auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Der
FuBganger war nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar. Er verstarb kurze Zeit spa-
ter in der Chirurgie Erlangen. Der Autofahrer war zur Unfallzeit mit angepasster Ge-
schwindigkeit unterwegs. Die Fahrbahn war trocken. Der Unfallhergang konnte von
mehreren auBenstehenden Zeugen beobachtet und bestatigt werden.

Pkw-Fahrerin (22 Jahre)

Eine junge Frau befuhr die Further StraBe in ndrdlicher Richtung. Auf Hohe der
Hausnummer 77 kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahr-
zeug prallte westlich des Fahrbahnverlaufs gegen mehrere kleine Baume und kam
etwa flinf Meter unterhalb des Fahrbahnniveaus im Bereich einer Kleingartenanlage
zum Liegen. Nach dem Unfall war sie nicht mehr ansprechbar und musste aus ihrem
Fahrzeug geborgen werden. Die Pkw-Fahrerin war zur Unfallzeit nicht angegurtet
und verstarb noch an der Unfallstelle. Im Fahrzeuginneren konnte bei der Unfallauf-
nahme ein eingeschaltetes Smartphone aufgefunden werden. Die junge Frau stand
zur Unfallzeit mit 1,41 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Unfallursache
konnte mangels auBenstehender Zeugen nicht abschlieBend geklart werden und ist
vermutlich auf das Zusammenwirken mehrerer Griinde zurlckzufihren (Nicht ange-
passte Geschwindigkeit; Ablenkung durch Smartphone; Alkoholeinfluss, fehlender
Sicherheitsgurt).

Die 22-Jahrige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das von ihr gefiihrte Fahr-
zeug war zur Unfallzeit weder zugelassen noch versichert. Einem TUV-Bericht zufol-
ge, der im Fahrzeug aufgefunden worden war, lagen technische Mangel vor, die je-
doch nicht unfallursachlich waren. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen eines ande-
ren Pkws angebracht. Zur Unfallzeit war die Fahrbahn trocken und die StraBenbe-
leuchtung in Betrieb. Eine Fremdeinwirkung durch einen anderen Verkehrsteilnehmer
- soweit spurentechnisch feststellbar - konnte ausgeschlossen werden
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2. Unfallursachen

2.1 Die haufigsten Unfallursachen*

Im Rahmen der Ursachenforschung wurde als Unfallursache Nr. 1 ungentigender Si-
cherheitsabstand (1403 Félle) registriert, gefolgt von Fehlern beim Abbiegen, Wen-
den, Rickwarts-, Ein- oder Anfahren (1009) und dem Nichtbeachten der Vorfahrt
(bzw. Vorrang) anderer Verkehrsteilnehmer (257). Auf den weiteren Platzen folgen
falsche StraBenbenutzung (172) und Uberschreiten der zuldssigen Héchstgeschwin-
digkeit bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit (135). Unfalle, bei denen Alkoholkon-
sum ursachlich war, sind im vergangenen Jahr auf 36 Falle zuriickgegangen.

2.2 Die haufigsten Unfallursachen* und ihre Folgen

vuU davon verletzte
gesamt VUK Personen

ungentigender Sicherheitsabstand 1403 803 114

Fehler beim Abbiegen, Wenden, Riickwarts-, Ein
oder Anfahren 1009 345 186

Nichtbeachten der Vorfahrt/des Vorrangs 257 P 139

falsche StraBenbenutzung 172 14 91

Uberschreiten der zuldssigen Héchstgeschwindig-
keit/nichtan- gepasste Geschwindigkeit 135 11 46

Alkoholeinfluss 36 0] 18
Fehler beim Uberholen 31 7 9 17

Fehler beim Vorbeifahren 11 4 0]

*) Berlicksichtigt werden alle Ursachen bei allen Beteiligten. Daher kommt es mitunter zu mehrfachen
Zahlungen der Ursachen. Naheres siehe Anlagen 4 und 5 (Unfalltypen- und Unfallursachenverzeichnis)

Abstand (Ursache 14)

Lungeniigender Sicherheitsabstand" war in 1403 Fallen unfallursachlich. Deut-
lich mehr als die Halfte dieser Unfalle (803) waren Kleinunfalle, insbesondere Auf-
fahrunfalle.

Abbiegen, Wenden, Riickwarts-, Ein- und Anfahren (Ursachen 35-37)

Diese Fahrmanover waren vor allem bei den VUSW und VUPS unfallursachlich und
nehmen in beiden Kategorien Spitzenplatze ein. Mit 186 Personen wurden bei Unfal-
len mit dieser Ursache die meisten Verkehrsteilnehmer verletzt.
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Vorfahrt und Vorrang (Ursachen 27-33)

Durch das , Nichtbeachten der Vorfahrt bzw. des Vorrangs" wurden bei 121
VUPS 139 Personen verletzt.

StraBenbenutzung (Ursachen 27-33)

,Falsche StraBenbenutzung" war bei 172 Unfallen ursachlich. 91 Menschen wur-
den bei dieser Unfallursache verletzt.

Geschwindigkeit (Ursachen 27-33)

Bei ,,Geschwindigkeitsunfallen™ waren 46 Verletzte zu verzeichnen. Die Zahl der
Geschwindigkeitsunfalle ist im Vergleich zum Vorjahr (124 VU) um 11 Félle gestie-
gen. Das entspricht einem Zuwachs von 8,87%.

Um dieser Unfallursache entgegenzuwirken, werden im Stadtgebiet Erlangen seit vie-
len Jahren intensive Geschwindigkeitsmessungen durchgeflihrt. Die Verkehrspolizei-
inspektion Erlangen, der Einsatzzug Erlangen und die Polizeiinspektion Erlangen-
Stadt haben im Jahr 2013 insgesamt im Umfang von 1897 Stunden die Geschwin-
digkeit im Stadtgebiet (iberwacht. Dies entspricht einer taglichen Messzeit von Uber
funf Stunden.

Seit 2010 beteiligt sich auch der Zweckverband fiir kommunale Verkehrsiberwa-
chung an den Geschwindigkeitsmessungen, insbesondere in verkehrsberuhigten Be-
reichen und Tempo 30-Zonen. Mit 2742 Stunden Geschwindigkeitsmessungen im
Stadtgebiet von Erlangen entspricht dies einem Tagesdurchschnitt von sechs Stun-
den und 45 Min.

Somit wurde das Einhalten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit im vergangenen
Jahr durchschnittlich jeden Tag etwa zwdélIf Stunden iberwacht.

Polizei und Zweckverband werden auch weiterhin im gesamten Stadtgebiet Ge-

schwindigkeitsmessungen durchflihren, um dieser Unfallursache praventiv und re-
pressiv entgegenzuwirken.

Alkoholeinfluss (Ursache 01)

Die Zahl der , Alkoholunfalle" ist im Vergleich zum Vorjahr (49 VU) um 13 auf 36
Falle gesunken (-26,5%).

2008 2009 2010 2011 2012 2013

VU unter Alkoholeinfluss 40 43 44 36 49 36
davon VUPS 34 {0] 20 22 23 16
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Nach einem erheblichen Anstieg im Jahr 2012, blieb das Ergebnis im vergangenen
Jahr wieder unter der 40er Marke. Mit einem Wert von 16 Personen, die bei 36 Ver-
kehrsunfallen mit Alkoholkonsum verletzt wurden, sank die Zahl entsprechend um
Uber 30%; im Jahr 2012 waren es noch 23.

Zum Gesamtunfallaufkommen tragen die Alkoholunfalle mit 1,14% bei; der Anteil an
den Verletzten betragt 2,7%.

Zehn Alkoholunfalle (28% aller Alkoholunfalle) wurden von Radfahrern verursacht.
2012 waren es noch 19 Radfahrer; somit erfolgte ein Rlickgang um fast 50%.

In acht Fallen stiirzten Radfahrer in Folge von Alkoholkonsum alleinbeteiligt vom Rad
und verletzten sich.

21 Alkoholunfalle gingen auf das Konto der Autofahrer. Siebenmal waren die jeweili-
gen Fahrzeudfihrer allein beteiligt.

Wahrend der Bergkirchweih 2013 ereigneten sich sechs Alkoholunfalle.

Die Hohe der gemessenen Alkoholwerte bei den Verursachern liegt zumeist Uber ei-
nem Wert von 1,5 Promille.

BAK* in Promille Anzahl der VU
0,30 - 0,49 0]
0,50-0,79 4

4
1

0,80 - 1,09
1,10-1,49
uber 1,50 27

(*BAK = Blutalkoholkonzentration)

Allein die Beamten der Erlanger Polizeiinspektion haben im vergangenen Jahr 310
folgenlose Trunkenheitsfahrten zur Anzeige gebracht.

Bezieht man die von anderen Dienststellen (VPI Erlangen, E-Zug Erlangen etc. ) re-
gistrierten folgenlosen Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet mit ein, so addiert sich die
Zahl auf 394.

In 215 Féllen waren es Radfahrer, die alkoholisiert angehalten wurden. Das ent-
spricht einem Anteil von 69,35% an allen folgenlosen Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Die Konsequenzen ihres Handelns machen sich die kontrollierten Verkehrsteilnehmer
haufig nicht ausreichend bewusst. Neben strafrechtlichen Folgen hat der Entzug ei-
ner Fahrerlaubnis sicherlich die schmerzhafteste Wirkung; privat und nicht selten
auch beruflich.

Im Bereich bis zu 1,09 Promille (ohne Ausfallerscheinungen) erwartet den Kraftfahr-
zeugdfihrer ein Fahrverbot von einem bis drei Monaten. Ab einem Promillewert von
1,1 - unabhangig von Ausfallerscheinungen - geht die Rechtsprechung von der abso-
luten Fahrunttchtigkeit des Kfz-Flihrers aus. Dann wird die Fahrerlaubnis von Rechts
wegen entzogen und muss nach einer Sperrfrist neu beantragt werden. Vorher ist
eine medizinisch-psychologische Untersuchung erfolgreich zu absolvieren. Mit Aus-
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fallerscheinungen kann diese Prozedur schon bei deutlich niedrigeren Promillewerten
fur den Verkehrsteilnehmer erforderlich sein.

Beim Radfahrer geht die Rechtsprechung ab einem Wert von 1,6 Promille von der
sogenannten absoluten Fahruntlichtigkeit aus. Wer betrunken Rad fahrt, muss eben-
so mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen sowie einer Strafverfolgung analog der
bei Autofahrern.

3. Verkehrsunfallfluchten

2012 2013 Veranderungen
absolut in Prozent
VU gesamt 3064 3163 +99 +3,23
Unfallfluchten 740 784 +44 +5,94

geklart 320 326 +6 +1,87
Aufklarungsquote 43,24% 41,58% - 1,66
Sachschaden 961000 € 848000 € - 113.000€ -11,75

Die Zahl der Unfallfluchten stieg im letzten Jahr spirbar an, von 740 auf 784. Somit
waren etwa 25% aller Verkehrsunfalle Unfallfluchten.

Eine Aufklarungsquote von 41,58 % zeigt aber, dass fast jede zweite Unfallflucht
durch intensive Ermittlungsarbeit geklart wird.

Bei den insgesamt 784 VU-Fluchten wurden 34 Personen verletzt. Der entstandene
Sachschaden beziffert sich auf 848.000 €. (2012 waren es 36 Verletzte, bei einem
Sachschaden in H6he von etwa 961.000 €)

Wenngleich die Zahl der Unfallfluchten merklich stieg, so ist zumindest der Riickgang
der Schadenssumme um 113.000 € erfreulich, was einem Riickgang um 11,75%
gleichkommt.

Unfallfluchten, worunter auch sogenannte Parkrempler fallen, sind - auch wenn bei
den Verursachern haufig das Unrechtsbewusstsein fehlt - kein Kavaliersdelikt. In der
Regel folgen bei Ermittlung des Taters empfindliche Strafen, da es sich um Delikte
nach dem StGB handelt. Geldstrafen, Flihrerscheinentzug, sieben Punkte in der
Flensburger Verkehrssiinderdatei und Regressanspriiche der Versicherungen sind
logische Konsequenzen.

4. Unfallbeteiligung nach Alter

(ohne Kleinunfalle)

Im Folgenden wird die Unfallbeteiligung nach verschiedenen Altersgruppen betrach-
tet. Berlicksichtigt werden dabei nur VUSW und VUPS; VUK finden in dieser Auswer-
tung keine Berlicksichtigung. Grundlage dieser Auswertung sind somit 1689 VUSW
und VUPS.
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4.1 Kinder (0 bis 13 Jahre)

Im Jahr 2013 waren 34 Unfdlle mit Beteiligung von Kindern zu verzeichnen, dies sind
acht Unfadlle mehr als im Vorjahr (+30,7%). Die Anzahl der im StraBenverkehr ver-
letzten Kinder stieg von 23 auf 29. Durch die Kinder selbst wurden 25 Unfélle verur-
sacht, dies sind neun mehr als im Jahr zuvor (+56,2 %).

4.2 Schulwegunfalle
Vergangenes Jahr ereigneten sich zwdlf Schulwegunfalle. Zwolf Kinder wurden dabei
- glicklicherweise nicht nachhaltig - verletzt.

Langzeitentwicklung - Schulwegunfalle

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6 5 4 17 13 ) 8 11 10 12

4.3 Jugendliche (14 bis 17 Jahre)

Im Jahr 2013 ereigneten sich 15 Unfélle, bei denen 24 Jugendliche beteiligt waren.
Im Jahr zuvor waren es noch 36 Jugendliche. Das ist ein Riickgang um 33,3%. In
der Statistik wurden zwodIf Jugendliche als Verursacher erfasst. Nachdem es im Jahr
2012 insgesamt 23 waren, kommt das einem Minus von Uber 47% gleich.

Bei den Unfdllen mit Jugendlichen ist auch die Zahl der Verletzten ricklaufig. Sie
sank um fast 53% von 36 auf 17.

15 davon waren Jugendliche, im Vorjahr waren es noch 27. Folglich ist auch hier ein
Rlckgang um 44,4% zu verzeichnen.

Ingesamt spielt eine Beteiligung Jugendlicher an Verkehrsunfdllen in Erlangen eher
eine untergeordnete Rolle. Sie stellen nur 0,7% aller an den Unfallen beteiligten Per-
sonen.

4.4 Junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre)

Ein besonderes Augenmerk richtet die Polizei nach wie vor auf die Risikogruppe der
»~Jungen Erwachsenen".

In Erlangen ereigneten sich 426 Verkehrsunfdlle dieser Kategorie an denen insge-
samt 465 ,Junge Erwachsene" beteiligt waren, 15 weniger im Vergleich zum Vorjahr.
Das entspricht einer Abnahme um 3,1%. Im Jahr 2012 waren es 480 unfallbeteiligte
Jugendliche.

Registrierten wir im Jahr 2012 noch 27,49 % ,Junge Erwachsene" als Beteiligte an
schwerwiegenden Verkehrsunfallen und Unfdllen mit Personenschaden, so waren es
im vergangenen Jahr nur noch 14,6%; das entspricht einem Riickgang um fast 13%.
Allerdings betragt ihr Anteil an den Verkehrsunféllen mit Personenschaden immer
noch etwa 29%. Sie waren in 151 der 521 VUPS im Stadtgebiet von Erlangen verwi-
ckelt.
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234 Mal waren die ,Jungen Erwachsenen™ Verursacher der Verkehrsunfalle und damit
bei mehr als der Halfte.

Bei den Unfallursachen unterscheiden sich die ,Jungen Erwachsenen™ kaum von dlte-
ren Verkehrsteilnehmern. Mangelnder Sicherheitsabstand ist Hauptunfallursache, ge-
folgt von Fehlern beim Abbiegen und Wenden. Beide Ursachen hatten bei den ,Jun-
gen Erwachsenen®™ im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent zugelegt (132 x
Abstand, 109 x Abbiegen/Wenden).

Acht Unfélle ereigneten sich in dieser Alterklasse unter Alkoholeinwirkung. Das ist ein
Rlickgang um fast 50%, denn 2012 waren es noch 15. Drei Unfélle jedoch ereigne-
ten sich nach Drogenkonsum; ergibt ein Plus von zwei Fallen.

An sich ware die Entwicklung bei den ,Jungen Erwachsenen™ also sehr positiv zu be-
werten, wenn es nicht den traurigen Umstand gabe, dass zwei der insgesamt drei
todlich verungliickten Verkehrsteilnehmer in Erlangen in diese Alterskategorie fallen.
Einer der Verungliickten stand definitiv erheblich unter Alkoholeinfluss.

4.5 Reife Erwachsene (25 bis 64 Jahre)

Die Zahl der Verkehrsunfalle, an denen ,Reife Erwachsene" beteiligt waren, stieg im
Jahr 2013 von 1757 auf 1796. Dies entspricht einer Zunahme von ca. zwei Prozent.

831 ,Reife Erwachsene™ wurden statistisch als Verursacher erfasst und legten dem-
nach um fast sechs Prozent zu.

Diese Gruppe nimmt nach wie vor mit 56,8% Rang 1 bei den Beteiligten an Ver-
kehrsunfallen ein, wobei innerhalb dieser Altersklasse die 25 bis 44-]Jahrigen dominie-
ren (572 VU-Beteiligte).

4.6 Senioren (65 bis 99 Jahre)

Verkehrsunfalle mit Beteiligung von Senioren stiegen letztes Jahr um 22,1% auf 358
Unfélle (2012: 293).

204 wurden von Senioren verursacht, was einen Anstieg um etwa finf Prozent be-
deutet.

Bei 119 Unfdllen mit Seniorenbeteiligung waren Personenschaden zu beklagen. Das

entspricht einem Anstieg um knapp 20%. Die Senioren sind damit an 22,8 % der 521
VUPS beteiligt. 2012 waren es 21,8% der 499 Verkehrsunfalle mit Personenschaden.
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5. Unfalle nach Art der Verkehrsbeteiligung

5.1 Radfahrer

Insgesamt ereigneten sich im Stadtgebiet von Erlangen 296 Unfalle mit Radfahrerbe-
teiligung (alleinbeteiligt, Radfahrer gg. Radfahrer, Radfahrer gg. anderen Verkehrs-
teilnehmer); davon 257 VUPS und 39 VUSW.

Anzahl Anteil an den VU mit Radfahrern
VU mit Radfahrern 296
davon VUPS 257 86,82%
davon VUSW 39 13,18%
davon VUK (1] 0%

Anzahl Anteil an den VU gesamt
VU gesamt 3163
VU mit Radfahrern 296 9,36%

Anzahl Anteil an den VUPS gesamt
VUPS gesamt 521
VUPS mit Radfahrern 257 49,32%

Der Anteil der Unfalle mit Radfahrern betragt nur 9,36 %. An den Unfadllen mit Per-
sonenschaden (521) sind die Radfahrer jedoch mit 49,32% (257) aller VUPS beteiligt.
An den 296 Unfallen mit Radfahrern waren insgesamt 327 Fahrradfahrer beteiligt. In
193 Fallen werden sie als Verursacher gefiihrt, bei 127 Unféllen als Hauptverursa-
cher.

5.2 Radfahrunfille im Fiinfjahresvergleich

B VU O beteiligte Radfahrer B Radfahrer als Verursacher B Radfahrer als Hauptverurs. B verletzte Radfahrer B getotete Radfahrer

350 334 333
314 312 Sl

2009 2010 2011 2012 2013
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5.3 Unfdlle mit FuBgangern

Insgesamt ereigneten sich 74 Unfalle mit FuBgangerbeteiligung, davon 53 mit Perso-
nenschaden. Wahrend 38 nur leicht verletzt wurden, mussten 15 stationar in Kran-
kenhdusern aufgenommen werden. Wie bereits bei den tddlichen Verkehrsunfallen
berichtet, kam dabei ein 87-jahriger FuBganger ums Leben.

34 Unfalle verursachten FuBganger selbst, was 45,94% entspricht.

Ihr Anteil an der Gesamtunfallzahl betragt 2,35%, innerhalb der VUPS 10,17%.

6. Praventionsarbeit der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt

6.1 Verkehrserziehung

Die Jugendverkehrsschule (JVS) der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt leistet einen
bedeutenden Beitrag zur Verkehrssicherheit auf den Erlanger StraBen.

Bereits fir das Vorschulalter flihren die Beamten der JVS in Erlanger Kindergarten
das sogenannte Schulwegtraining durch. So wurden im letzten Schuljahr 48 Kinder-
garten aufgesucht und 834 Vorschulkinder unterrichtet.

Das Schulwegtraining ist jedoch nicht nur auf Vorschulkinder beschrankt. Im vergan-
genen Jahr wurden insgesamt 902 ABC-Schiitzen aus 44 Klassen in den Verhaltens-
regeln zum verkehrssicheren Uberschreiten der StraBe trainiert.

Im Rahmen der Fahrradausbildung unterrichtete die JVS 1023 Schiiler aller 4. Klas-
sen in Erlangen. An der abschlieBenden Priifung nahmen 1015 Schiiler teil, die 985
bestanden haben. Das entspricht einer Quote von 97,5%. Aber nicht nur im soge-
nannten Schonraum (Pausenhof, bzw. Ubungsplatz) wurde trainiert. Nach bestande-
ner Fahrradprifung erhielten die Schilerinnen und Schiler einen ,Fahrradfiihrer-
schein®™ und durften ihr erlerntes Wissen unter Aufsicht der Beamtinnen und Beamten
der JVS anschlieBend im Realverkehr anwenden. Zudem wurden wahrend der Fahr-
radausbildung die Gefahren im ,Toten Winkel" erlautert. Mit Unterstiitzung der Ver-
kehrswacht Erlangen und einem fachkundigen Fahrlehrer konnten die Schiler den
~Toten Winkel" direkt neben dem Fahrschullastkraftwagen in der Realitdt ,erfahren®
und ,begreifen®.

Wahrend des gesamten Schuljahres wurden zudem 209 ehrenamtliche Schulweghel-
fer an sechs Schulen betreut. Zusatzlich leisteten regelmaBig 142 Schilerlotsen
Dienst auf den Schulwegen. 58 Schulweghelfer und 24 Schiilerlotsen wurden im
Schuljahr 2012/2013 neu ausgebildet.

Von der JVS wird auch die Jugendverkehrswacht Erlangen betreut. Die 16 aktiven
Mitglieder waren bei zahlreichen Veranstaltungen, wie z.B. dem Erlanger Radli-Tag
oder der Skate-Night vor allem mit Absperr- und VerkehrssicherungsmaBnahmen be-
traut.
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6.2 Unfallkommission

Die Unfallkommission setzt sich aus je einem qualifizierten Vertreter des StraBenbau-
amtes, der StraBenverkehrsbehdrde und der Polizei zusammen.

Es gibt sie flir die Bereiche

- innerdrtliches StraBennetz  (z.B. Stadtgebiet Erlangen)
- auBerdrtliches StraBennetz  (Kreis-, Staats- und BundesstraBen) und fir
- Autobahnen (BAB A 3 und A 73).

GemaB den Richtlinien zur Bekampfung des Verkehrsunfallgeschehens auf Bayer.
StraBen wurden die sogenannten Unfallhdufungsstellen (UHS) in den vergangenen
Jahren turnusgemaRB an die zustandigen StraBenverkehrsbehérden gemeldet.
Gemeinsam und behérdenlibergreifend wurden unfallbeglinstigende Faktoren an den
festgestellten UHS analysiert und MaBnahmen zur Entschérfung dieser Ortlichkeiten
erarbeitet.

Im Jahr 2013 wurden fur das Stadtgebiet Erlangen 20 Unfallhdufungsstellen ermittelt.
Neun davon waren bereits im Jahr zuvor in der Erhebung enthalten.

o AuBere Niirnberger StraBe (BundesstraBe 4) / nordéstliche Abfahrt von der BAB 3
(Fahrtrichtung Wiirzburg) in Fahrtrichtung Erlangen

CauerstraBBe / Kurt-Schumacher-Stra3e

Paul-Gossen-StraBBe (BundesstraBBe 4) / Glinther-Scharowsky-StraBe - KoldestraBe
Karl-Zucker-StraBe / KoldestraBe - StintzingstraBe

Paul-Gossen-StraBe (BundesstraBe 4) / AuBere Brucker StraBe (StaatsstraBe
2242)
BunsenstraBe-Glinther-Scharowsky-StraBe/Felix-Klein-StraBe-Henri-Dunant-StraBe
HofmannstraBBe / Werner-von-Siemens-Stral3e

Bohlenplatz - MarquardsenstraBe / Ostliche StadtmauerstraBe

Bohlenplatz - LuitpoldstraBe / Ostliche StadtmauerstraBe - WaldstraBe

Neun UHS aus 2012 entfielen, daflir kamen elf weitere Unfallhdufungsstellen hinzu.

MozartstraBe / Werner-von-Siemens-Stral3e

LammersstraBe - Leo-Hauck-StraBe / Spardorfer StraBe
GuterhallenstraBe (2240) / Eisenbahnunterfiihrung

Martinsbihler StraBe (2244) / Baiersdorfer StraBe

Paul-Gossen-StraB3e (B 4) / Bluichenbacher Damm (ER 1)
Adenauer-Ring (ER 1)-Blichenbacher Damm ( ER 1) / Frauenauracher StraBe (ER
1)

HilpertstraBe / Karl-Zucker-StraBe - NagelsbachstraBBe

Schallershofer StraBe (ER 2) / Neumtihle (ER 1) - Ulrich-Schalk-StraBe
Weisendorfer StraBe (2240) / Hemhofener StraBe (2259)

Neumdihle 4 (ER 1) / (Zufahrt zum Nahversorgungszentrum)
Blichenbacher Damm (ER 1) / BayernstraBe - Leipziger StraBe

(Naheres siehe Anlage 2 und Anlage 6)
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6.3 Verkehrssicherheitsaktionen

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nahmen im Jahr
2013 an zahlreichen Verkehrssicherheitsaktionen teil und betrieben Infostande. So
beteiligte sich die Pl Erlangen-Stadt z. B. am ,Erlanger Radli-Tag“ und am ,Tag der
offenen Tur der Feuerwehr”. Beim Ferienprogramm wurde ein Verkehrsgarten be-
trieben. Zu Schulbeginn fand die Aktion ,Sicher zur Schule - Sicher nach Hause*
statt. Auch flir das Jahr 2014 sind wieder zahlreiche Aktionen und Infosténde ge-
plant.

6.4 Konzepteinsatze mit der Bereitschaftspolizei

Im Jahr 2013 war es ein wesentlicher Kernpunkt der polizeilichen Verkehrssicher-
heitsarbeit, die Fahrradfahrer fir die Gefahren des StraBenverkehrs zu sensibilisieren.
Mit Unterstlitzung der Bereitschaftspolizei wurden deshalb zwei modulare Konzept-
einsatze (insgesamt drei Wochen) durchgefihrt. Ein Schwerpunkt (Modul 2 - Erh6-
hung der Verkehrssicherheit fir den Zweiradverkehr) lag dabei einerseits in der Auf-
kldarung von risikobewusstem Verhalten, andererseits in der Kontrolle des Radver-
kehrs. Die Krafte der Bereitschaftspolizei und die Beamten der Erlanger Polizei kon-
trollierten dabei 2012 Radfahrer; davon wurden 961 gebihrenpflichtig verwarnt.
Die Beanstandungsquote lag damit bei 47,76 %.

7. Fazit und Ausblick

Die Gesamtunfallzahlen in Erlangen stiegen im vergangenen Jahr wieder leicht an,
analog der Entwicklung im gesamten Bundesland Bayern und im Polizeiprasidium
Mittelfranken.

Ein wesentlicher Grund fir den Anstieg der Unfédlle dirfte wohl im zunehmenden
Verkehrsaufkommen Erlangens zu suchen sein.

Wenn man die folgende Grafik betrachtet, wird man feststellen, dass Unfalle genau
dann passieren, wenn der StraBenverkehr sehr hoch ist.

So registrierten wir im vergangenen Jahr in der Zeit von 17.00 - 18.00 Uhr, in der
sog. ,Rushhour®" die meisten Verkehrsunfdlle. 135 Kleinunfdlle, 83 schwerwiegende
und 54 Unfalle mit Personenschaden markieren mit 272 Vorgangen den unfalltrach-
tigsten Zeitraum.
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Gestitzt wird diese These auch vom gestiegenen Kfz.-Bestand in Erlangen, der sich

seit 2009 um mehr als 2000 Fahrzeuge erhoht hat.

Jahr Kfz insge- darunter Kfz-Dichte auf 1.000 Einwoh- | Pkw-Dichte auf 1.000 Einwoh-
samt Pkw ner ner

2013 59.224 51.268 553 479

2012 58.566 50.698 553 478

2011 57.761 50.115 549 476

2010 57.277 49.681 545 472

2009 56.758 49.340 543 472

(Quelle: Stadt Erlangen, Kfz.-Zulassungsstelle)

Ein weiteres Indiz fir die gestiegenen Unfallzahlen durch

erhohtes Verkehrsaufkom-

men liegt auch in der Tatsache, dass die Bevdlkerung in Erlangen stetig wachst. Hin-
zu kommt ein seit Jahren andauernder Anstieg der berufstatigen Einpendler nach
Erlangen. Die unldngst vom Amt fur Stadtentwicklung und Stadtplanung herausge-

gebene Broschire ,Verkehrsbericht 2013 geht von mittle
lern aus. Laut Stadtplanungsamt und dessen Quellen

rweile fast 60.000 Einpend-
gibt es in Erlangen uber

100.000 Erwerbstdtige. Das sind anndhernd so viele Berufstdtige, wie Erlangen Ein-

wohner zahlt: etwa 107.000.
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Hinzu kommen die mittel- und langfristig steigenden Zahlen der Studierenden in Er-
langen. Auch sie nehmen sehr aktiv am StraBenverkehr in Erlangen teil.

Die Prognose fiir die Entwicklung der Unfalle lautet daher:

Ein Ende der Entwicklung der StraBenverkehrs ist nicht absehbar, wenngleich wir in
den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres einen Rickgang der Unfdlle um
fast 10% unter denen des Vorjahres registrieren.

Besonders positiv hervorzuheben in der Verkehrsunfallstatistik 2013 sind die
ricklaufigen Zahlen der alkoholbedingten Unfdlle und der damit verbundenen Perso-
nenschaden.

Dieser positive Trend schlagt sich auch im sog. Alkoholverfolgungsindex nieder. Den
36 Verkehrsunfallen mit hohen Promillewerten, stehen 310 folgenlose Trunkenheits-
fahrten gegeniiber, was einem historischen Hochstwert von

1 zu 8,61 entspricht und die Qualitit der polizeilichen Uberwachungsstrategie deut-
lich widerspiegelt.

Erstellt: Erlangen, 31.03.2014

Dittrich R., PHK
- SbV -
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O 8.4

Mitteilung zur Kenntnis

Verantwortliche/r:
Statistikabteilung

Vorlagennummer:
30-S/003/2014

Geschéftszeichen:
[11/30-S

Fahrradunfalle in Erlangen 2013

Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 O Kenntnisnahme

23.09.2014

Beteiligte Dienststellen
Polizeiprasidium Mittelfranken

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Die Abteilung Statistik und Stadtforschung erhalt vom Polizeiprasidium Mittelfranken regelmafig
Einzeldaten Uber Verkehrsunfalle im Stadtgebiet Erlangen. Erganzend zu der allgemeinen Erlan-
ger Verkehrsunfallstatistik, die jahrlich von der Polizei im Stadtrat dargelegt wird, erstellt die Abtei-
lung Statistik und Stadtforschung aus den Einzeldaten zusatzliche Auswertungen tber die Unfélle,
an denen Radfahrer beteiligt sind.

Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf die 296 Verkehrsunfalle des Jahres 2013 in der
Stadt Erlangen mit Beteiligung von Fahrradfahrern.

Unfélle nach Beteiligungsart

. langjahriger

Anzahl In % Durchschnitt

Alleinunfall Fahrrad 36 12,2% 17,3%
Unfall zwischen Fahrradfahrern 26 8,8% 8,9%
Unfall zwischen Fahrrad und Kfz 221 74,7% 68,1%
Unfall zwischen Fahrrad und FuRganger 11 3, 7% 5,2%
Unfall zwischen Fahrrad und sonst. Verkehrsteilnehmer 2 0,7% 0,4%
Unfall zwischen mehr als zwei Teilnehmerarten 0 0,0% 0,1%
Gesamt 296 100,0% 100,0%

Im Jahr 2013 war bei drei Viertel aller Fahrradunfalle ein Kraftfahrzeug beteiligt. Dieser Anteil ist im
langjahrigen Vergleich (Jahre 2007 bis 2013) leicht Giberdurchschnittlich. Der Anteil der (gemelde-
ten) Fahrrad-Alleinunfalle ging in den letzten Jahren stark zurtick von rund 21 Prozent im Jahr
2007 auf 12 Prozent im Jahr 2013.

Verletzte und Getotete bei Unfallen mit Radfahrerbeteiligung

nicht verletzt leicht verletzt ~ schwer verletzt getotet Gesamt
Radfahrer 68 214 43 0 325
Kfz-Insassen 220 1 0 0 221
FuRganger 4 5 2 0 11
Gesamt 292 220 45 0 557*

* keine Angabe bei 8 Personen

Im Jahr 2013 gab es in Zusammenhang mit Fahrradunféllen keine Unfalltoten. Von — Giberwiegend
leichten — Verletzungen waren fast ausnahmslos die Radfahrer betroffen.
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Beteiligte nach Beteiligtenursachen bei Unfallen mit Radfahrer-Beteiligung

sonstiger
Radfahrer Kfz-Fahrer FuRganger Verkehrs- Gesamt
teilnehmer
Nlchtbeach'Fen der die Vorfahrt regelnden 12 55 0 0 67
Verkehrszeichen
Fehler beim Abbiegen 6 59 0 0 65
Benutzung der falschen Fahrbahn oder
verbotswidrige Benutzung anderer 60 4 0 0 64
Stralenteile
Andere Fehler beim Fahrzeugfihrer 26 9 0 0 35
Fehler beim Einfahren in den flieRenden 19 12 0 0 31
Verkehr
ungenigender Sicherheitsabstand 13 5 0 0 18
Nicht ange__passte Geschwindigkeit in 10 2 0 0 12
anderen Fallen
Alkoholeinfluss 10 1 0 0 11
VerstolR gegen das Rechtsfahrgebot 8 0 0 1 9
Missachtung der Verkehrsregelung durch 9 0 0 0 9
Polizeibeamte oder Lichtzeichen
Fehler beim Wenden oder
Rickwartsfahren 0 ° 0 0 9
verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder 0 8 0 0 8
Aussteigen, Be- oder Entladen
Sonstige 20 6 5 1 32
Gesamt 193 170 5 2 370

An den 296 Fahrradunféllen im Jahr 2013 waren 565 Personen beteiligt, davon 370 ursé&chlich.

Knapp 40 Prozent aller Fahrradunfélle wurden allein von Radfahrern verursacht, gut 37 Prozent
allein von Kfz-Fahrern. Weitere 20 Prozent der Fahrradunfalle haben Ursachen im Fehlverhalten

beider Verkehrsteilnehmer.

Haufige Unfallursachen waren das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch
Radfahrer, Abbiegefehler bei Kfz-Fahrern sowie Kfz-Fahrer, die die Vorfahrtsregelung missachte-

ten.

Beteiligte nach Beteiligtenursachen bei Unfallen zwischen Radfahrern und Kfz

Radfahrer Kfz-Fahrer Gesamt

Nichtbeachten der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen 10 55 65
Fehler beim Abbiegen 4 59 63
Benutzung der falschen Fahrbahn oder verbotswidrige Benutzung anderer

: 44 4 48
StralBenteile
Fehler beim Einfahren in den flieRenden Verkehr 15 12 27
ungentgender Sicherheitsabstand 10 5 15
Andere Fehler beim Fahrzeugfiihrer 3 9 12
Fehler beim Wenden oder Ruckwartsfahren 0 9 9
verkehrswidriges Verhalten beim Ein- oder Aussteigen, Be- oder Entladen 0 8 8
Nicht angepasste Geschwindigkeit in anderen Fallen 4 2 6
Missachtung der Verkehrsregelung durch Polizeibeamte oder Lichtzeichen 6 0 6
Sonstige 14 7 21
Gesamt 110 170 280

Im Jahr 2013 ereigneten sich in Erlangen 221 Unfalle, an denen sowohl Radfahrer als auch Kraft-
fahrzeuge beteiligt waren. Die Halfte dieser Unfélle wurde allein von Kfz-Fahrern verursacht, meist
durch Missachtung der Vorfahrtsregelung oder durch Abbiegefehler. 23 Prozent der Unfalle zwi-
schen Radfahrern und Kfz wurden alleine von Radfahrern verursacht, wobei das Fahren auf der
falschen Fahrbahn haufigste Ursache war. Bei 27 Prozent der Fahrrad-Kfz-Unfalle waren sowohl
Kfz-Fahrer als auch Radfahrer ursachlich beteiligt.

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 85

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
[11/32/32-1 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 321/009/2014

Ausweisen einer zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbeschrankung von 30 km/h
an der Adalbert-Stifter-Schule

Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen
Polizei sowie Abteilung Verkehrsplanung

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

In der Sitzung des UVPA am 3.6.2014 wurde entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung das
Ausweisen von zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbeschrankungen (Mo - Fr von 7 - 17 Uhr) von
30 km/h an verschiedenen Schulen im Stadtgebiet einstimmig beschlossen. Die Verwaltung wurde
gebeten, die Verkehrssituation an der Adalbert-Stifter-Schule in der Sieglitzhofer Strafe noch ein-
mal zu Uberprufen, ob nicht auch dort das Ausweisen von Tempo 30 km/h rechtlich vertretbar ist.

Die Verwaltung und Polizei haben die Situation noch einmal vor Ort geprift und kommen zum Er-
gebnis, dass aufgrund der dabei gewonnenen Erkenntnisse aus folgenden Griinden eine zeitlich
befristete Geschwindigkeitsbeschrankung von 30 km/h rechtlich zulassig ist:

- hohe Betriebsamkeit speziell vor Schulbeginn und nach Schulende

- hohes Kraftfahrzeug- und Fahrradaufkommen besonders wéahrend der Stol3zeiten vor
Schulbeginn

- teilweises Fehlverhalten der mit dem Rad fahrenden Schulkindern

Die verkehrsrechtliche Anordnung wurde dem Tiefbauamt am 30.7.2014 mit der Bitte um weitere
Veranlassung tbermittelt, damit die neue Regelung zum 15. September 2014 in Kraft treten kann.

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 8.6

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
/32 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 321/012/2014

Verkehrsrechtliche Anordnungen in der Zeit vom 08.07.2014 bis 19. 08.2014
Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme
Die unter Il genannten Verkehrsanordnungen dienten zur Kenntnis.

Il. Sachbericht

In der Zeit vom bis 08.07.2014 bis 19.08.2014 wurden die folgenden verkehrsrechtlichen
Anordnungen nach der StVO erlassen; fir die Verkehrsanordnungen Nrn. 13, 14, 15, 16 und 18 steht
ein Kostentrager zur Verfligung.

Nr.  Datum Bezeichnung

1. 08.07.2014  Martinsbuhler Stral3e
Auflassung eines personenbezogenen Behindertenparkplatzes vor
dem Anwesen Martinsbihler Stral3e 4.

2. 10.07.2014  Friedhofstralie
Ausweisung einer Kurzparkzone mit Parkscheibenregelung am Zu-
gang zum Friedhof Bruck in der Friedhofstralle.

3. 21.07.2014 Weisendorfer StralRe
Aufhebung der Griunpfeilregelung in der Weisendorfer Stral3e in die
Einmindung der Straf3e Bruhl in Dechsendorf.

4, 22.07.2014 Luitpoldstralle
Markierung des Kreuzungsbereiches Luitpoldstrale/Waldstral3e.

5. 22.07.2014 Spardorfer Stral3e
Markierung des Einmiindungsbereiches Spardorfer Straf3e/Leo-Hauck-
Stral3e.

6. 23.07.2014 Weidenweg
Einrichtung einer Wegweisung zum Bestattungshaus Baumiiller am
sudlichen Ende der StraRe Ahornweg.

7. 25.07.2014  Sieglitzhofer StralRe
Ausweisen einer zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbegrenzung im
Bereich der Adalbert-Stifter-Schule.

8. 29.07.2014 HabichtstralRe
Entfernung eines Verkehrszeichens Haltverbot im Zufahrtsbereich
(Feuerwehrzufahrt) zum Bodelschwingh-Haus in der Habichtstral3e.

9. 05.08.2014  Nurnberger Stral3e
Ausschilderung eines Motorradabstellplatzes an der Ostseite der
Nurnberger Stral3e in HOhe des Anwesens C & A.

10. 05.08.2014 Nurnberger StralRe
Aufhebung der absoluten Haltverbotsbeschilderung in der Nurnberger
Stral3e zwischen Sedan- und Henkestral3e.

11. 14.08.2014 GebbertstralRe / Haltestelle Sophienstralle
Auflassung der Haltestelle Sophienstrale auf beiden Seiten der Geb-
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12. 14.08.2014
13. 19.08.2014
14. 19.08.2014
15. 19.08.2014
16. 19.08.2014
17. 19.08.2014
18. 19.08.2014
Anlagen:

bertstral3e sowie Verlegung der stadteinwartigen bisher sudl. der Ein-
miindung Anton-Bruckner-Stral3e ausgeschilderten Haltestelle um rd.
40 m nach Norden.

Parkplatz Altstadt

Auflassung des Parkfeldes Nord des Parkplatzes Altstadt fur die Zeit
vom 22.09.2014 bis 31.12.2017 wegen Nutzung der Flache durch die
DB Projektbau GmbH im Rahmen des Ausbaus des Schienennetzes.
Bissingerstralie

Ausweisung einer rd. 50 m langen Feuerwehranfahrtzone an der
Westseite der Bissingerstraf3e in Hohe der Anwesen Nr. 30 bis 32.
StintzingstralRe

Ausweisung einer 27 m langen Feuerwehranfahrtzone an der Nordsei-
te der StintzingstralRe in Hohe der Anwesen Nr. 30 bis 34.
Dompfaffstralie

Ausweisung einer rd. 27 m langen Feuerwehranfahrtzone an der Ost-
seite der DompfaffstrafRe in Hohe der Anwesen HedenusstralRe 27 bis
31.

Dompfaffstralle

Ausweisung von zwei Feuerwehranfahrtzonen an der Ost- und West-
seite der Dompfaffstrae in Hohe Nr. 137 bis 141 und 152 bis 156.
Bohlenplatz

Entfernung eines absoluten Haltverbots an der Sudseite der sudlichen
Randstraf3e des Bohlenplatzes vor der Einmiindung Waldstral3e.
Henri-Dunant-Strale

Errichtung eines FuRgangeriiberweges in der Henri-Dunant-Stral3e.

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 87

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 611/013/2014

Bauleitplanung der Stadt Herzogenaurach: Anderung des Flachennutzungsplans
und Aufstellung von zwei Bebauungspléanen "Herzo Base - Gewerbegebiet World of
Sports”; hier: Stellungnahme der Stadt Erlangen

Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Inhalt der Planung

Die adidas Group plant die Erweiterung ihrer Zentralverwaltung in Herzogenaurach. Hierzu werden
in erster Linie Buroflachen in groRerem Umfang bendtigt. Hinzu kommen erganzende Nutzungen
und Stellplatzflachen. Laut Verkehrsgutachten werden in der ,World of Sports” bis zu 6.300 Ar-
beitsplatze entstehen, die allerdings zum Teil aus anderen Standorten in Herzogenaurach verla-
gert werden. Fir die bauliche Entwicklung liegt ein firmeninterner Masterplan vor, der seit 1999 auf
Basis eines stadtebaulichen Ideenwettbewerbs laufend fortgeschrieben wurde.

Die vorliegende Bauleitplanung besteht aus zwei Teilflichen (siehe Anlage 1), die an den Gewer-
bestandort ,World of Sports* im Nordosten von Herzogenaurach (ehem. Herzo Base) angrenzen.
In beiden Teilbereichen sind jeweils die Anderung des Flachennutzungsplans (FNP, siehe Anlage
2) und die Aufstellung eines Bebauungsplans vorgesehen.

Teilflache Bisherige Darstellung FNP Geplante Darstellung FNP Geltungsbereich
.Nordwest" Flache fur Landwirtschaft: Acker eingeschranktes, durchgrintes | 6,8 ha (FNP)
Gewerbegebiet 7.6 ha (BP)
»Sudost* Gewerbliche Bauflache (geplant) eingeschranktes, durchgriintes | 15,6 ha (FNP)
Sondergebiet (geplant) Gewerbegebiet 13,8 ha (BP)

Sondergebiet Sportzentrum bzw.
Sport, Bildung, Freizeit

In den beiden parallel von der Stadt Herzogenaurach aufgestellten Bebauungsplanen werden als
Art der baulichen Nutzung jeweils festgesetzt:

o Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser und offentliche Betriebe

e Geschafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude

e Anlagen fir sportliche Zwecke

¢ Wohnungen fir Aufsichts- und Betriebspersonen

e Anlage fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Einzelhandelsbetriebe (auRer Mitarbeiterverkauf und Versorgung von Beschaftigten, z.B. Kiosk)
sollen ausgeschlossen werden.
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Stellungnahme der Verwaltung

Grundsatzlich bestehen keine Einwénde gegen die Planung, insbesondere da Einzelhandelsbe-
triebe in den beiden Gebieten weitestgehend ausgeschlossen werden.

Nach Durchbindung des Adenauer-Ringes ist zu befiirchten, dass der Ziel-/Quellverkehr Uber das
gemal Planfeststellungsbeschluss zur BAB A3 noch auszubauende ,Haundorfer Lochle” zunimmit.
Dies ist nicht im Interesse der Stadt Erlangen und der Anwohner in Hausling. Es sollen daher fur
Hausling verkehrsberuhigende MalRnahmen entwickelt werden. Dementsprechend miisste auch
Herzogenaurach reagieren, was nach hiesigem Kenntnisstand auch den Zielsetzungen der Herzo-
genauracher Verwaltung entspricht.

Etwaige Mehrverkehre sollen daher Gber die St 2244 gefihrt werden und nicht Gber die ERH3/ER1
durch das ,Haundorfer Lochle”.

Die Stadt Erlangen hat im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung fristgerecht eine Stel-
lungnahme in diesem Sinne abgegeben.

Anlagen:
Anlage 1: Qbersichtsplan
Anlage 2: Anderungen Flachennutzungsplan Herzogenaurach

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang

39/159

Seite 2 von 2



A 8_§tadt Herzogenaurach
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O 8.8

Mitteilung zur Kenntnis

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/61 Amt fur Stadtentwicklung u. Stadtplanung 611/015/2014

Niederschrift Gber die Sitzung des Baukunstbeirates am 17.07.2014
Beratungsfolge Termin  N/O Vorlagenart Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss fur
den Entwéasserungsbetrieb

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77

16.09.2014 O Kenntnisnahme

23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen

Kenntnisnahme
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

. Sachbericht

Tagesordnung:

TOP 1
BV Ostliche Stadtmauerstrale

TOP 2
BV Pohlsgalichen, Bichenbach

TOP 3
Neue BKB-Satzung

TOP 4
Schunk'scher Garten

TOP 5
Sonstiges

Anlagen: Niederschrift vom 17.07.2014

lll. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV.Zum Vorgang
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O 8.8

TOP 1 BV Ostliche Stadtmauerstrale

Die stadtebauliche Stellung mit dem Zurtcktreten der Gebaudeflucht und den vorgelagerten 4 Baumen an
der Ostl. StadtmauerstraRe ist gelungen. Es entstehen vor den erdgeschossigen Wohnungseingéangen halb-
offentliche Zonen, die jedoch noch zu stark durch Differenztreppen und Rampen verstellt werden. Es ware
zu prufen, ob die Hohenunterschiede im Haus Gberwunden werden kénnen und der halbdffentliche Raum
besser durch niedrige geschnittene Hecken o. &. gestaltet und gegliedert wird. Die Lage verlangt nach einer
stadtischen Vorzone und nicht nach einem Reihenhauseingang.

Ein Anbau an das Geb&aude Ecke Ostl. Stadtmauer- / Marquardsenstraie wird nun nach Vorlage der ange-
bauten Variante mehrheitlich nicht beflirwortet, da sich dieses Haus bereits als Endpunkt der Blockrandbe-
bauung darstellt. Vielmehr sollte versucht werden mit dem Neubau auf die unterschiedlichen Enden der vor-
handenen Blockrandbebauung zu reagieren. Dazu wirde ein einheitlicheres Gebaudevolumen ohne Dach-
riickspriinge und mit reduzierten Loggien beitragen. An der StraRenseite sollten dazu die Offnungen der
Freisitze nicht gro3er als die benachbarten briistungslosen Fenster sein. Diese wiederum wirden in norma-
ler Leibungstiefe eingefligt besser ins Bild der Nachbarschaft passen.

Zusammengefasst muss eine einfachere Gebaudegeometrie angeregt werden. Dazu sollte auf ein mehrge-
schossiges Uberbauen der Tiefgaragenabfahrt verzichtet werden und diese nur eingeschossig in den Ge-
baudesockel eingebunden und Uberdacht werden. Dach und Haus sollten einen Kérper bilden, wie dies bei
der umliegenden Bebauung der Fall ist. Auch muss Uber die Materialitéat des Daches nochmal diskutiert wer-
den, da sich Blecheindeckungen nicht ins Stadtbild einfugen.

Um Wiedervorlage wird daher gebeten.

Stellv. Vorsitzender, 21.07.2014

i oty
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TOP 2 BV Pohlsgalichen, Blichenbach

Unter Zugrundelegung einer maximalen Nutzungsdichte mit einer gleichartigen Gebaudekonzeption stellt der
Uberarbeitete Entwurf eine Verbesserung in stadtebaulicher wie in architektonischer Hinsicht gegeniiber dem
urspriunglichen Konzept dar. Durch die Drehung eines Baukdrpers traufseitig zur Stral3e entsteht ein ge-
schutzterer besser nutzbarer gemeinsamer Binnenbereich und eine selbstverstandliche Lage der Tiefgara-
genzufahrt. Die Zuordnung und Maf3stablichkeit der Freiflachen scheint nun insgesamt stimmiger und mit der
Anordnung von Nebenfunktionen wie Mill- und Radschuppen besser zu korrespondieren.

Ebenso ist die Fassadenkonzeption durch die andere Ausrichtung und Reduktion der Zwerchh&user opti-
miert worden, dazu tragt entscheidend die Reduktion auf einen Erker pro Traufseite und der giebelseitige
Balkon bei.

Nach wie vor sehen die Beirate jedoch in der gro3en Masse, der Gebaudetiefe und Gleichférmigkeit der
Bebauung das Gebot der Einfligung noch nicht ausreichend erftllt. Bedingt durch die Gro3e der Baumal3-
nahme muss hinterfragt werden, welche Typologie und welcher Stadtebau das Ortsbild Blichenbachs kiinftig
pragen sollen. Es wéaren durchaus differenziertere Grundrisse und auf die Situation sensibler reagierende
Gebaudestellungen oder generell vielfaltigere Wohnformen vorstellbar.

Der Baukunstbeirat empfiehlt daher, wie bereits im letzten Protokoll angeregt (vor der Diskussion des vorge-
legten Entwurfs und dessen Verbesserung in Einzelaspekten), in Varianten stadtebauliche Studien auszuar-
beiten, um sich der Aufgabenstellung mit der Suche nach dem richtigen Maf3stab und der angemessenen
Struktur zu n&hern. Die Varianten sollen mit dem Baukunstbeirat diskutiert werden.

Um Wiedervorlage wird gebeten.

Stellv. Vorsitzender, 21.07.2014

it
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TOP 3 Neue BKB-Satzung

Herr Weber stellt die neue Satzung fiir den Baukunstbeirat Erlangen vor. Die Anregungen aus der letzten
Sitzung wurden eingearbeitet. In den nachsten Baukunstbeiratssitzungen wird die Umsetzung der Neuerun-
gen und vor allem der Aspekt der Einbeziehung der Offentlichkeit im Detail praktiziert und weiter ausformu-
liert.

Stellv. Vorsitzender, 21.07.2014

i oty
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TOP 4 Schunk'scher Garten

Als westliche Spitze des Erlanger Burgbergs direkt oberhalb des Kanaldenkmals von Leo von Klenze befin-
det sich ein vergessener mittlerweile stark tiberwachsener und verfallener Garten mit Urspriingen aus der
Barockzeit.

Der Baukunstbeirat wiirde eine Zuganglichkeit fur die Offentlichkeit sehr begriiRen. Dazu sollte die Attraktivi-
tat mit einem Ausblick ins Regnitztal wieder hergestellt werden und die ,Verkehrssicherheit" der Anlage ge-
wahrleistet sein. Dazu gehdren neben einem behutsamen Baumschnitt und einer Minimalsicherung der We-
ge und Treppen vor allem auch die Renovierung und Sicherung des barocken Gartenhauses.

Die Ideenfindung und Diskussion Uber die Zukunft des Gartens soll in Erlangen gefoérdert werden. Dabei
sieht der Baukunstbeirat die Nutzung der Anlage als ,Lapidarium” — als Lagerplatz fir nicht mehr verkehrssi-
chere Kunstwerke aus dem Stadtraum eher kritisch und der Wirde des Gartens nicht angemessen.

Stellv. Vorsitzender, 21.07.2014

kg
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TOP 5 Sonstiges

1.
Die Baukunstbeiratsmitglieder wiirden es begriiRen wichtige Tagesordnungspunkte mit einer gemeinsamen

Ortsbesichtigung vorab in Augenschein zu nehmen, um den 6rtlichen Bezug und die Einfigung der Mal3-
nahmen leichter beurteilen zu kénnen. Die Begehung sollte intern ohne Bauherr und Architekt stattfinden.

2.

Eine Verteilung der Sitzungsunterlagen als Vorbereitung ist per Email ausreichend. Lediglich fir die Bespre-
chung wird seitens der Verwaltung eine Tischvorlage ausgedruckt.

3.

Aufgrund aktueller Bauvoranfragen am Burgberg mochten die Beirate generell um die Vorlage stadtbildpré-
gender Mal3nahmen bitten, sofern diese genehmigungsrelevant werden und nicht ohnehin abgelehnt wer-
den.

4,
Herr Franz verlasst die Stadt Erlangen. Die Baukunstbeirdte mdchten sich auf diesem Wege fir die exzellen-

te Vorbereitung und Begleitung der Sitzungen ausdricklich bedanken und wiinschen Herrn Franz fir seinen
weiteren beruflichen Werdegang alles Gute!
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O 8.9

Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
Vi/24 Amt fir Gebaudemanagement 24/002/2014

Energiebericht fur staddtische Gebaude und Einrichtungen 2013
Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Bauausschuss / Werkausschuss fiir
den Entwésserungsbetrieb

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77

16.09.2014 O Beschluss

23.09.2014 O Kenntnisnahme

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Der Energiebericht fur stadtische Geb&ude und Einrichtungen wird zur Kenntnis genommen.

[I. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Schaffung von Transparenz tber den Energie- und Wasserverbrauch in den stadtischen Ge-
bauden.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Energiecontrolling in Form von Berichten.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Erfassung und Auswertung der Energie- und Wasserverbrauche.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:
Sachkosten: € bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:
Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

[] werden nicht benétigt

[] sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk

[] sind nicht vorhanden
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Anlagen:
Zusammenfassung des Energieberichts fur stadtische Gebaude und Einrichtungen 2013.
Der ausfuihrliche Bericht wurde den Fraktionen vorab zugesandt.

[ll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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O 8.9

Zusammenfassung des Energieberichts

Der jahrliche Energiebericht der Stadt Erlangen bietet einen Uberblick iiber den Energie- und
Wasserverbrauch und die Verbrauchskosten der stadtischen Liegenschaften. lhm liegen die
vom stadtischen Gebaudemanagement erfassten Energierechnungen von 1999 bis 2013
zugrunde. Dariiber hinaus werden beispielhaft aktuelle Sanierungs- und Neubauprojekte
vorgestellt sowie ein Uberblick Uber die Aktivitdten und Arbeitsschwerpunkte des stadtischen
Energiemanagements gegeben.

Verbrauchsstatistik

Warme: Trotz kélterer Witterung ist 2013 der Wéarmeverbrauch im Vergleich zum Vorjahr
nicht gestiegen. Witterungsbereinigt ist ein Rickgang um 3,5 % festzustellen. Damit setzt
sich auch 2013 die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. Mit 108 kWh/m2a wurde 2013
der seit 1999 (138 kWh/m2a) geringste Wert erreicht, was einen Rilckgang im
witterungsbereinigten Warmeverbrauch von rund 22 % entspricht.

Strom: Im Gegensatz zum Wéarmeverbrauch wird in den stadtischen Gebauden immer mehr
Strom bendtigt. Grinde hierflr sind zum einen die vermehrte Technikausstattung, zum
anderen eine intensivere Nutzung der Gebdude (z.B. im Schulbereich: Ausbau der
Ganztagsbetreuung). Da bei SanierungsmaBnahmen oft nicht zwischen Baustrom und
Stromverbrauch im Geb&ude differenziert werden kann, tragen auch die zunehmenden
Bautatigkeiten zu einem Anstieg des Stromverbrauchs bei. Im Vergleich zum Vorjahr stieg
dieser um 2,0 % von 6,92 Mio. kWh auf 7,06 Mio. kWh.

Wasser: Der Wasserverbrauch ist 2013 gegenliber dem Vorjahr um 3,4 % von 79.747 m3
auf 76.998 m? gesunken. Auf die Gebaudeflache bezogen wurden 2013 242 Liter pro m?
verbraucht.

Verbrauchskosten

Aufgrund deutlich gestiegener Energiepreise erhdhten sich 2013 im Vergleich zum Vorjahr
die Gesamtausgaben fir Energie und Wasser um 11,9 % auf 4.669.911 €. Die Ausgaben fir
Energie stiegen seit 1999 um 114 %, obwohl im gleichen Zeitraum der Energieverbrauch um
16 % zurlickgegangen ist (siehe Grafik 1 und 2). Hatten sich die Verbrauche in den
letzten 15 Jahren nicht verringert, waren die Energie- und Wasserkosten der Stadt
Erlangen deutlich héher!

Umwelteinfluss

Mit dem Energieverbrauch in den stadtischen Gebauden ist auch der Verbrauch an
Primarenergie und die Emission des klimaverandernden CO, verbunden. Seit 1999 konnte
beides deutlich reduziert werden. Der Verbrauch an Primarenergie sank in diesem Zeitraum
um 21 %, die energiebedingten CO,-Emissionen um 58 %.

Energieeffizientes Bauen

Bei allen Sanierungs- und NeubaumaBnahmen war und ist das Gebaudemanagement
bestrebt, die gesetzlich vorgegebenen Energiestandards deutlich zu unterschreiten.
Beispielhaft werden im Energiebericht ein Sanierungsprojekt (Verwaltungsgebaude der
Hauptfeuerwache), sowie ein Neubauprojekt (Kinderkrippe Buckenhofer Weg) vorgestellt.

Arbeitsschwerpunkte des Energiemanagements

Zu den Aufgaben des Energiemanagements gehéren folgende Aktivitaten:

- Energiecontrolling - monatliche Erfassung und Auswertung der Verbrauchsdaten und
Generierung von EinsparmaBnahmen.

Information und Schulung der Gebaudenutzer und —betreiber.

Betreuung von Energieeinsparprojekten.

- Bauphysikalische Planung und Beratung bei Sanierungs- und NeubaumaBnahmen.

- Offentlichkeitsarbeit.
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Energiekosten der stadtischen Gebdude und Einrichtungen
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Grafik 1: Entwicklung der Energiekosten seit 1999.

Entwicklungdes Energieverbrauchs der stadtischen Gebdude und Einrichtungen
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Grafik 2: Entwicklung des Energieverbrauchs seit 1999.
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
Amt fur Umweltschutz und 31/029/2014
Energiefragen

Gewasserokologische MalRnahmen am Dechsendorfer Weiher - Wiederherstellung
Rottenbach; Wissenschaftliche Begleitung; Fraktionsantrag Nr. 014/2014 - SPD-
Fraktion

Beratungsfolge Termin OIN Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen

. Antrag

Das Amt fir Umweltschutz und Energiefragen der Stadt Erlangen hat Kontakt zum Geologischen
Institut (Hydrogeologie) der Friedrich-Alexander-Universitat aufgenommen.

Der Fraktionsantrag Nr. 014/2014 der SPD-Fraktion ist damit abschlie3end bearbeitet.

. Begriindung

Mit Verweis auf den erfolgten Baubeginn der 0.g. MaRnahme und dem Umstand, dass sich im Se-
diment des Dechsendorfer Weihers seit seiner Entschlammung in den Jahren 2002/2003 vermut-
lich erneut Nahrstoffe angereichert haben, wurde im vorstehenden Fraktionsantrag eine wissen-
schaftliche Begleitung des Projektes angeregt.

Gemal Antrag sollen Oberbirgermeister und Umweltamt der Stadt Erlangen Kontakt zum Geolo-
gischen Institut (Hydrogeologie) der Friedrich-Alexander-Universitat (FAU) aufnehmen. Ziel soll die
wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung der Sedimente und Wasserqualitat sein.

Im UVPA am 13.05.2014 wurde Uber die erfolgte Kontaktaufnahme mit der FAU berichtet. Das
Erfordernis einer wissenschaftlichen Begleitung des Projektes wird auch von den Vertretern der
FAU gesehen. Denkbar ist eine wissenschaftliche Begleitung des Projektes im Rahmen einer Dok-
torarbeit oder aber im Zuge von Master-Arbeiten tUber einen mehrjahrigen Verlauf.

Zwischenzeitlich wurde von der FAU eine Projektskizze mit Kostenschéatzung vorgelegt. Zur Beur-
teilung der Wirksamkeit der neuen Mafl3nahme wird ein Monitoring der Wasserqualitat iber mehre-
re Jahre vorgeschlagen. Dies umfasst neben kontinuierlichen automatisierten Messungen der
Wassergite (Tiefenprofile) mittels Loggern, die Auswertung von Fernerkundungsdaten von RA-
PIDEYE-Satellitenaufnahmen sowie 4 — 5 Kampagnen der Befliegung mittels Drohnen unterhalb
der Wolkendecke, um mogliche Algenbliiten detailliert erfassen zu kénnen. Diese Befliegungen
sind erforderlich, da die Frequenz der Satelittenaufnahmen eine Algenblite, die sich innerhalb we-
niger Tage entwickelt, nicht erfassen kann. Begleitet werden die Untersuchungen von Sedimen-
tanalysen zum Zeitpunkt der BaumafRhahmen (Status quo 2014) sowie in zeitlichem Abstand von
1-2 Jahren nach der MaRnahme. Die Daten werden unter Einbeziehung der bisherigen Untersu-
chungen der Vorjahre ausgewertet und interpretiert.

Die Kosten fir die wissenschaftliche Begleitung werden von der FAU auf rd. 170.000 € geschatzt.
Im Ansatz enthalten ist eine Doktorandenstelle (50 %) fiir 3 Jahre mit insgesamt rd. 120.000 €, 4-5
Befliegungskampagnen mittels Drohnen mit insgesamt 45.000 € fur 3 Jahre sowie 5 Messsenso-
ren + Data-Logger fir das Gewassermonitoring, mit teilweiser Kostentibernahme durch das Institut
fur Geographie, mit insgesamt 5.000 €. Das Institut flr Geographie stellte einen Arbeitsplatz mit
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zeitgemaler EDV und Ubernimmt die Kosten fir Probenahme und Analyse der Sedimente ein-
schlie3lich Material.

Dieser Kostenansatz ist in den Gesamtkosten der MaRnahme nicht enthalten. Aus der Sicht der
Verwaltung sind die Kosten in Bezug auf Ergebnis und Wirkung, insbesondere auf ableitbare mog-
liche Nachbesserungen bei den BaumaRhahmen, nicht zu rechtfertigen.

Die Wirksamkeit der neuen MalRhahmen in Bezug auf die Wassergite wird nicht zuletzt auch we-
sentlich durch die Witterungsverhaltnisse im Betrachtungszeitraum bestimmt. Eine klare Zuord-
nung, inwieweit Verbesserungen oder aber auch Verschlechterungen auf die neuen MalRnahmen
zuriickzufuihren sind und / oder auch von den unkalkulierbaren Witterungsverhéltnissen im Be-
trachtungsjahr beeinflusst oder sogar Uberlagert werden, lasst sich nach Auffassung des Facham-
tes wissenschaftlich nicht ausreichend genau treffen.

Mit der aktuell anstehenden BaumafZinahme wird ein Bypass fur den Dechsendorfer Weiher gelegt.
Ziel ist einer Reduzierung der bislang zwangsweise eingetragenen Nahrstoffe, Sedimente und Fi-
sche. Dies soll und kann mit Abschluss der BaumalRnahmen durch eine Bewirtschaftung des zu-
laufenden Wassers aus dem Einzugsgebiet erfolgen. Das Wasserregime im Einzugsgebiet des
Weihers erhalt mit dem wiederhergestellten Rottenbach eine echte Stellgréi3e.

Das bisherige Monitoring, das gemeinsam von Stadt und Wasserwirtschaftsamt getragen wird, soll
weitergefuhrt werden. Eine Verdichtung der Untersuchungen bei Bedarf bleibt mdglich.

Noch in 2014 sollen Sedimentkerne im Weiher gezogen und analysiert werden, um den Status quo
2014 festzuhalten. Auf das Angebot des Instituts fur Geographie der FAU wird insoweit zugegrif-
fen.

Anlagen: Fraktionsantrag Nr. 014/2014 — SPD-Fraktion

lll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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(") 9 . \:’ D \:| D Fraktionsantrag gemaR § 28 GeschO
EENEN ATarar:  OLAZond
D D D I:l Verteiler: ) OBM, BM, Fraktionen
BERERRER Zust. Referat: 11/31 SPD Fraktion
EREEN mit Referat: im Stadtrat Erlangen

Herrn
Oberbirgermeister
Dr. Siegfried Balleis
Rathaus

91052 Erlangen

Antrag zum UVPA
Wissenschaftliche Begleitung flur die Renaturierung des Rottenbachs

Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister,

am 5. Februar 2014 sollen die Baumal3hahmen fir die Renaturierung des
Roéttenbachs beginnen, der u.a. den Schadstoffeintrag in den
Dechsendorfer Weiher minimieren soll. Nach dem Abschluss der
vorzeitigen Entschlammung des Weihers in den Jahren 2002/2003, also vor
10 Jahren, ist im Sediment des Weihers inzwischen mit einer neuerlichen
Konzentration von Schadstoffen, vor allem Phosphaten, zu rechnen.

Daher regen wir zur Untersuchung und Dokumentation Uber deren
Lésungsverhalten eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts
.Renaturierung des Roéttenbachs® und dessen Wirkung auf den
Dechsendorfer Weiher an.

Wir beantragen daher:

Oberburgermeister und Umweltamt der Stadt Erlangen nehmen Kontakt
zum Geologischen Institut (Hydrogeologie) der Friedrich-Alexander-
Universitat auf. Ziel soll die wissenschaftliche Begleitung der Entwicklung
der Sedimente und der Wasserqualitat sein.

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Florian Janik Ursula Lanig Barbara Pfister
Fraktionsvorsitzender stv. stv.
Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzende

Robert Thaler
Sprecher fir
Stadtentwicklung und
Bauwesen

é;’ ¥ 2

-

Geschéftsfiihrer der SPD-Fraktion

f.d.R. Gary Cunningham
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Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschaftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
23.01.2014

Ansprechpartnerin
Dr. Florian Janik

Durchwabhl
0176 23533630
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Geschéftszeichen:
/31

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Verantwortliche/r:
Amt fur Umweltschutz und

Energiefragen

Vorlagennummer:
31/030/2014

Ehem. Ubungsgelande (Exerzierplatz); Naturschutzgebietsflachen (NSG) -
Entmunitionierung Restflachen; Mittelbereitstellung

Beratungsfolge

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-

Termin

ausschuss / Werkausschuss EB77

Haupt-, Finanz- und Personalaus-

schuss

Beteiligte Dienststellen

O/N Vorlagenart

23.09.2014 O Gutachten

24.09.2014 O Beschluss

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

Antrag

Abstimmung

gez. Beugel 10.09.2014

Unterschrift Referat |1

Die Verwaltung beantragt nachfolgende tberplanmé&Rige Bereitstellung von Mitteln:

Erhéhung der Aufwendungen um

Schadstoffsanierung -
Untersuchung

Kostenstelle [310090
Amt 31

Produkt 5541
Naturschutz, Land-
schaftspflege

45.000 € fur

Sachkonto [521116

Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen

Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute

Kostenstelle [ 201090
Amt 20

in Hohe von
Produkt [6121 sonst. Fi-

nanzwirtschaft

45.000 € bei
Sachkonto [551701

Derzeit werden die vorhandenen Krediterméachtigungen nicht in vollem Umfang ausge-

schopft.

. Begrindung

1. Ressourcen

Zur Durchfuhrung des der MafRnahme sind nachfolgende Sachmittel notwendig:

Fur den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget (Ansatz) zur Verfi-

gung

120.000 €

Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfiigung (Ansatz)

Es stehen Haushaltsreste zur Verfligung in Hohe von

0€

0€

Bisherige Mittelbereitstellungen fir den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in

Ho6he von
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0€

Summe der bereits vorhandenen Mittel 120.000 €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung) 165.000 €

Die Mittel werden benétigt [ auf Dauer
X einmalig bis 31.12.2014

Nachrichtlich:

Verfligbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 232.000 €
[] Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfligbare Mittel im Deckungskreis (Planansétze) €
[ ] Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das Ordnungsamt der Stadt Erlangen hat mit Bescheid vom 21.03.2014 eine Kampfmitteluntersu-
chung auf den Grundsticken FI.Nr. 1945/44 und 1945/46, beide im Eigentum der Stadt Erlangen
und beide im Naturschutzgebiet (NSG) Exerzierplatz gelegen, mit vollstandiger Beraumung, min-
destens jedoch mit einer Beraumung bis zu 0,50m Tiefe angeordnet.

Der Kampfmittelverdacht ergibt sich aus der militarischen Nutzung des Gelandes durch die Wehr-
macht, dem regionalen Kriegsgeschehen einschlielich Bombardierung in unmittelbarer Nahe und
der Nutzung der US-Armee in den Folgejahren.

Der Fund einer Panzerabwehrmine auf dem Geldnde aus dem Zweiten Weltkrieg am 03.03.2014
unterstreicht nochmals die dort herrschende Gefahr und macht die Notwendigkeit einer vollstandi-
gen Raumung deutlich.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Bereits am 14.10.2011 beauftragte das StBA Erlangen-Nurnberg das Engineering Management
Center (EMC), Kampfmittelbeseitigungs-GmbH, mit der Durchfiihrung einer Kampfmitteluntersu-
chung auf dem ehemaligen Ubungsgeldnde (Exerzierplatz). Laut Abschlussbericht der EMC kann
die nicht untersuchte Flache auf den FI.Nr. 1945/44 und 1945/46 nur bis zu einer Bodentiefe von
0,20 m genutzt werden. Es ist zu erwarten, dass der darunter liegende Boden munitionsbelastet ist
und sich dort Kampfmittel befinden. Laut Gutachten der EMC wurden auf den untersuchten Fla-
chen bereits Kampfmittel gefunden. Auch wurden grofR3e Flachen nicht beraumt.

Die 0.g. Grundstiicke grenzen an eine Wohnsiedlung und dienen den Bewohnern der Wohnsied-
lung als Naherholungsgebiet. Im sidlichen Teil entsteht zurzeit ein Institut des MPI. Auch hier ist
zu erwarten, dass Personen die Grinflache als Erholung fir Pausen nutzen. Die Grundstiicke sind
frei zuganglich. SchlieBlich empfiehlt der Gutachter eine weitere Raumung des Gelandes.

Auf den im Bescheid genannten Flurstiicken soll eine vollstdndige und umfassende Kampfmitteler-
kundung und —beraumung bis ein eine Tiefe von 0,50 m stattfinden. Innerhalb der Flurstiicke sind
Gehdlzgruppen vorhanden, die bei Ortung von Kampfmitteln u.U. Baumfallungen nach sich ziehen.

Die Mindesttiefe von 0,50 m ist erforderlich, um die Sicherheit beispielsweise flr spielende Kinder
auf den Grundstiicken zu gewéhrleisten, da eine Tiefe von 0,20 m beim Lécher graben jederzeit
erreicht werden kann.

4. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Eine gemeinsame Ausschreibung und Berdumung der Flachen mit dem Staatlichen Bauamt
(StBA) Erlangen-Nurnberg ist verfahrenstechnisch und haushaltsrechtlich nicht mdglich. Eine enge
Abstimmung wird im Rahmen von Arbeitsgesprachen sichergestellt.
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Sowohl das StBA als auch die Stadt Erlangen haben zwischenzeitlich die Firma viasecure
Deutschland GmbH mit den notwendigen Ingenieurleistungen fur die Ausfihrungsplanung, die
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe und die Fachbauliberwachung beauftragt.

Die notwendigen Leistungen fur die Kampfmittelerkundung und —beraumung der beiden stadti-
schen Grundstticke werden zurzeit nach VOB/A beschrankt ausgeschrieben. Die Er6ffnung der
Angebote ist flir den 18.09.2014 terminiert.

Fur die MaRnahme stehen Finanzmittel in Hohe von 120.000 € zur Verfigung. Der Ansatz basiert
auf einer Kostenannahme, die auf einer Untersuchungsflache von 12 ha beruht.

Gemal bepreistem Leistungsverzeichnis errechnen sich fur die Zustandserkundung und Ber&u-
mung nunmehr Kosten in Hohe von brutto rd. 153.000 €. Zuziglich der Honorarkosten fir die be-
reits beauftragten Ingenieurleistungen in Hohe von rd. 12.000 € ergibt sich der Finanzbedarf neu
zu 165.000 £.

Die Mehrkosten von 45.000 € resultieren aus dem auf rd. 13,5 ha fortgeschriebenen Flachenmal3,
auf aktuellen Kostenwerten und nicht zuletzt darauf, dass der bisherige Finanzmittelansatz die
Honorarkosten fiir die Ingenieurleistungen nicht enthielt.

Das StBA hat die notwendigen Leistungen fiir die Flachen in ihrem Zusténdigkeitsbereich bereits
vergeben. Der Beginn der Untersuchungen ist in diesem Bereich fur Mitte September geplant.

Fur die stadtischen Flachen geht der weitere Fahrplan — vorbehaltlich der Mittelnachbewilligung -
von einem Abschluss der notwendigen Kampfmittelerkundungen und —beraumungen bis Mitte De-
zember aus.

Anlagen:

Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle

V.

Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
N/ESTW [11/003/2014

Errichtung eines Trinkwasserhochbehalters auf dem Grundstick FI.Nr.2508,
Gemarkung Erlangen durch die ESTW

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Bauausschuss / Werkausschuss fir
den Entwésserungsbetrieb

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss

16.09.2014 O Gutachten

23.09.2014 O Gutachten

24.09.2014 O Gutachten

Stadtrat 25.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
1/31, V1/23

I. Antrag

1. Der Errichtung eines neuen Hochbehélters zur Trinkwasserspeicherung auf dem Grund-

stick FI. Nr. 2508 Gemarkung Erlangen (Meilwald, nordlich des Wohnstiftes Rathsberg)
sowie der Umverlegung des Waldweges (FI. Nr. 2508/16 Gem. Erlangen) wird grundsatz-
lich zugestimmt. Der weiteren Entwurfsplanung ist die Variante XII (siehe Variantenprifung)
zugrunde zu legen. Die Gestaltung des Bauvorhabens wird abgestimmit.

Die erforderlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen sowie die nach Forst- und
Naturschutzrecht notwendigen Kompensationsmafinahmen sind in einem landschaftspfle-
gerischen Begleitplan darzustellen und im Rahmen der Entwurfsplanung mit den zustandi-
gen Behorden abzustimmen.

Einer Gestattungsvereinbarung fur die Nutzung des umverlegten Waldweges als Zuwegung
zu dem neu zu errichtenden Hochbehdlter sowie als Trasse der fur die Anbindung des
neuen Hochbehélters bendtigten Leitungen wird zugestimmt.

II. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Sicherung der Trinkwasserversorgung der Stadt Erlangen

Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Ausgangslage und Projektbeschreibung:
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Die exakte Beschreibung der Ausgangslage, des Projektes sowie die Zusammenfassung der
bisher durch die ESTW durchgefuhrten Untersuchungen sind dem diesem Beschluss bei-
gefugten Erlauterungsbericht der ESTW (Stand 03.07.2014) zu entnehmen.

Kurzfassung
Die ESTW beabsichtigen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Bannwald ndérdlich

des Wohnstiftes Rathsberg (s. Lageplan im Erlauterungsbericht) einen Trinkwasserhoch-
behalter mit dem fur Erlangen notwendigen Speichervermdgen von 12.000m3 zu errichten. Die
zur Errichtung des Behalters bendtigten Grundsticke (das eigentliche Grundstiick und ein
Weg, welcher umverlegt werden muss) befinden sich im Eigentum der Stadt Erlangen.

Um die Mallnahme weiter planen und ausfihren zu kdnnen, sind verschiedene Genehmi-
gungen sowie weitere Vereinbarungen (z.B. Grundstiickserwerb) zwischen der Stadt Erlangen
und den ESTW notig.

Fur den Anschluss des Behélters an das bestehende Trinkwasserersorgungsnetz ist die Errich-
tung einer neuen Trinkwasserleitung im Stadtgebiet notig. . Die Verlegung der Leitungen soll
im dann umverlegten Waldweg (gleichzeitig Zufahrtsweg) erfolgen.

Der weitere Verlauf der Rohrleitung ist folgendermalRen geplant: Rathsberger StraBe, Am
Meilwald, Adalbert-Stifter-Stral3e, Spardorfer Stral3e, Ebrardstraf3e. Hier erfolgt die Einbindung
in eine bestehende Trinkwasserleitung.

Zeitplan

= Februar 2015: Detailplanung

= September 2015: Beginn der Ausfilhrung
= Marz 2017: Inbetriebnahme

Der konkrete Zeitplan wird im Rahmen der Entwurfsplanung erdértert. Hierbei erfolgt eine enge
Abstimmung der ESTW mit der Stadt Erlangen um eine Minimierung der Auswirkungen auf die
Bevolkerung (z.B. Straldensperrungen) zu erreichen

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Fur die Realisierung mussen seitens der Stadt, abgesehen von Verwaltungs- bzw. Genehmi-
gungsverfahren, keine separaten Ressourcen aufgewendet werden.

Anlagen: - Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Schaffung zusatzlicher
Hochbehalterkapazitat in der Hochdruckzone - Variantenstudie, ESTW, Stand 03.07.2014
- Empfehlung des Naturschutzbeirates vom 14.07.2014

[ll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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Auszug aus:
Niederschrift
(NatB/003/2014)
uber die 3. Sitzung des Naturschutzbeirates
am Montag, dem 14.07.2014, 14:15 Uhr,
im Walderlebniszentrum Tennenlohe
TOP 3

Errichtung eines Trinkwasserhochbehalters auf dem Grundstiick FI.Nr. 2508, Gem.
Erlangen (Landschaftsschutzgebiet Meilwald) durch die Erlanger Stadtwerke AG

Sachbericht / Ergebnis

Der Vorsitzende der Erlanger Stadtwerke AG, Herr Geus, unterrichtet die Mitglieder des Na-
turschutzbeirates Uber die weitere Beratungsfolge in den zusténdigen Stadtratsgremien; die
Verwaltung verteilt hierzu die aktuell erarbeitete Sitzungsvorlage.

Das Vorhaben selbst wurde in den vorhergehenden Sitzungen des Naturschutzbeirates aus-
fihrlich vorgestellt; hierbei wurde auch eingehend auf notwendigen KompensationsmaB-
nahmen hingewiesen.

Beschluss:

Das Gremium stimmt der Beschlussvorlage einstimmig zu.
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ERLANGER STADTWERKE

Sicherstellung der
Trinkwasserversorgung durch
Schaffung zusatzlicher
Hochbehalterkapazitat in der

Hochdruckzone

Variantenprifung

Bearbeiter:

Michael Stumpf
Stand:

03.07.2014
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Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Schaffung zuséatzlicher Hochbehélterkapazitéat in der
Hochdruckzone - Variantenprifung
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1 Derzeitige Situation

Der in den Jahren 1957 bis 1959 errichtete Trinkwasserhochbehélter der Hochdruck-
zone (im folgenden HB HDZ) mit einem Speichervolumen von 4.000 m? ist fur die
Trinkwasserversorgung der durch die ESTW versorgten Burger der Stadt Erlangen
von entscheidender Bedeutung. Der aus zwei Kammern bestehende Behalter
erzeugt durch seine Hohenlage und dem hieraus resultierenden hydrostatischen
Druck einen nahezu konstanten Wasserdruck innerhalb des Verteilungsnetzes der
sogenannten Hochdruckzone.

Diese Druckzone umfasst ca. 80 % der durch die ESTW versorgten Einwohner.
Neben dem Druckausgleich dient der Hochbehalter dem Ausgleich der auftretenden
Verbrauchsschwankungen. Hierbei entspricht der Behalter in seinem Speicher-
volumen nicht mehr den Anforderungen der einschldgigen mafRgeblichen Regel-
werke (z. B. DVGW) fur die seit Errichtung des Behalters deutlich gewachsene
Grol3stadt Erlangen.

Aufgrund des Alters des Behalters ist kurz- bis mittelfristig mit einem erhohten
baulichen und ausristungstechnischen Sanierungsbedarf zu rechnen, wodurch die
Verfugbarkeit des ohnehin zu geringen Speichervolumens fir die Trinkwasser-
versorgung weiter stark reduziert werden wirde.

Im Fall eines Rohrbruches an der Anschlussleitung des HB HDZ oder bei Aul3er-
betriebnahmen des Behélters aufgrund von anderen schwerwiegenden Storfallen
steht kein adaquater Ersatz zur Verfugung. Hierdurch ist die Versorgungssicherheit
der Erlanger Burger mit Trinkwasser extrem gefahrdet.

Gemals DVGW- Regelwerk (/7/) ist bei Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-
behaltern die besondere Bedeutung einer zuverlassigen und sicheren Trinkwasser-
versorgung fur die Bevolkerung und die Belange des Handels, der Industrie, der
Landwirtschaft sowie des Brandschutzes zu beriicksichtigen.

Daher ist die Neuerrichtung eines geeigneten Hochbehalters fur die zuklnftige
Versorgungssicherheit der Stadt Erlangen unumganglich.
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2 Bedarf

Das anhand der einschlagigen DVGW-Regelwerke (/7/) ermittelte notwendige
Speichervolumen ergibt sich aus der Vorgabe, dass bei gro3en Wasser-
versorgungsunternehmen mit einem zukinftigen hochsten Tagesbedarf von mehr als
etwa 4.000 m*® die Anforderungen im Allgemeinen erfiillt sind, wenn — je nach
Auslegung der Wasserférderungsanlage — der Nutzinhalt insgesamt zwischen 30 %
und 80 % des hochsten Tagesbedarfs des zugeordneten Versorgungsgebietes
betragt.

Die héchste Tagesabgabemenge der ESTW lag im Sommer 2013 bei ca. 37.000 m?
Trinkwasser (Verbrauch im Versorgungsgebiet der ESTW zzgl. Lieferung entspre-
chend vertraglicher Vereinbarungen). Unter Beachtung der speziellen Versorgungs-
struktur stellt das von einem unabhangigen Ingenieurbiro im Jahr 2010 ermittelte
Volumen von 12.000 m® damit eine realistische (/5/) MindestgroRe dar.

Des Weiteren befinden sich derzeit mehrere gréf3ere Schutzgebietseingriffe (z. B.
Neubau der Schleuse Erlangen) in der Genehmigungsphase, welche in den
nachsten Jahren die Betriebsmdglichkeiten der Brunnen deutlich einschréanken
werden. Um diese Einschrankungen bewaltigen zu kénnen, ist eine baldmdgliche
Erhéhung des vorhandenen Speichervolumens unabdingbar.

Eine VergrofRerung des Speichervolumens ist fur den Ausgleich von Spitzenlasten,
zur Verringerung von Druckschwankungen, zur VergleichmaRigung des Betriebes
und zur Sicherstellung des Léschwasserbedarfes kurzfristig dringend notwendig.

Durch das zu erwartende weitere Wachstum der Bevdlkerungszahl der Stadt
Erlangen, dem zu erwartenden haufigeren Auftreten von Extremwetterereignissen
und den damit verbundenen erhdhten Spitzenverbrauchszahlen wird die vorbeschrie-
bene Notwendigkeit weiter erhoht.

Die Sicherheit der Wasserversorgung entsprechend den anerkannten Regeln der
Technik kann in der momentanen Konstellation nicht mehr sicher gewdhrleistet
werden. Dies gilt insbesondere bei dem zeitgleichen Auftreten von Extrem-
ereignissen und Einschréankungen in der Wassergewinnung.

Auf Grund dieser Uberlegungen zur Verbesserung der Versorgungssicherheit ist die
Erh6hung des Speichervolumens auf mindestens 12.000 m? fur die Hochdruckzone
zwingend notwendig.
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3 Voraussetzungen

3.1 Hohenlage

Gemal der einschlagigen Regelwerke (/8/) liegt der empfohlene Ruhedruck bei
Gebauden mit mehr als vier Geschossen bei ca. 3,5-4 bar. Der max. Systemdruck
soll 8 bar nicht Uberschreiten, da ein zulassiger Gesamtdruck von 10 bar vorgegeben
wird, und eine Drucksto3reserve von 2 bar vorzuhalten ist.

Die Druckhohe des Wasserspiegels des bestehenden HB HDZ bewegt sich, je nach
Fullstand des Behélters, zwischen 327 m und 334 m Uber Normalnull (im Folgenden
m.U.NN), um den optimalen Druck zu gewahrleisten. Das Versorgungsnetz ist auf
diesen Druck ausgelegt. Eine sinnvolle Erweiterungsmaoglichkeit durch einen Neubau
muss sich daher an diesem Ho6henniveau ausrichten, um einerseits einen aus-
reichenden Druck fiur die Versorgung des Gebietes zu gewahrleisten und anderer-
seits nicht durch zu hohen Druck Schaden im Netz zu bewirken. Fir jeweils 10 m
Hohenmehrung des Behalterstandortes ist eine Erhdhung des Druckes auf das
Versorgungsnetz von 1 bar anzusetzen.

3.1.1 Behalterstandorte oberhalb der bestehenden Hohenlage

Bei Behdalterstandorten oberhalb der Geldndehtéhe von 334 m.G.NN sind zwel
Integrationsmaglichkeiten in das Versorgungsystem theoretisch mdglich:

a) Die Auslegung des Versorgungsnetzes innerhalb der Hochdruckzone wird durch
technische MalRBhahmen auf das im neuen Behalter entsprechende Druckniveau
angepasst. Nachfolgend sind die zu schaffenden Voraussetzungen bzw.
Auswirkungen zusammengefasst:

 Eine weitere Nutzung des bestehenden HB HDZ als Hochbehalter ist
ausgeschlossen, da dieser als Gegenbehalter im gleichen Netz anschliel3t und
sich der Wasserspiegel nach dem Prinzip der kommunizierenden Rohren an
den Wasserspiegel des HB HDZ ,neu“ angleicht. Bei einer zu grof3en
Hohendifferenz beider Behélter ware damit ein standiges Uberlaufen des
alteren Behalters vorprogrammiert.

 Die Erhohung des Netzdruckes ist nur begrenzt mdoglich, da sonst die
Rohrleitungen des Versorgungsnetzes Schaden nehmen. Generell ist mit
einer Erhéhung des Risikos von Rohrbriichen, Wasserverlusten und somit mit
einer Beeintrachtigung der Versorgungssicherheit zu rechnen.
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Das Wasser aus den Tiefbehaltern bzw. Wasserwerken muss unter Einsatz
eines erhohten Energieverbrauchs auf das hohere, nicht benétigte, Druck-
niveau gehoben werden.

Das erhohte Druckniveau muss spatestens beim Verbraucher reduziert
werden, um Schaden an der Hausinstallation zu vermeiden. Hierflr sind
kostenintensive Nachristungen bzw. Umristungen der Hausinstallation
(Druckminderer) notwendig.

Die bestehenden Pumpwerke und Ubergabeschachte (Fremdbezug und
Lieferung) missen an die neuen Druckverhaltnisse angepasst werden.

b) Beibehaltung des bestehenden Netzdruckes durch Installation einer Druck-
minderungsstation zwischen hoéherem Behalter und Einspeisung in das
Versorgungsnetz:

Das Wasser aus den Tiefbehaltern bzw. Wasserwerken muss unter Einsatz
eines erhohten Energieverbrauchs auf das hohere, nicht benétigte, Druck-
niveau gehoben werden. Gleichzeitig muss der erhohte Druck auf dem Weg in
das Versorgungsgebiet Uber Druckminderungsanlagen wieder reduziert wer-
den. Dies ist, trotz eines mdglichen Einsatzes von Energierickgewinnungs-
anlagen mit erheblichem Energieverlust verbunden. Zur technischen
Umsetzung der vorgenannten Punkte ist ein zusatzliches Bauwerk in der dem
Netzdruck entsprechenden Hohenlage notwendig.

Neben der Funktion als Druckminderungsanlage muss dieses Bauwerk in der
verbrauchsschwachen Zeit auch die Mdoglichkeit bieten, den neuen Hoch-
behélter zu beflllen. Daher muisste in diesem Bauwerk eine Hebeanlage
sowie diverse Steuer- und Regeleinrichtungen installiert werden. Da der
Ausfall eines dieser Anlagenteile zwangslaufig zu der Unbrauchbarkeit des
Hochbehaélters fuihrt, missen alle diese Teile redundant ausgelegt und mittels
einer Notstromversorgungsanlage abgesichert werden

Geeignete Flachen, welche oberhalb des erforderlichen Druck-Niveaus gelegen sind,
finden sich in erheblicher Entfernung, und bieten mit einer Ausnahme im Hinblick auf
Eingriffe in Natur und Landschaft keine Vorteile.

Diese Ausnahme stellt die Variante XIV - Nord 3 (Punkt5.2.5.4, Standort siehe
Anlage 2.3 Nordvarianten) dar. Hier ware die Verlegung des Hochbehélters auf eine
Flache aulRerhalb des besonders schitzenswerten Bannwald maoglich.

Die Hohendifferenz zwischen diesem Standort und der optimalen H6he betragt ca.
50 m (entspricht ca. 5 bar). Eine Anpassung des Verteilungsnetzes auf dieses Druck-
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niveau ist nicht maglich. Daher ware entsprechend der vorgenannten Ausfihrungen
ein zusatzliches Bauwerk in Form eines Zwischenbehélters zur Druckminderung
erforderlich. Dieses muss wiederum auf der angefiihrten bendtigten Hohenlage
errichtet werden, so dass auch dieser Standort im Bannwald gelegen wére. Durch
dieses Bauwerk und die zuséatzlich notwendigen Leitungstrassen k&dme es zu einem
nicht unerheblichen Eingriff in den Bannwald.

3.1.2 Behalterstandorte unterhalb der erforderlichen Hohenlage

Bei Behélterstandorten unterhalb des benannten HOhenbereiches sind die
nachfolgend dargestellten Nachteile unausweichlich:

» Das gespeicherte Wasser muss verbrauchsabhangig nachgeliefert werden. Dies
erfordert die Errichtung einer ausreichend grof3 dimensionierten Druckerhéhungs-
anlage incl. Redundanz, Steuerung und Notstromversorgung. Das Wasser-
versorgungssystem wird somit komplizierter und stéranfalliger. Hierdurch wird die
Betriebssicherheit deutlich eingeschrankt.

» Fur ein komplexes Versorgungsgebiet wie Erlangen muss mindestens ein Hoch-
behalter zum Ausgleich von Druckschwankungen etc. vorgehalten werden. Eine
Druckhaltung im Versorgungsgebiet ausschlief3lich durch Druckerh6hungsanlagen
ist nur fUr kleinere und einfach strukturierte Versorgungsgebiete mit ausreichender
Versorgungssicherheit realisierbar. Somit wird die aktuelle Situation in Bezug auf
evtl. notwendige AulRerbetriebnahmen oder nicht planbare Stérungen des beste-
henden HB HDZ wegen altersbedingten Schaden bei Errichtung eines
Tiefbehalters nicht verbessert.

Daher stellen diese Standorte aus technischer Sicht keine sinnvolle Alternative dar
und wurden nicht weiter betrachtet.

3.1.3 Zusammenfassung Bewertung Hohenlage

Die Errichtung eines Hochbehalters in einer auf die bestehenden Verhaltnisse
abgestimmten Ho6henlage ist flr einen sicheren und energiesparenden Betrieb
anzustreben.

Aufgrund der unter Punkt 3.1.2 dargestellten Griinde werden im Folgenden Behalter-
standorte, die sich deutlich unterhalb der Gelandehdhe des bestehenden Hoch-
behalters befinden, nicht weiter betrachtet. Fir Standorte oberhalb dieser Gelande-
hohe wird entsprechend Punkt 3.1.1 ein Standort betrachtet.
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3.2 Nahe zum Versorgungsgebiet

Ein Hochbehalter kann seiner Funktion nur gerecht werden, wenn die Anbindung an
das Versorgungsgebiet optimal bemessen wird. Hierbei gilt es hydraulische und
qualitative Aspekte zu berlcksichtigen, deren Ursachen und Auswirkungen hier
dargestellt werden.

3.2.1 Hydraulische Aspekte

3.2.1.1 Schwankungen der Wasserabgabe

Der Wasserdruck im Verteilungsnetz unterliegt im Tagesverlauf gewissen
Schwankungen auf Grund unterschiedlich grol3er Wasserabnahmen. Diese kdnnen
z. B. durch einzelne GrofRabnehmer oder das zeitliche Zusammentreffen gleichen
Nutzungsverhaltens vieler Einzelpersonen, wie z. B. stark erhdhter Verbrauch in der
Pause einer WM-Ful3ballibertragung oder Gartengiel3en nach der Arbeit, entstehen.

Zur Verdeutlichung der Schwankungen der Wasserabgabe innerhalb eines Tages
wird im Folgenden exemplarisch der 23.07.2013 betrachtet:

Zwischen 02:00 bis 03:00 Uhr morgens betrug der Wasserverbrauch 357 m°, da-
gegen wurde im Zeitraum von 07:00 bis 08:00 Uhr 1.803 m® Trinkwasser, also die
funffache Menge im Versorgungsgebiet der ESTW bereitgestellt. In dem nachfolgen-
den Diagramm ist die Verbrauchsentwicklung am 23.07.2013 bezogen auf Stunden-
werte grafisch dargestellt.
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Wasserabgabe im Versorgungsgebiet
ESTW am 23.07.2013

Wasserabgabe in m3/h

o0 01 03 05 O07 09 11 13 15 17 19 21 23
Uhrzeit

Diagramm 1: Trinkwasserabgabe im Versorgungsgebiet am 23.07.2013

3.2.1.2 DruckstoRe

Besonders die kurzfristigen Anderungen der Wasserabnahmen (hoher lokaler
Wasserverbrauch bzw. schlagartiger Rickgang) im Netz kénnen auf Grund der
Tragheit des nachstrémenden Wassers zu starken Druckveranderungen fuhren. Auf
Grund der Heftigkeit und des kurzfristigen Auftretens wird dieser Effekt als Druckstol3
bezeichnet.

Das plotzliche Schliel3en einer Absperrarmatur ist ein Sonderfall, an dem hier jedoch
beispielhaft der Vorgang erlautert werden soll.

Am Ende einer horizontal liegenden Rohrleitung mit konstantem Innendurchmesser,
welche zunachst mit konstantem Druck und konstanter Stromungsgeschwindigkeit
aus einem Behalter gespeist wird, schliel3t plotzlich eine Absperrarmatur.

Die plotzliche Abnahme der Stromungsgeschwindigkeit fuhrt zu einer Druck-
erhohung, die als Joukowsky-Stol3 bezeichnet wird.

Infolge der, wenn auch geringen, Kompressibilitat der Flussigkeit und der Aufweitung
der Rohrwand entsteht eine geringe Speicherwirkung, so dass nicht die gesamte
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Flissigkeitssaule gleichzeitig verzogert wird. Es kommt zu einer lokalen Erhéhung
des Druckes mit einem temporaren Maximum im Bereich der Absperrarmatur. Dies
hat zur Folge, dass sich die Druckwelle in umgekehrter Richtung wieder ausbreitet.

Wird der Ruckstrom durch beispielsweise eine weitere geschlossene Armatur
behindert, wirde sich dieser Effekt wieder umkehren, und das Wasser aufgrund von
Reibungsverlusten mit etwas verminderter Geschwindigkeit wieder als Druckwelle in
der entgegengesetzten Richtung bewegen.

Findet keine Behinderung der Druckwelle statt, erfolgt ein freier Auslauf der
Druckwelle in den Hochbehalter. Hier wird der Druckunterschied durch Verdrangung
von Luft abgebaut.

Je langer die Rohrleitungen, umso mehr wird der dynamische Druckverlauf durch die
Rohrreibung beeinflusst. Wenn in dem benannten Beispiel die Strémungs-
geschwindigkeit durch SchlielRen der Armatur gehemmt wird, erhéht sich der Druck-
anstieg aufgrund der Massentragheit. Diese zusatzliche Druckerhéhung fuhrt zu
einer erhohten Beanspruchung der Rohrleitung bzw. der Installationen wie beispiels-
weise Armaturen, Muffen, Verbindungen, und kann hier zu Schaden fuhren.

Druckstof3e konnen im Extremfall das Mehrfache des normalen Betriebsdruckes
betragen. Die hierdurch verursachte auf3ergewdhnlich starke Beanspruchung kann
das Verteilungsnetz massiv schadigen. Deshalb ist es fur die Erhaltung und
Sicherung des Verteilungsnetzes notwendig, dass der druckvorgebende Hoch-
behalter diese Schwankungen mdglichst schnell ausgleichen kann. Dies funktioniert
nur, wenn maoglichst geringe Druckverluste in der Zuleitung zu dem Behalter
entstehen.

3.2.1.3 Hydraulische Reibungsverluste

Neben den kurzzeitig auftretenden Schwankungen des Druckes im Verteilungsnetz
kommt es zu langer andauernden Druckschwankungen, welche durch den soge-
nannten hydraulischen Reibungsverlust verursacht werden. Der hydraulische
Reibungsverlust entsteht durch die Reibung des Wassers an der Rohrinnenwand
oder an Hindernissen wie z. B. Schieber, Abzweigen etc. Er ist abhangig von der aus
der Durchflussmenge resultierenden FlieRgeschwindigkeit, dem Rohrleitungs-
durchmesser, der Rohrleitungslange und der Rauigkeit der Rohrwandung. Daher
entstehen mit zunehmender Leitungslange immer gréRere Druckunterschiede.

Die Abhangigkeit der Druckverluste von dem Rohrleitungsdurchmesser ist fir zwel
zu erwartende Durchfliisse in einer neuen Leitung exemplarisch in Tabelle 1 darge-
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stellt. Hier wurden Durchflusswerte, welche gemald betrieblicher Erfahrung ublich
sind, angesetzt.

Reibungsverlust in bar pro km Rohrleitungslange
DN Rohrleitung in mm (Rohrreibungsbeiwert k=0,1 — neue Leitung)
Material GGG fr fr
Q =100l/s Q=1401/s
500 0,04~cAh=0,4m 0,076=A h=0,76 m
600 0,017=Ah=0,17 m 0,031=Ah=0,31m
700 0,009=~A h = 0,09 m 0,017=Ah=0,17 m

Tabelle 1: Reibungsverlust in Abh. von Durchfluss und Rohrleitungsdurchmesser
(nach Mutschmann und Stimmelmayr 2002)

Die in Tabelle 1 dargestellte Berechnung zeigt, dass eine Erhéhung der Durchfluss-
menge um 40 % eine Erh6hung des Reibungsverlustes pro km Leitungslange um bis
zu 80 % bewirkt.

3.2.1.4 Auswirkungen auf den Betrieb von Hochbehéltern

Grundsétzlich stellen sich bei zwei Hochbehdaltern, welche an das gleiche
Versorgungsnetz angeschlossen sind, die Wasserspiegel innerhalb der Behélter
entsprechend dem Prinzip der kommunizierenden Réhren ein.

Um die Auswirkungen dieses Prinzips und der in den vorhergehenden Punkten
behandelten Auswirkungen praktisch einzuordnen sind folgende Vorrausetzungen zu
beachten:

* 0,1 bar Druckunterschied entspricht einer Differenz der Wasserspiegel von 1 m
und wirkt sich somit genauso aus, wie 1 m Hohenunterschied beider Behalter

» die absolute Nutzhéhe (Hohe zwischen minimalem und maximalem Wasserstand)
in einem neu zu errichtenden Hochbehélter betragt ,nur* 7 m (= 0,7 bar).

* Es ist eine Betriebsreserve fur Notfalle von ca. 1 Meter vorzuhalten, so dass von
einer betrieblichen Nutzhéhe von 6 Metern (= 0,6 bar) auszugehen ist.

Exemplarisch werden die hieraus resultierenden Auswirkungen dargestellt:
Bei einem Befillvorgang der Behalter und einem Hb6henunterschied von einem Meter
(bzw. Druckverlust von 0,1 bar in der Leitung zwischen beiden Behéltern) kann der

eine Behalter nicht maximal beflllt werden, da der andere Behalter Uberlaufen
wiurde.
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Von der mdglichen Fullhéhe bliebe damit der oberste Meter ungenutzt. Dieser Meter
Fullhéhe entspricht, ein Behalter mit einem Speichervolumen von 12.000 m3 und eine
betriebliche Nutzh6he von 6 m vorausgesetzt, einem nicht nutzbaren Speicher-
volumen von ca. 1.700 m3 (ca. 17 %).

Bei abnehmenden Behélterstanden (Einspeisung der Wasserwerke ins Verteilungs-
netz kleiner als der Momentanverbrauch) und somit umgekehrtem Druckgefalle
wirde sich der vergleichbare Effekt bei Erreichen des minimalen Wasserstandes
ergeben. Die sich einstellenden Druckverluste wirken dabei in die entgegengesetzte
Richtung wie beim Beflllvorgang. Somit wird sich der eine Behalter nicht bis zum
Behalterminimum entleeren kénnen, da der andere Behdlter sein Minimum bereits
vorher erreicht hatte.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Druckverluste zwischen den
Hochbehéltern oder unterschiedliche Behéalterhohen sich aufgrund der Doppel-
funktion (Befullung/Entleerung) doppelt auswirken. Bei einem Druckverlust von
Apverust = 0,1 bar verliert man je Beflllung und Entleerung jeweils einen Meter der
eigentlich nutzbaren Fullhéhe. Dies entspricht fur den geplanten HB HDZ in Summe
ca. 3.400 m®. Dieses Volumen (bersteigt das derzeitig nutzbare Speichervolumen im
bestehenden HB HDZ.

3.2.1.5 Zusammenfassung hydraulische Aspekte

Neben der Beachtung der HOhenlage der Behalter sind die Zuleitungen mdglichst
kurz und ausreichend grof3 zu dimensionieren. Dies ist notwendig um Reibungs-
verluste bei starken Anderungen des Verbrauches mdglichst weit zu minimieren und
somit einen sicheren und effektiven Betrieb der Hochbehélter zu gewahrleisten.

Fur die richtige Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass diese Berech-
nung sich ausschliel3lich auf die neu zu errichtende Zuleitung des Behalters bezieht.
Zu dem Ergebnis dieser Berechnung zusatzlich hinzuzurechnende Verluste innerhalb
des bestehenden Verteilungssystems bleiben unbertcksichtigt.

Um die Reibungsverluste méglichst gering zu halten, ist es sinnvoll, einen neuen
Hochbehélter im Bereich des Gebietes mit den gréRten Abnahmemengen (in
Erlangen der 6stliche bzw. der norddstliche Teil des Stadtgebietes) anzuschliel3en.

3.2.2 Qualitative Aspekte

Grundsatzlich ist das Befillen bzw. Entleeren des Behélters entscheidend von den
Verbrauchswerten abhangig. Bei einem vergleichméaRigten Betrieb der Wasserwerke
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wird in Zeiten unterdurchschnittlichen Verbrauches das nicht im Versorgungsnetz
bendtigte Wasser in den Behalter geférdert und dort gespeichert.

In Zeiten Uberdurchschnittlichen Verbrauches dagegen ist die alleinige Zuspeisung
von Trinkwasser aus den Wasserwerken in das Versorgungsnetz nicht ausreichend.
Die Differenz wird dann aus dem Hochbehdalter gedeckt. Die Beflllung und
Entnahme aus den Hochbehéltern erfolgt Gber eine Anschlussleitung zwischen dem
Versorgungsgebiet und dem Hochbehalter, in welcher sich die Fliel3richtung des
Trinkwassers entsprechend andert.

3.2.2.1 Stagnation

Bei Phasen eines durchschnittlichen Wasserverbrauchs ist der Wasseraustausch
innerhalb der Leitungen zu einem Hochbehélter am geringsten, da die von den
Wasserwerken gelieferte Trinkwassermenge in diesem Fall nahezu der Verbrauchs-
menge entspricht. Damit findet wenig Austausch innerhalb der Behalter wie auch der
Zu-/Ableitung statt, so dass mit stagnierendem (= stehendem) Wasser innerhalb der
Leitung zu rechnen ist.

Im Falle einer Stagnation ist mit einer langeren Kontaktzeit zwischen dem Trink-
wasser und dem in jedem Trinkwassersystem vorhandenen Ablagerungen zu
rechnen. Diese kdnnen somit gelost werden. Dieser Vorgang ist mit den aus der
Hausinstallation bekannten qualitativen Beeintrachtigungen des Trinkwassers, z. B.
Entstehung von sog. braunem Wasser nach langerer Abwesenheit, zu vergleichen.
Zusatzlich erhoht sich bei stagnierendem Wasser die Wahrscheinlichkeit von
vermehrtem mikrobiellen Wachstum (Aufkeimung).

Das Wasservolumen innerhalb der Anschlussleitung erhoht sich mit dem Durch-
messer und der La&nge der Rohrleitung. Um fur die notwendige Anschlussleitung
eines neuen Hochbehalters realistische GrofRenordnungen darzustellen, wird in der
folgenden Tabelle die Abhangigkeit der vorhandenen Wassermenge vom Rohr-
leitungsdurchmesser flir eine Leitungslange von 3 km berechnet.

74/159



Seite 15 von 48

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Schaffung zuséatzlicher Hochbehélterkapazitéat in der
Hochdruckzone - Variantenprifung

Durchmesser Rohrleitung in mm (DN) Volumen in m3/3 km
500 570
600 840
700 1.140

Tabelle 2: Volumen in einer Rohrleitung pro 3 km in Abh. des Rohrleitungsdurchmessers

Da die Leitungsdimensionierung auf die jeweils erforderliche maximale Durchfluss-
menge ausgelegt sein muss, ist eine Verringerung des Leitungsdurchmessers zur
Vermeidung von Stagnationswasser im Sinne der Versorgungssicherheit nicht
maglich.

Innerhalb eines Behdlters ist die Gefahr der genannten qualitativen Beeintrachtigung
gering, da durch technische Installationen in den Kammern eine gute Durchstromung
und somit nahezu permanente Wasserbewegung erreicht wird, so dass hier kein
Stagnationswasser auftritt. Zusatzlich ist der kritische Kontaktbereich zwischen
Wasser und Wandflachen innerhalb eines Trinkwasserbehalters im Vergleich zu
einer Rohrleitung verhaltnismafig klein.

3.2.2.2 Ablésung von Ablagerungen

Bei plotzlichem Anstieg der Flie3geschwindigkeit innerhalb der Leitung kann z. B. der
naturliche Biofilm an der Rohrinnenwandung abgel6st werden. Diese Ablésungen
sind zwar nicht unbedingt gesundheitsgefahrdend, jedoch nach Trinkwasser-
verordnung zu vermeiden.

3.2.2.3 Zusammenfassung qualitative Aspekte

Aus qualitativer Sicht ist bei der Dimensionierung der Anschlussleitung einerseits zur
Vermeidung von Stagnationswasser ein mdoglichst geringer Durchmesser, anderer-
seits zur Verhinderung von Ablésevorgangen bei groRen Durchfliissen ein méglichst
groRer Durchmesser anzustreben. Ein sinnvoller Kompromiss zwischen diesen
kontraren Zielen ist bei der Dimensionierung der Rohrleitung zu beachten.

3.2.3 Konsequenzen

Es ist zusammenfassend festzuhalten, dass aus versorgungstechnischer Sicht eine
maoglichst kurze und ausreichend grof3 dimensionierte Anschlussleitung anzustreben
ist.

Die unter den Punkten 3.2.1 und 3.2.3 erlauterten Zusammenhange zwischen Rohr-
leitungsverlust, dem Rohrleitungsdurchmesser sowie des in der Rohrleitung enthal-
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tenen Wasservolumens sind in Abbildung 1 graphisch dargestellt. Es wurde entspre-
chend der unter Punkt 3.2.1 gemachten Ausfiihrungen ein Rohrleitungsverlust von
0,1 bar als grenzwertig angesetzt.

Im Ergebnis der Betrachtungen der hydraulischen Aspekte kommen fir das Versor-
gungsgebiet folgende Entfernungen mit zugehdrigen Durchmessern der Anschluss-
leitung in Frage:

Bis ca. 1.000 m; DN 500
Bis ca. 2.000 m: DN 600
Bis ca. 5.000 m: DN 700

Langen ab 3 km sind auf Grund der vorgenannten qualitativen Aspekte als kritisch zu
betrachten. Bei dieser Lange belauft sich das in einer Leitung DN700 befindliche
Wasservolumen bereits auf tiber 1.100 m3.

Daher wurden grél3ere Dimensionierungen nicht weiter betrachtet.

In nachfolgender Grafik ist der Zusammenhang zwischen dem von der Leitungs-
dimensionierung abhangigen Druckverlust sowie des darin enthaltenen Wasser-
volumens dargestellt.

mmm Druckverlust DN 500 = Druckverlust DN 600 —=Druckverlust DN 700
—a— Wasservolumen DN 500 —<«— Wasservolumen DN 600 Wasservolumen DN 700

0,7 3500

- 3000

- 2500

- 2000

- 1500

- 1000

Druckverlust in bar
(Durchfluss 140 L/s, neue Rohrleitung)

Wasservolumen in der Leitung in m3

1 2 3 4 5 6 7 8
Lange der Rohrleitung im km

Abbildung 1: Zusammenhang Wasservolumen und Druckverlust von Rohrleitungen unterschiedlichen
Durchmessers
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Als kritischer Druckverlust wurde, wie beschrieben, ein Wert von 0,1 bar angesetzt.
Dieser ist in der Grafik als rote Linie dargestellt.

Aus obiger Grafik wird deutlich, dass bei einer Anschlusslange von 3 km eine Leitung
mit dem Durchmesser von DN 600 vom Druckverlust her gerade noch im
unkritischen Bereich liegt, wobei das zugehdrige beinhaltete Wasservolumen mit
etwa 1.000 m® unter qualitativen Aspekten vertretbar wére.
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4 Kriterien fur die Variantenprifung

Die im Rahmen der Variantenprifung beurteilten Kriterien wurden in der Ubersicht
der Anlage 1 in zwei Abschnitte (A-Auswirkung auf Schutzgiter und B-technische
Eignung) unterteilt. Die Wertung dieser Kriterien wurde im Abschnitt C ,Ergebnis der
Prifung” summarisch zusammengefasst.

In Abschnitt D werden die finanziellen Auswirkungen der jeweiligen Varianten
dargestellt. Diese gingen nicht in die Bewertung der Standorteignung ein, da die
Wertung der technischen Eignung und die Vertraglichkeit mit den entsprechenden
Schutzgutern vorrangig betrachtet werden sollten.

Nachfolgend werden die jeweiligen Bewertungsaspekte inklusive der Wichtung
erlautert.

Fur die Wichtung der einzelnen Punkte wurde je nach Bedeutung bzw. Auswirkung
eine vordefinierte Bandbreite an zu vergebenden Bewertungspunkten definiert.

Diese Vorgehensweise wurde gewahlt, um Teilaspekte (wie z.B. Lange der
Anschlussleitung) welche sich Uberproportional auswirken wirden, nicht von vorne-
herein Gberzubewerten. Hierdurch soll eine unrealistischen Verzerrung des Gesamt-
bildes und somit eine Vorfestlegung vermieden werden.

A Kriterien in Anlehnung an die gesetzlichen Vorgaben einer Umwelt-
vertraglichkeitsprifung entsprechend UVP-Gesetz vom 24. Februar 2010

Entsprechend dem Titel wurde in diesem Abschnitt auf Kriterien einer Umwelt-
vertraglichkeitsprifung (im Folgenden UVP) eingegangen.

Aspekte welche durch die Errichtung eines Hochbehalters nicht oder lediglich fir den
Uberschaubaren Zeitraum der Errichtung betroffen sind (z. B. Baustelleneinrichtung
sowie Maschinenbewegungen wahrend der Bauzeit) wurden im Rahmen der
langfristigen Betrachtung vernachlassigt.

A1l Merkmale des Vorhabens

A l1l.1 Grole des Vorhabens (Notwendige Flacheninanspruchnahme)

Fur einen Hochbehalter mit einem Volumen von 12.000 m3 incl. Schieberkammer
sowie notwendiger Infrastruktur wird eine Flache von 0,5 bis 0,6 ha in Anspruch
genommen. Diese Flache ist einzufrieden und grof3tenteils dauerhaft baumfrei zu
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halten, um Sché&den an der Behdlterabdichtung oder den Rohrleitungen durch
Wourzeldruck zu vermeiden (/7/;/9/;/10/).

Fur den Fall eines Ubererdeten Behélters kann dieser mit Bodendeckern bepflanzt
werden. Die fur die Zufahrt zum Behdlter bendétigte Flache ist stark von der Lage
abhangig und soll im Sinne der Reduzierung der Auswirkungen des Eingriffs, soweit
maoglich, Uber bestehende Wege erfolgen.

Im Falle eines tber dem Hohenniveau des bestehenden Hochbehalters gelegenen
Standortes ist ein zusatzlicher Zwischenbehélter notig. Genauer wird hierauf im
Punkt 5.2.5.4 eingegangen. Der Flachenbedarf fir einen solchen Zwischenbehélter
belauft sich auf ca. 0,25 ha.

Im Zuge der Variante ,Erweiterung am Burgberg“ (Punkt 5.2.2) wird ein Anbau auf
dem bestehenden Betriebsgeldande betrachtet. Die hierfir anzunehmende Flachen-
inanspruchnahme betragt ca. 0,25 ha.

Fur den Standort eines neuen Behdlters mit 0,5 ha wurden zwei Negativpunkte
angesetzt, fur einen Druckminderungsbehélter bzw. Zusatzbauwerk auf dem
Betriebsgeldande mit 0,25 ha entsprechend ein Negativpunkt.

Fur die Rohrleitungstrasse der Zu- bzw. Ableitung ist entsprechend den gangigen
Regelwerken (/8/) ein dauerhaft baumfreier Schutzstreifen notwendig. Die Breite
dieses Schutzstreifens ist von der Dimensionierung der Rohrleitung abhéangig. Es
wurde ein Schutzstreifen von 8 m (fur Leitungen bis DN600) zu Grunde gelegt.

Da dieser Schutzstreifen nicht eingezdunt werden muss und ,nur” ,....von Bewuchs,
der die Sicherheit und Wartung der Rohrleitung beeintrachtigt...” (/8/) freizuhalten ist,
wird die Beeintrachtigung geringer als bei der Flacheninanspruchnahme des
Behalterstandortes bewertet.

Des Weiteren sollen die Streckenverlaufe mdglichst in den Verlauf von bestehenden
Waldwegen oder StralRen eingebunden werden. Aus diesem Grund wurde die
Rohrleitungstrasse mit 1 Negativpunkt pro volle 500 m (= 0,4 ha) gewertet.
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Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-10“

Fur die durch einen Behalter in Anspruch genommene Zwei Negativpunkte
Flache von mind. 0,5 ha

Zwischenbehalter oder zusétzliche Behalterkammer Ein Negativpunkt
(ca. 0,25 ha)

Je voller notwendiger Leitungslange von 500 m (0,4 ha) Ein Negativpunkt

A 2 Standort des Vorhabens

Die 6kologische Empfindlichkeit eines Gebietes, welches durch ein Vorhaben beein-
trachtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien
unter Berucksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemein-
samen Einwirkungsbereich zu beurteilen.

A 2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Flache fur
Siedlung und Erholung, fur land-, forst- und fischereiwirtschaftliche
Nutzungen, fur sonstige wirtschaftliche und offentliche Nutzungen,
Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien)

Entsprechend den geltenden Regelwerken, (u. A. /7/) missen Betriebsgeldnde von
Trinkwasserbehéltern gegen den Zutritt von Unbefugten gesichert werden. Hierzu ist
eine Umzaunung des Gelandes notwendig, wodurch der Zutritt fir die Allgemeinheit
verwehrt und das Gelande dem Allgemeinnutzen entzogen wird. Die Intensitat dieses
Verlustes fur die Allgemeinheit ist von der bisherigen Nutzung des Gelandes
abhangig.

Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-5*
Landwirtschaftliche Nutzung Zwei Negativpunkte
Erholungsgebiet/Wald Vier Negativpunkte
Nutzung mit extrem hohen Wert fur die Allgemeinheit Funf Negativpunkte
(z. B. Flachen des offentlichen Nahverkehrs, Kranken-
hauser)
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A 2.2 Belastbarkeit der Schutzguter unter besonderer Bericksichtigung
folgender Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zuge-
wiesenen Schutzes (Schutzkriterien):

A 2.2.1 Eingriff in Natura-2000-Gebiete nach 87 Absatz1l Nummer 8 des
Bundesnaturschutzgesetzes

Natura-2000-Gebiete stellen einen wichtigen Baustein des landertbergreifenden
Naturschutzes dar. Ein Eingriff in diesen Lebensraum ist als starke Beeintrachtigung
der Natur zu werten. Daher wurde in der Wichtung eine hohe Bandbreite angesetzt.

Nicht nur das Behalterbauwerk an sich, sondern auch die notwendige Zu- und
Ablaufleitung stellen auf Grund des erforderlichen Schutzstreifens einen dauerhaften
Eingriff dar.

Um der Auswirkung des Eingriffes fur die Rohrleitung angemessen Rechnung zu
tragen, erfolgte die Ermittlung der Eingriffsschwere analog Pkt. A 1.1 proportional zu
der Lange der Rohrleitung. Die Bewertung der Eingriffsschwere erfolgte nur fur den
Bereich geschitzter Gebiete. Um der 6kologischen Wichtigkeit dieser Gebiete
zusatzlich gerecht zu werden, wurde, anders als unter Pkt. A 1.1, je angefangener
und nicht je voller 500 m Leitungstrasse ein Negativpunkt angesetzt.

Wichtung:
Bandbreite “0“ bis “-10“

Bei Standort des Behalterbauwerkes in Natura-2000- Zwei Negativpunkte
Gebiet

je angefangenem 500 m Leitungstrasse im Natura- Ein Negativpunkt
2000-Gebiet

A 2.2.2 Eingriff in Biosphéarenreservate und Landschaftsschutzgebiete geman
88 25 und 26 des Bundesnaturschutzgesetzes

Biospharenreservate sind an den geeigneten Standorten nicht ausgewiesen.

Landschaftsschutzgebiete sind Gebiete ,, ...in denen ein besonderer Schutz von
Natur und Landschaft erforderlich ist.”(§ 26 BNatSchG). Die Wichtung der Auswir-
kungen des Eingriffes auf diese Gebiete wurde analog zu den unter A 2.2.1 ange-
wendeten Verfahren durchgefiihrt, wobei auf Grund der weniger stark ausgepragten
Uberregionalen Funktion eine geringere Bandbreite der Wertungspunkte angesetzt
wurde. Die Bewertung je angefangener und nicht je voller 500 m Leitungstrasse
wurde beibehalten.
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Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-5*

Bei Standort des Behalterbauwerkes in einem Ein Negativpunkt
Biospharenreservat oder Landschaftsschutzgebiet

je angefangenem km Leitungstrasse in einem Ein Negativpunkt
Biospharenreservat oder Landschaftsschutzgebiet ein
Negativpunkt

A 2.2.3 Eingriff in Wasserschutzgebiete nach 8§51 des Wasserhaushalts-
gesetzes, Heilguellenschutzgebiete nach 8§ 53 Absatz 4 des Wasser-
haushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie Uberschwemmungsgebiete nach § 76 des Wasser-
haushaltsgesetzes

Innerhalb des betrachteten Bereiches befinden sich Wasserschutzgebiete sowie
Uberschwemmungsgebiete. Diese kdnnen von den geplanten MaRnahmen wahrend
der Bauzeit betroffen werden.

Bei einigen der Westvarianten kann es fur die Erstellung einer Anschlussleitung zu
Eingriffen in Wasserschutzgebiete und auch im Uberschwemmungsgebiet kommen.

Wasserschutzgebiete stellen den zentralen Baustein in der Sicherstellung der guten
Qualitat des Grundwassers und somit dem Schutz des Trinkwassers fur bestehende
und kommende Generationen dar. Bauliche Eingriffe in Wasserschutzgebiete sind
entsprechend der jeweiligen Schutzgebietsverordnung Reglementierungen unter-
worfen, welche im Zuge der Bauausfuhrung beachtet werden mussen.

Bei der Bewertung der Eingriffsschwere ist die Lage im Wasserschutzgebiet mit
einzubeziehen. So ist ein Eingriff in die engere Wasserschutzzone Il wesentlich
sensibler zu betrachten als ein Eingriff in die weitere Wasserschutzzone Ill. Durch
eine Malnahme kdnnen auch beide Zonen betroffen sein. Dieser Sachverhalt wurde
bei der Wichtung bertcksichtigt.

Wichtung:
Bandbreite “0“ bis “-4*

Bei Betroffenheit der Zone 1l eines Wasserschutz- Ein Negativpunkt
gebietes

Bei Betroffenheit der Zone 1l eines Wasserschutz- Drei Negativpunkte
gebietes
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A 2.2.4 Veranderung des Landschaftsbildes durch das Bauwerk

Ziel der baulichen Gestaltung ist gemalR DVGW W 400-1 eine mdglichst gute Ein-
passung in das umgebende Gelande. Vorteilhaft hierfir ist die Moglichkeit der
Einpassung in ein geneigtes Gelande. Stellt das Bauwerk einen Hochpunkt im
Gelande dar, kann zwar durch bauliche Mal3Bhahmen (z. B. Anschittung) eine Ver-
besserung der optischen Wahrnehmung erreicht werden, das Bauwerk wird aber
immer als Fremdkorper im naturlichen Gelandeverlauf wahrgenommen werden. Es
entsteht damit ein meist negativ wahrgenommenes optisches Hindernis.

Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-5*
Sehr gute Einpassung in Gelande/ Landschaftsbild Null Punkte

maoglich, langfristig kaum wahrnehmbare Veranderung
des momentanen Zustandes

Gebaude ragt deutlich tber das bestehende Gelande- Funf Negativpunkte
niveau und ist auch auf weite Entfernung wahrnehmbar

Uber die Lage von Naturdenkmalern nach § 28, geschutzten Landschaftsbestand-
teilen nach 8 29 oder geschitzten Biotopen nach 8§ 30 des Bundesnaturschutz-
gesetzes kann nach Auskunft des UA Erlangen keine Karte zur Verfiigung gestellt
werden.

Die Betroffenheit wird jeweils anhand detaillierter einzelner Anfragen geklart. Somit
konnte in diesem frithen Planungsstadium hierzu keine Aussage gemacht werden.

B Kriterien fur die technische Prifung

B 1 Sicherheit und Zuverlassigkeit der Trinkwasserprufung

Grundsatzliche Aufgabe der Trinkwasserversorgung ist es, Trinkwasser zu jeder
Tages- und Nachtzeit in guter mikrobiologischer und chemischer Qualitat (Trink-
wasserverordnung 2012), ausreichender Menge und mit ausreichendem Druck (DIN
2000, Oktober 2010) zur Verfigung zu stellen.

Zur Sicherstellung dieser Anforderungen ist es von héchster Wichtigkeit, innerhalb
des Verteilungsnetzes immer einen ausreichenden Wasserdruck zu gewahrleisten.
Sollte dieser Druck, z. B. auf Grund eines gro3eren Rohrbruches, auch nur kurzzeitig
deutlich sinken, kénnen Verunreinigungen aus dem Umfeld der erdverlegten Trink-
wasserleitungen in das System eindringen und im schlimmsten Fall zur Gefahrdung
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der Gesundheit der Verbraucher fuhren. Zur Erfullung der grundséatzlichen Aufgabe
der Trinkwasserversorgung sind insbesondere spontan auftretende Spitzenver-
brauche, Verbrauchsminima, Einschrankungen im Betrieb der Wasserbereitstellung
und aulRergewohnliche Ereignisse zu bertcksichtigen. Diese Rahmenbedingungen
werden in den Kriterien des Abschnitt B betrachtet.

B 1.1 Nutzbares zukinftiges Speichervolumen incl. des bestehenden HB HDZ

Entsprechend der Bedarfsberechnung des Ingenieur Biros BaurConsult (/5/) ist zur
Gewabhrleistung des sicheren Betriebes der derzeitigen Trinkwasserversorgung von
Erlangen ein Speichervolumen von mindestens 12.000 m3 notwendig. Unter B 1.1
werden die Varianten hinsichtlich des erforderlichen Volumens betrachtet.

Bei den Varianten IlI-XVI wurde die Errichtung eines Behélters mit zwei Kammern zu
je 6.000 m3 Speichervolumen zu Grunde gelegt. Bei diesen Varianten kann der
bestehende HB HDZ aus hydraulischen Griinden nur noch bis zu einer maximalen
Fullmenge von 3.000 m3 genutzt werden. Dies ist in der maximalen Fullhéhe eines
neuen Behalters von 7 Meter begriindet.

Fur diese maximale HoOhe urséchlich sind statische (wesentlich aufwendigere
Bauweise, da der Wasserdruck mit der Fillh6he linear zunimmt) und hydraulische
(Druckschwankungen auf Grund des Schwankungsbereiches der Fullh6he
reduzieren, 1 m Fullhéhe entspricht 0,1 bar) Uberlegungen.

Wichtung:
Bandbreite “0* bis “-10*
pro 500 m3 Unterschreitung des bendtigten Volumens Ein Negativpunkt
von 12.000m3

B 1.2 Zuverlassigkeit bei Stromausfall oder sonstiger elektrischer Stérung

Bei Ausfall der Stromversorgung muss der Betrieb der Wasserversorgung, entspre-
chend der vorgenannten Grundaufgabe der Trinkwasserversorgung, weiterhin
aufrechterhalten werden.

Die Funktion der wenig energieverbrauchenden Fernleittechnik und Uberwachung
der Anlage kann durch USV-Anlagen auf Batteriebasis oder kleinere mobile Strom-
generatoren sicher gewdahrleistet werden. Pumpen kdnnen auf Grund der wesentlich
hoheren Leistungsaufnahme nicht Uber solche Kleinanlagen betrieben werden. Fur
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Pumpen mussen stationare Notstromgeneratoren (incl. ausreichender Treibstoff-
bevorratung) vorgehalten werden.

Bei Behaltern auf einer dem derzeitigen Versorgungsdruck angepassten Standort-
hohe kann der Betrieb durch die teilweise bereits mit Notstromaggregaten ausge-
statteten Wasserwerke und die den Werken angeschlossenen Pumpstationen
aufrechterhalten werden.

Auch bei sonstigen elektrischen Stérungen (Kabelbrand, Unterbrechung der Daten-
Ubertragung usw.), kann ein Hochbehélter auf einem dem Versorgungsgebiet ange-
passten Hohenniveau ohne gréf3ere Probleme weiterbetrieben werden. Die wenigen
zur Herstellung eines stabilen Betriebes eventuell notwendigen Schaltungen und
technischen Umstellungen kénnen von einer temporar vor Ort befindlichen Person
manuell durchgefuhrt werden.

Bei einer potentiellen Hohenlage des Behélters oberhalb des Druckniveaus des
Versorgungsgebietes kann nur das zu diesem Zeitpunkt gespeicherte Trinkwasser
zur Uberbriickung zur Verfiigung gestellt werden.

Um die Funktion eines hoher gelegenen Hochbehélters im Notfall garantieren zu
kdnnen, musste zur sicheren Nachspeisung des Behélters eine zusatzliche Druck-
erhéhungsanlage incl. redundanter Notstromanlage und ausreichender Bevorratung
von Treibstoff vorgehalten werden. Es ware im Notfall eine zusatzliche Schwach-
stelle vorhanden, deren Versagen (z. B. technischer Defekt) zu deutlichen Einschran-
kungen in der Versorgungssicherheit fuhrt.

Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-2¢
verfugbar ohne Einschrankungen Null Punkte
eingeschrankt oder nur mit separater Notstrom- zwei Negativpunkte
versorgung verfugbar

B 1.3 Redundanz bei Rohrbruch auf der Anschlussleitung eines Hoch-
behélterstandortes der Hochdruckzone

Der derzeit bestehende Hochbehélter der Hochdruckzone ist fiur diese Zone
druckvorgebend und fir die weiteren Zonen von zentraler Bedeutung (vgl. Punkt “1
Derzeitige Situation®). Ein adaquater Ersatz besteht nicht. Unabhangig davon,
welches Volumen zum Ausgleich der Verbrauchsspitzen zur Verfigung steht, kann
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bei einem Defekt der Anschlussleitung zu dem Behalter die Versorgung der
Hochdruckzone nicht mehr sicher gewéhrleistet werden.

Ein derartiger Rohrbruch trat bereits im August 2012 auf und konnte nur auf Grund
der relativ kiihlen und feuchten Wetterlage und der verbrauchsarmen Ferienzeit ohne
Versorgungsunterbrechung behoben werden.

Bei dem Vorhandensein von zwei voneinander unabhangigen Einspeisepunkten
erhoht sich neben weiteren Vorteilen fir das Versorgungsgebiet die Versorgungs-
sicherheit deutlich.

Wichtung:
Bandbreite “0“ oder “5“
Keine Redundanz bei Rohrbruch auf der Anschluss- Null Punkte

leitung eines Hochbehalters der Hochdruckzone

Volle Redundanz bei Rohrbruch auf der Anschluss- Funf Punkte
leitung eines Hochbehalters der Hochdruckzone

B 1.4 Redundanz bei Vollausfall des bestehenden HB HDZ

Der bestehende Hochbehalter der Hochdruckzone zeigt altersbedingte Abnutzungs-
erscheinungen. Die Errichtung des Behélters erfolgte, dem Errichtungszeitraum
(1957) geschuldet, unter sehr starker Minimierung der benétigten teuren Bau-
materialen.

Insbesondere wurden die Wéande und Decken mit sehr geringer Betoniberdeckung
ausgefuhrt. Trotz mehrerer Sanierungsmalinahmen konnten nicht alle Mangel be-
hoben werden. Bereits 2011 sind z. B. Wasserwegsamkeiten durch die Bodenplatte
und ein schadhafter Dachaufbau durch einen Fachgutachter (/6/) festgestellt worden.

Soweit mdglich wurden kleinere Sanierungsarbeiten im laufenden Betrieb ausgefihrt.
Die anstehende notwendige Generalsanierung mit der hierfir notwendigen Voll- oder
TeilauRBerbetriebnahme konnte auf Grund der fehlenden Redundanz bisher nicht
durchgefuhrt werden. Mit weiter fortschreitender Nutzungsdauer wird eine General-
sanierung immer dringlicher. Ohne Errichtung eines weiteren Hochbehalters
bedeutet dies, dass mittelfristig eine risikoreiche Generalsanierung im Teilbetrieb
notig wird.

Unabhangig von dem Zustand des bestehenden HB HDZ stellt die fehlende
Redundanz bereits bei relativ hdufigen Situationen ein massives Problem dar. Diese
Situationen kdénnen beispielsweise sein:
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» Auftreten von mikrobiologischen Auffalligkeiten oder sonstigen Qualitatsbeein-
trachtigungen in den beiden Kammern des bestehenden Hochbehélters. Dies tritt
auf Grund der immer empfindlicheren Nachweismethoden und moglichen und
nicht immer zu vermeidenden Verunreinigungen bei der Probenahme/Auswertung
auf. Bei Vorliegen einer solchen Auffalligkeit misste der Behalter vorsichthalber
aul3er Betrieb genommen, bzw. eine Desinfektion (Chlorung) eingesetzt werden.

« Durch die Uberwachungsanlage gemeldeter Zutritt. Auch bei einem (sporadisch
auftretenden) Fehlalarm muss der Behélter zur Vorbeugung madglicher Eingriffe
Dritter bis zur Ursachenklarung auf3er Betrieb genommen werden.

Im Vergleich der Varianten stellt Variante Il (Erweiterung des bestehenden Hoch-
behalters) einen Sonderfall dar, da zwar eine deutliche Steigerung der Redundanz in
Bezug auf die Behalterkammern erreicht wird, aber bei Vorféallen am gemeinsamen
Bediengebaude oder an der gemeinsamen Anschlussleitung keine Redundanz
vorhanden ware. Es kann somit nur eine Teilredundanz erreicht werden.

Wichtung:
Bandbreite “0“,“3" oder “b"
Keine Redundanz bei Vorkommnissen am bestehen- Null Punkte
den HB HDZ
Teilredundanz (Nur Variante Il) Drei Punkte
Volle Redundanz bei Vorkommnissen am bestehenden Finf Punkte
HB HDZ

B 1.5 Gegenseitige Beeinflussung von zwei Hochbehéltern in der Hochdruck-
zone

Hierbei wird die in Punkt 3.2.1.4 beschriebene gegenseitige hydraulische Beein-
flussung der Hochbehalter betrachtet. Diese ist von der Gesamtlange der Anschluss-
leitung an das Versorgungsgebiet wie auch von der ortlichen Lage des Behélters
abhangig.
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Wichtung:
Bandbreite “0" bis “b"
Es existiert eine gute hydraulische Verbindung Funf Punkte

zwischen den Hochbehaltern. Die Wasserstande
innerhalb der verschiedenen Behalter gleichen sich
selbststandig aus.

Bei grolReren Abnahmen kommt es auf Grund Drei Punkte
hydraulischer Widerstande im Verteilungsnetz und den
Zuleitungen zu den Behéltern zu merklichen Unter-
schieden der Wasserspiegelhdhen der Behélter. Diese
Unterschiede kénnen zu Uberlaufen (erhdhte Trink-
wasserverluste) der Behalter flihren, sind aber
insgesamt ohne weitere Steuerung noch vertretbar.

Bei groReren Abnahmen kommt es auf Grund erhdhter Zwei Punkte
hydraulischer Widerstande im Verteilungsnetz und den
Zuleitungen zu den Behéltern zu deutlichen Unter-
schieden der Wasserspiegelhdhen der Behalter, welche
steuerungstechnisch beachtet werden missen.

Die Verfugbarkeit des zusatzlichen Speichervolumens Null Punkte
bedarf einer komplexen steuerungstechnischen
Unterstitzung und ist ohne diese nicht nutzbar.

B 2 Integrationsmdglichkeit in das bestehende Verteilungssystem

B 2.1 Lange der Anschlussleitung (m)

Entsprechend der unter den Punkten 3.2 erlauterten Zusammenhéange stellt die
Lange der Anschlussleitung einen entscheidenden Faktor dar. Diesem wurde auf
Basis der folgenden Wichtung Rechnung getragen.

Wichtung:
Bandbreite “0* bis “-10*
bis 1.000m Leitungslange Null Punkte
je weiteren angefangenen 1.000m ein Negativpunkt

B 2.2 Sinnvolle Integration in das bestehende Trinkwasserverteilungsnetz

Zur Bewertung der Eignung eines potentiellen Standortes eines neuen Hoch-
behélters ist die Anbindung an das bestehende Versorgungsnetz von entscheidender
Bedeutung.
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Neben der fiur den Betrieb notwendigen guten hydraulischen Verbindung zweier
Hochbehéltern kann durch eine sinnvolle Standortwahl eine weitere Verbesserung
der Versorgungssituation der Burgerinnen und Burger erreicht werden. Dies aul3ert
sich z.B. in der Verminderung von Druckschwankungen und somit geringerem
Verschleil3 des Versorgungsnetzes wie auch der Hausinstallationen.

Unter Beachtung der in Erlangen vorhandenen Verbrauchs- und der daraus
resultierenden Versorgungsnetzstruktur ist eine Anbindung im Nord-Osten bzw.
Osten der Stadt Erlangen (hoher Verbrauch, grol3 dimensionierte Hauptverteilungs-
leitung vorhanden) sinnvoll. Bei westlich von Erlangen gelegenen Standorten und der
Anbindung an diese Stadtteile musste die hydraulische Verbindung zwischen den
westlichen und den dstlichen Stadtteilen erttichtigt werden.

Hierzu waren groRere BaumaRnahmen und somit massive Eingriffe zur Uberwindung
der natirlichen Barriere Regnitztal, einem Landschaftsschutz- und Uberschwem-
mungsgebiet, notwendig. Da diese Baumal3Bhahmen selbst in der Bewertung der
Eingriffe in Schutzguter nicht beriicksichtigt wurden, werden sie unter diesem Punkt
mit bewertet.

Wichtung:
Bandbreite “0" oder“3"
Gute Anbindung an das Versorgungsnetz. Es entstehen Drei Punkte

Vorteile fur den Uberwiegenden Anteil der versorgten
Einwohner: drei Positivpunkte

Schlechte Anbindung an das Versorgungsnetz. Die Null Punkte
Vorteile in Bezug auf Versorgungssicherheit, Ausgleich
von Druckschwankungen etc. nur fir einen kleinen Teil
der versorgten Einwohner voll nutzbar. Weitere Bau-
mafl3nahmen zur Leitungsverlegungen mit Beeintrach-
tigungen von weiteren Landschafts- und Wasserschutz-
gebieten ndotig.

B 3 Bauliche Umsetzung

B 3.1 Madgliche Einschrankungen wegen Besonderheiten Baugrund (tektoni-
sche Beanspruchungen, Hohlrdume, Steinbruch etc.)

Die Errichtung eines Hochbehdlters stellt eine nicht unerhebliche Belastung des
Bodenkdrpers dar.
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Zusatzlich zu dem Gewicht des eigentlichen Baukdrpers wird bei einem Behélter mit
einem gespeicherten Wasservolumen von 12.000 m3 eine Auflast von weiteren ca.
12.000 Tonnen auf den Untergrund aufgebracht.

Neben dieser statischen Belastung entsteht durch die wechselnde Wassermenge
innerhalb des Behalters auch eine dynamische Belastung des Baugrundes. Aus
diesem Grund sollten im Untergrund keine Stoérungen, Gleitflichen oder grol3ere
HohlrAume vorhanden sein.

Wichtung:
Bandbreite “0" bis"*-3*
Keine Besonderheiten des Baugrundes bekannt Null Punkte
Es sind grof3e Baugrundrisiken vorhanden Drei Negativpunkte

B 4 Energieeffizienz

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der Vermeidung unndtiger Eingriffe in
die Wasserversorgung wird fir einen Hochbehalter eine méglichst lange Nutzungs-
dauer angestrebt. Ubliche Nutzungszeitraume von Hochbehéltern sind 50 Jahre, es
sind aber durchaus langere Zeitrdume mdoglich. Beispielhaft hierfur ist der ehem.
Hochbehélter der Niederdruckzone zu nennen, welcher vor der Errichtung eines
Ersatzbehalters eine Nutzungsdauer von 110 Jahren erreicht hatte.

Angesichts dieser langen Nutzungsdauer muss der Betrieb eines solchen Bauwerkes
von vornherein auf eine moglichst hohe Energieeffizienz ausgelegt werden.

Dies ist besonders wichtig, da letztendlich die Nutzer des Trinkwassers, im vorliegen-
den Fall die Burgerinnen und Burger der Stadt Erlangen, die Betriebskosten fur
unnétig hohen Energieeinsatz Gber die gesamte Nutzungsdauer zu tragen haben.

Uberlegungen zur Energieeffizienz missen gerade unter Beachtung der angestreb-
ten Energiewende die sinnvolle Steuerung des Energieverbrauches z. B. durch
Nutzung von Uberangeboten an Energie beriicksichtigen.

Diese Anpassung des Energieverbrauches an das Energiedargebot kann zu einer
Schonung der natirlichen Ressourcen beitragen. Gerade hohe Energieverbrauchs-
spitzen mussen durch die Verwendung von fossilen Energietragern abgedeckt
werden.
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Beispiel fur eine vermeidbare Energieverbrauchsspitze ware das im Sommer regel-
malfige zeitliche Zusammentreffen von hohem Stromverbrauch fir Klimaanlagen und
zusatzlich temporar hohem Energieverbrauch fur die Trinkwasserforderung zur
Deckung der im Laufe eines Tages auftretenden Verbrauchsspitzen. Durch die
gezielte Bewirtschaftung grofl3erer Trinkwasserspeicher konnen solche Effekte
reduziert werden.

Grundsatzlich steht jedoch die sichere Versorgung der Birgerinnen und Birger im
Vordergrund, die Fragen der Energieeffizienz sind diesem Grundanliegen unter-
zuordnen.

B 4.1 Gezielte Nutzung des vorhandenen Energieangebotes durch erhdhtes
Speichervolumen

Durch die erhdhte Speicherkapazitat kann neben den vorrangig wichtigen Aspekten
der Versorgungssicherheit die Energie in Zeiten geringeren Stromverbrauchs bzw.
hoherer Verfugbarkeit gezielt zur Forderung von Trinkwasser genutzt werden. In
Zeiten hohen Energieverbrauches waére eine Nutzung des im Hochbehalter gespei-
cherten Wassers moglich. Dies ist momentan nur begrenzt mdglich, da auf Grund
des sehr geringen vorhandenen Speichervolumens selbst bei relativ geringen
Wasserverbrauchssteigerungen die Wasserforderung erhéht werden muss.

Eine Erh6éhung des Speichervolumens tragt zu einer Vergleichmalligung des
Betriebes und insbesondere zu einer Reduktion von Verbrauchsspitzen im Strom-
bezug bei. Fur die Beurteilung ,Gute Flexibilitdt in der Nutzung von Energietber-
angeboten* wurde die Mdglichkeit betrachtet, durch das erhéhte Speichervolumen
die Foérderung in den energie- und wasserverbrauchsarmen Stunden zur Beftllung
des Behélters zu verwenden. Bei den Varianten IlI-XVI wurde ein Behélter mit 2
Kammern zu je zu 6.000 m3 zu Grunde gelegt.

Wichtung:
Bandbreite “0* bis “2"
Keine Veranderung zur momentanen Situation Null Punkte
Im Vergleich zur momentanen Situation bessere Ein Punkt
Flexibilitat
Gute Flexibilitat in der Nutzung von Energie- Zwei Punkte
Uberangeboten
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B 4.2 Zusatzlicher Energieverbrauch fir den Betrieb der Trinkwasser-
versorgung

Wie im Punkt ,3.2.1 Hydraulische Aspekte* erlautert, steigt der hydraulische
Reibungsverlust unter Anderem proportional zu der Lange der Rohrleitung. Zur
Uberwindung dieses Widerstandes ist ein erhéhter Energieeinsatz notwendig.

Im Fall eines deutlich oberhalb des bendtigten Gelandeniveaus gelegenem Behalter-
standort ist es entsprechend Punkt ,3.1 Hohenlage® notwendig, das gesamte zu
speichernde Trinkwasser Uber das benétigte Druckniveau hinaus zu heben. Dies
verursacht selbst bei Installation einer Turbine zur Energieriickgewinnung einen
hohen zusatzlichen Energieverbrauch.

Diese beiden Punkte missen bei der Bewertung der Umweltvertraglichkeit
bertcksichtigt werden.

Wichtung:
Bandbreite “0" bis “-5*
Kein zusatzlicher Energieverbrauch (Leitungslange Null Punkte

unter 1.500 m),
Beibehaltung des Druckniveaus im Versorgungsnetz

Sehr geringer Energieverbrauch (Leitungslange zw. Ein Negativpunkt
1.500 und 3.000 m),

Beibehaltung des Druckniveaus im Versorgungsnetz

Geringer Energieverbrauch (Leitungslange zw. 3.000 Zwei Negativpunkte
und 4.500 m),

Beibehaltung des Druckniveaus im Versorgungsnetz

Erhohter Energieverbrauch (Leitungslange groR3er Drei Negativpunkte
4.500 m),

Beibehaltung des Druckniveaus im Versorgungsnetz

Hoher Energieverbrauch. Heben des Wassers um Uber | Funf Negativpunkte
40 m (4 bar) Uber das Druckniveau des
Versorgungsnetzes

nur Variante XIV
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C Ergebnis der Priifung

Fur die abschlielende Bewertung der verschiedenen Varianten wurden die jeweils
erreichten Punkte aufsummiert.

Innerhalb des Bewertungskomplexes A (Kriterien in Anlehnung an die gesetzlichen
Vorgaben einer Umweltvertraglichkeitsprifung entsprechend UVP-Gesetz vom
24. Februar 2010) konnten "0" bis "-40" Punkte erreicht werden.

Innerhalb des Bewertungskomplex B (Kriterium fur die technische Prifung) konnten
"-25" bis "+25" Punkte erreicht werden.

Insgesamt sind somit ,-65" bis ,+25" Punkte mdglich

In der tabellarischen Auflistung des Variantenvergleiches erfolgte zur Verdeutlichung
des Gesamtergebnisses eine farbliche Hervorhebung in Anlehnung an das géngige
Ampelschema. Es wurden folgende Wertungsbereiche definiert:

Gesamtpunktezahl Bedeutung Farbe

>10 Verbesserungsgrad tberwiegt
Eingriffsschwere deutlich

5 bis 10 Verbesserungsgrad tberwiegt
Eingriffsschwere

1 bis 5 Verbesserungsgrad entspricht
nahezu Eingriffsschwere

<1 Eingriffsschwere tGberwiegt

Verbesserungsgrad _
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5 Variantenprifung

5.1 Madgliche Varianten - Grundsatzliches

Die Auswahl potentiell geeigneter Standorte wurde anhand der geografischen
Hohenlage unter Beachtung der Anschlussméglichkeiten an das bestehende
Trinkwasserverteilungsnetz getroffen. Insgesamt wurden 16 potentiell geeignete
Standorte ermittelt.

Ein Ubersichtslageplan der bewerteten Varianten findet sich in Anlage 2.

Die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Varianten werden im Folgenden kurz
dargestellt.

5.2 Madgliche Varianten — Zusammenfassung der Auswabhlkriterien

5.2.1 Nr. | = Nullvariante

Diese Variante beurteilt die Auswirkungen falls keine Erweiterung der Speicher-
kapazitat und damit keine Veranderung der momentanen Situation erfolgt. Es treten
demzufolge keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt auf. Die Sicherheit der
Trinkwasserversorgung kann bei dieser Variante auf Dauer nicht gewabhrleistet
werden.

5.2.2 Nr. Il — Erweiterung am Burgberg

Eine Erweiterung um 2.100 m® ware am Standort des bestehenden Hochbehalters
maoglich. Somit kdnnte ein Gesamt-Volumen unter Bericksichtigung des bereits
vorhandenen Hochbehélters von 6.100 m3 erreicht werden. Dieses unterschreitet
deutlich das fachgutachterlich (/5/) festgestellte notwendige Speichervolumen. Im
Hinblick auf eine dauerhafte Sicherung der Trinkwasserversorgung stellt diese
Variante bei hohem Aufwand zwar eine geringe Verbesserung des momentanen
Zustandes, aber keine Lésung der grundsatzlichen Problematik dar.

Um den bestehenden Hochbehalter sinnvoll nutzen zu kdnnen, musste die nutzbare
Fullhohe des zweiten Behalters identisch sein. Hierdurch wird, analog zum Bestands-
gebaude, ein Bauwerk mit einer Hohe von wenigstens 8 m Uber Gelande natig.

94/159



Seite 35 von 48

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Schaffung zuséatzlicher Hochbehélterkapazitéat in der
Hochdruckzone - Variantenprifung

Es bestehen folgende Einschrankungen:

Der Baugrund am Bestandsstandort wird von nur z. T. auskartierten Hohlraumen
(Bierkellersystem im Burgberg) unterlagert. Dies kdnnte im Hinblick auf die Errich-
tung wie auch die spatere Standsicherheit erhebliche Schwierigkeiten bereiten.

Es existiert keine zweite Einspeisemdglichkeit und somit keine zusatzliche Sicher-
heit im Fall von Schadensereignissen auf der Hauptleitung bzw. an einem gemein-
sam genutzten Bediengebaude.

5.2.3 Waestvarianten

Alle westlich des Stadtgebietes Erlangen gelegenen Standorte weisen folgende
Nachteile auf:

Erhebliche Langen der Anschlussleitungen zwischen 3 km bis zu tGber 8 km

Anschluss derzeit nur auf den westlichen Teil des Versorgungsgebietes moglich.
Der Nutzen fiir das wesentlich verbrauchsintensivere Versorgungsgebiet Erlangen
Ost bzw. Nordost ist wegen der zusatzlichen Entfernung und der schlechten
leitungstechnischen Verbindung nur gering. Des Weiteren misste der Regnitz-
grund als Landschafts- und Uberschwemmungsgebiet mit Rohrleitungen gequert
werden, um einen sinnvollen Anschluss auf das 0Ostliche Versorgungsgebiet zu
ermdglichen.

5.2.3.1 Nr. lll - Variante West 1

Ansatzhohe: 331 m.u.NN

Lage: Markwald sudlich Roter Marter

Anschluss: Lange ca. 8,2 Kilometer bis Leitungen vor Regnitzgrund

Einpassung Gelande: Behalter Ubererdet

Besonderheiten: Leitungstrasse durch Markwald (Biotopverbund ,Natura
2000%)

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald
Querung Kanal notwendig
Querung Wasserschutzgebiet Zone Il und Zone Il nétig

Querung Uberschwemmungsgebiet der Regnitz nétig
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5.2.3.2 Nr. IV — Variante West 2

Ansatzhdhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN

Im Wald zwischen Beutelsdorf und Obermembach
Lange ca. 6,1 km bis Leitung am Kanal Blichenbach
Behalter Gbererdet

Leitungstrasse auf weiten Strecken im Landschaftsschutz-
gebiet Dillberg-Heinrichsberg.

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald

Querung Bundesautobahn A3 notwendig

5.2.3.3 Nr. V — Variante West 3

Ansatzhohe:
Lage:

Anschluss:

Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

335 m.uU.NN
Im Wald zwischen Kosbach und Untermembach

Lange ca. 3,7 km bis Leitung bei der Kanalunterfihrung
Membacher Weg

Behalter kdnnte zum Grof3teil unterirdisch errichtet werden

Leitungstrasse durch Landschaftsschutzgebiet Monau

Querung Bundesautobahn A3 notwendig

5.2.3.4 Nr. VI — Variante West 4

Ansatzhdhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN

westlich Burgstall

Lange ca. 6 km bis Pumpwerk Steudach
Behalter Gbererdet

Sowohl die Einspeisung des Fremdwasserbezuges durch
WFW als auch die Einspeisung des neu zu bauenden Be-
halters erfolgen tGber das Pumpwerk Steudach. Bei gleich-
zeitiger Spitzenwassereinspeisung ist dies problematisch.

Querung Bundesautobahn A3 notwendig
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5.2.3.5 Nr. VIl — Variante West 5

Ansatzhohe:
Lage:

Anschluss:

Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

5.2.4 Ostvarianten

331 m.U.NN
Nordostlich Obermichelbach

1,1 km Neubau zzgl. Nutzung der 5,3 km langen Be-
standsleitung vom Behélter Huttendorf bis PW Steudach,
welche im Eigentum der WFW ist

Behalter Ubererdet

Sowohl die Einspeisung des Fremdwasserbezuges von
der WFW als auch die Einspeisung des Behélters erfolgen
unter Nutzung der im Eigentum der WFW befindlichen be-
stehenden Leitung des HB Huttendorf. Die unter Variante
VI beschriebenen Probleme bei gleichzeitiger Spitzen-
wasserlieferung durch WFW treten daher verstarkt auf.

Querung Bundesautobahn A3 notwendig

Alle auf Grund der H6henlage geeigneten Standorte der Ostvarianten befinden sich
im Tennenloher Forst 6stlich von Tennenlohe.

Als Integration in das Trinkwasserverteilungsnetz ist fur alle Ostvarianten die
Anbindung auf eine bestehende Leitung DN 500 vorgesehen. Diese Leitung ist sehr
gut in das Verteilungsnetz der ESTW integriert.

Der Anschluss muss entweder mittels Querung der AuRReren Nirnberger StraRe oder
sudlich davon erfolgen. Eine noch weiter sudlich gelegene Anbindung musste direkt
auf eine Leitung DN 600 der N-ergie AG erfolgen, welche beim Ubergabeschacht
Tennenlohe in das Leitungsnetz der ESTW einspeist. Diese Leitung soll mittelfristig
auf Grund altersbedingter Abnutzung nicht mehr verwendet werden und scheidet
somit aus den Uberlegungen aus.
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5.2.4.1 Nr. VIll = Variante Ost 1

Ansatzhohe:
Lage:
Anschluss:

Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

227 m.U.NN
Ostlich von Tennenlohe

Lange ca. 650 m

Keine Einbindung in den natirlichen Gelandeverlauf

maoglich
Behalterstandort  im
Naherholungsbereich.

Trassenverlauf  durch
Naherholungsbereich

5.2.4.2 Nr. IX — Variante Ost 2

Ansatzhohe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

330 m.U.NN

Ostlich von Tennenlohe
Lange ca. 1,2 km
Behalter Gbererdet

Behalterstandort im
Naherholungsbereich

Trassenverlauf  durch
Naherholungsbereich

Landschaftsschutzgebiet  und

Landschaftsschutzgebiet und

Landschaftsschutzgebiet  und

Landschaftsschutzgebiet und

Im Gebiet eines ehemaligen Steinbruchs, daher ist mit
schwierigen Untergrundverhéaltnissen zu rechnen

5.2.4.3 Nr. X —Variante Ost 3

Ansatzhohe:
Lage:
Anschluss:

Einpassung Gelande:

330 m.U.NN
Ostlich von Tennenlohe
Lange ca. 1,7 km

Behalter Ubererdet
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Besonderheiten:

5.2.5 Nordvarianten

Behalterstandort im  Landschaftsschutzgebiet und
Naherholungsbereich

Trassenverlauf durch Landschaftsschutzgebiet und
Naherholungsbereich

Im Gebiet eines ehemaligen Steinbruchs, daher ist mit
schwierigen Untergrundverhaltnissen zu rechnen

Innerhalb des besonders intensiv als Naherholungsgebiet
genutzten Territoriums der Przewalski-Pferde

Alle Nordvarianten haben vergleichsweise kurze Anschlussleitungen zu dem
Versorgungsgebiet, sowie eine raumliche Nédhe zu dem bestehenden HB HDZ und
dem Versorgungsgebiet Erlangen Ost. Dadurch sind ein problemloser Parallelbetrieb
beider Behalter und eine deutliche Verbesserung der Situation in Bezug auf Druck-
schwankungen und Versorgungssicherheit fir den Grof3teil der versorgten Ein-
wohner zu erwarten. Bis auf Variante XVI verursachen alle Nordvarianten entweder
direkt durch den Standort oder zumindest durch einen Teil der Leitungstrasse
Eingriffe in den besonders schitzenswerten Bannwald.

5.2.5.1 Nr. Xl Variante Nord 1

AnsatzhoOhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN
westlich Rathsberg
Lange ca. 1,9 km
Behalter Gbererdet

Behalterstandort im Landschaftsschutzgebiet

Trassenverlauf durch Landschaftsschutzgebiet, kaum
Einbindung in bestehendes StralRennetz mdglich

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald
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5.2.5.2 Nr. Xll — Variante Nord 2-1

Ansatzhdhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN

ndrdlich Wohnstift Rathsberg
Lange ca. 1,3 km

Behalter Gbererdet

Behalterstandort im  Landschaftsschutzgebiet  und
Naherholungsbereich

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald

Trassenverlauf zum groRen Teil in bestehender StralRe
maoglich

5.2.5.3 Nr. Xlll — Variante Nord 2-2

AnsatzhoOhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN

norddéstlich Wohnstift Rathsberg
Lange ca. 1,3 km

Behalter Gbererdet

Behalterstandort im  Landschaftsschutzgebiet und
Naherholungsbereich

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald

Trassenverlauf zum grof3en Teil in bestehender Stral3e
maoglich

5.2.5.4 Nr. XIV — Variante Nord 3

Ansatzhdhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

384 m.U.NN

suddstlich Rathsberg, nordlich Bannwaldgrenze
Lange ca. 1,6 km

frei wahlbar

Ansatzhéhe um ca. 50 m (=5bar) zu hoch (vgl. 3.1
Hbhenlage)
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Energieverbrauch von mindestens 110.000 kWh/a zusatz-
lich (ohne Beachtung Riuckgewinnung)

Pumpwerk und Druckminderung (kleinerer Behalter ca. 2-
mal 200 m?3 vgl. Punkt 3.1.1) im Landschaftsschutzgebiet
und Naherholungsbereich nétig. Hierfur wiederum
mindestens 0,28 ha zzgl. Zuwegung und Rohrleitungs-
trasse notig.

Trassenverlauf durch Landschaftsschutzgebiet und Nah-
erholungsbereich, zum Teil in bestehender Stral3e méglich

Leitungstrasse in Bannwald

5.2.5.5 Nr. XV — Variante Nord 4

Ansatzhdhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.U.NN

norddstlich Waldschiel3haus
Lange ca. 1,8 km

Behalter Gbererdet

Behalterstandort im  Landschaftsschutzgebiet  und
Naherholungsbereich

Trassenverlauf durch Landschaftsschutzgebiet und
Naherholungsbereich, zum Teil in bestehenden Wege-
system maglich

Behalter und Leitungstrasse in Bannwald

5.2.5.6 Nr. XVI — Variante Nord 5

AnsatzhoOhe:

Lage:

Anschluss:
Einpassung Gelande:

Besonderheiten:

331 m.u.NN

westlich von Spardorf
Lange ca. 2,6 km
Behalter Gbererdet

Anschlussleitung grof3tenteils im Landschaftsschutzgebiet,
teilweise in bestehender Stral3e moglich

Leitungstrasse in Bannwald bzw. Bannwaldgrenze
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6 Zusammenfassende Bewertung

6.1 Vergleich der Varianten

Fur alle angefuhrte Westvarianten (Variantennummer 1l bis VII) wird bei massiven
Einschnitten in die Natur nur eine marginale Verbesserung der Versorgungs-
sicherheit fir einen kleinen Teil des Versorgungsgebietes erreicht. Die Westvarianten
werden deshalb als nicht zielfihrend bewertet.

Die Ostvarianten (Variantennummer VIl bis X) stellen technisch vertretbare Varian-
ten dar, greifen aber deutlich in das Naturschutzgebiet und Naherholungsgebiet
Tennenloher Forst ein.

Die Nordvarianten XI, XIl, Xl und XVI, stellen aus technischer Sicht sinnvolle
Standorte dar, wobei die Varianten Xl und Xl unter Beachtung aller Aspekte als
beste Lésungen zu betrachten sind.

Bei beiden Standorten besteht die Moglichkeit die Leitung weitgehend in den
bestehenden StraRenverlauf zu integrieren. Somit sind diese mit den deutlich
geringsten dauerhaften Einschnitten in den Bannwald verbunden. Die Varianten Xl
und XV befinden sich ebenfalls im Meilwald sowie im Naherholungsgebiet und
erfordern eine deutlich lAngere mit dauerhaften Einschnitten in die Natur verbundene
Rohrleitungstrasse durch den Bannwald als die Varianten Xl und XIII.

Variante XVI benotigt von allen Nordvarianten die langste Zuleitungslange, was zu
den unter Punkt 3.2.3 beschriebenen Konsequenzen bzgl. Druckschwankungen und
Problemen beim Druckausgleich zwischen den Behaltern flihren kann.

Die Nord-Varianten XllI und Xl stellten nach der durchgefihrten Bewertung die
geeignetsten Losungen dar. Aus den Ergebnissen des Variantenvergleichs zeigten
sich beide Standorte gleich geeignet. Daher sollten in einem nachsten Schritt beide
Varianten nochmals detailliert hinsichtlich ihrer Eingriffsschwere bewertet werden.

6.2 Detailvergleich Variante XIl und Xl

Zur Bewertung der Eingriffsschwere wurde das Fachbiro ,Planungsgruppe Land-
schaft” mit einer vergleichenden Standortbewertung, welche sowohl Umweltbelange
als auch verschiedene Nutzungsanspriiche bertcksichtigt, dieser beiden potentiellen
Standorte beauftragt.
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Im Vorfeld dieser Bewertung wurde durch das Institut fir Vegetationskunde und
Landschaftsokologie eine spezielle artenschutzrechtlichen Prifung (/3/ und /4/) sowie
ein resultierender faunistischer Standortvergleich (/2/) erstellt. In diesem unter
Aspekten des Artenschutzes erstellten Vergleich wurde der westliche Standort
(Variante XII) favorisiert. Die geringen Beeintrachtigungen der Natur an diesem
Standort kbnnen ohne Probleme kompensiert werden, CEF-MalRnahmen sind bei

diesem Standort nicht notwendig (/2/).

Fur die beiden Standorte wurde auf Basis der Studie des Ingenieurbtiro BaurConsult
(/5/) eine grobe Abschéatzung des Flachenverbrauches vorgenommen. Die hierin

ermittelten Flachen sind in Tabelle 3 angefiihrt und in den Anlagen 3.1 und 3.2

dargestellt.

Variante Xl Variante Xl

(West) (Ost)

(m?) (m?)

Dauerhaft freizuhaltende Flache 5.900 5.100

hiervon sichtbar bebaute Flache (Weg, Bediengebaude) 680 320

mit Bodendeckern/Wiese bepflanzte Flache 5.220 4.780

Temporar zu rodende Flache 1.500 1.700

Tabelle 3: Vergleich Flachenverbrauch Standort XIl und XIlI

Die fur die Errichtung des Bauwerkes temporar freizuhaltende Flache soll unmittelbar
im Anschluss an die Malinhahme durch eine Aufforstung langfristig wieder in den
ursprunglichen Zustand zurtickversetzt werden. Alle nicht unmittelbar fir das Geb&u-
de bzw. in baulich befestigter Form bendtigten Flachen (z. B. Zuwegung) sollen
durch Bodendecker oder Wiese bepflanzt werden. Ziel ist es Kleintieren und Insekten
eine Ansiedelungsmaoglichkeit zu bieten und hierdurch die Eingriffe in das Okosystem
an diesem Standort abzumildern. Zusatzlich zur Minimierung des Eingriffes vor Ort
sind entsprechend der giltigen gesetzlichen Regelungen Ersatzpflanzungen im
Anschluss an den Bannwald geplant. Um den rdumlichen Zusammenhang zwischen
Eingriff und Ausgleich zu wahren, sollen diese im Bereich Atzelsberg erfolgen.

Die erhdhte sichtbar bebaute Flache der Variante Xll resultiert aus der Umverlegung
eines bestehenden Waldweges. Die hierfur bendtigte Flache kann durch Aufforstung
von Teilstrecken des nicht mehr bendétigten bisherigen Verlaufes des Forstweges
ausgeglichen werden. Dieser Ausgleich darf aber aus waldrechtlicher Sicht, ein
baumfreier Waldweg ist trotzdem Bestandteil des Walds, nicht angesetzt werden und
soll nur der Vollstandigkeit halber erwahnt werden.

103/159




Seite 44 von 48

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung durch Schaffung zuséatzlicher Hochbehélterkapazitéat in der
Hochdruckzone - Variantenprifung

In einer Gesamtbetrachtung der Standorte wurde durch die ,Planungsgruppe
Landschaft* eine Gegenuberstellung der Auswirkungen auf alle relevanten Nutzungs-
kriterien und Schutzgiter erstellt (/1/). Demnach stellt die Variante Xl (Standort
West) gegentber der Variante XIIl (Standort Ost) einen geringeren Eingriff dar und
Ist somit zu bevorzugen.

Die gulnstigeren Verhdltnisse der Variante Xll (West) liegen gemalf3 /1/ im Beson-
deren im Anschluss an die bereits vorhandene Bebauung (Wohnstift Rathsberg,
Waldkrankenhaus St. Marien), daher ist eine ErschlieBung des Gelandes mit
geringeren Eingriffen in den vorhandenen Gelandeverlauf und geringere
Beeintrachtigung der Naherholungsstruktur (z. B. Wanderwege) verbunden.
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7 Wirtschaftliche Prifung

Die wirtschaftlichen Aspekte wurden bewusst nicht in die Bewertung mit
aufgenommen, um eine moglichst objektive Betrachtung der Auswirkungen auf die
Umwelt sowie der technischen Aspekte zu ermdglichen.

Sie wurden allerdings ebenfalls der Vollstandigkeit halber im Vorfeld ermittelt, da
auch die Wirtschaftlichkeit einer solchen MaRnahme in die Planung mit eingehen
muss, da derartige Kosten in Form von Verbesserungsbeitragen oder auch tber den
Wasserpreis auf die versorgten Einwohner umzulegen ist.

Die Bauwerkskosten fur den Hochbehélter wurden auf Basis der Kostenschatzung
einer Studie des Ing.-Buros BaurConsult aus dem Jahr 2010 geschatzt. Es wurde ein
grol3tenteils Ubererdeter Behélter in Hanglage zu Grunde gelegt.

Als Bauart wurde ein rechteckiger zweikammeriger Behalter mit einem Volumen von
12.000 m?3 betrachtet. Spezielle, auf Grund der ortlichen Gegebenheiten notwendige,
Maflnahmen (z. B. Baugrunderttichtigungen) wurden nicht beachtet.

Die Kosten fur den bei Variante XIV notwendigen Zwischenbehélter wurden
Uberschlagig geschatzt.

Die Kosten fur die Errichtung der Anschlussleitung des Hochbehélters wurden
unabhangig von den anzutreffenden Baugrundverhaltnissen entsprechend den 2010
bei den ESTW ermittelten Erfahrungswerten von 800,- € pro Meter im unversiegelten
Bereich und 1.000,- € im versiegelten Bereich angesetzt.

Da die Kostenschatzung bereits vor 4 Jahren erstellt wurde, wurde zur Ermittlung
aktueller realistischer Preise eine Baukostensteigerung um 2,66 % pro Jahr
angesetzt.

Sonderbauwerke (z. B. Duker) und RodungsmafRnahmen wurden nicht berick-
sichtigt. Die Leitungslangen wurden Uberschlagig ermittelt.

Es handelt sich hierdurch bei den angegebenen Kosten um Richtkosten, welche bei
Festlegung auf einen konkreten Standort noch detaillierter ermittelt werden mtssen.
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8 Fazit

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Stadt Erlangen ist ein zusatzlicher
Hochbehélter mit Anschluss an die Hochdruckzone dringend erforderlich.

Unter Abwagung aller Aspekte des Naturschutzes, zu bertucksichtigender
konkurrierender Nutzungsanspriche und der technischen Sinnhaftigkeit ist der
Standort nordlich des Wohnstift Rathsberg, Variante XII (Nord 2-1), als am besten
geeignet anzusehen und mit den geringsten negativen Auswirkungen verbunden.

Die zu erwartenden negativen Auswirkungen bzgl. Naturschutzkriterien kénnen
gemal} fachgutachterlicher Beurteilung durch geeignete Malinahmen ausgeglichen
werden.
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
[11/32/32-1 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 32/004/2014

Verkehrssicherheit an der Kreuzung Donato-Polli-Stral3e/Dompropststralle;
Aufhebung des Beschlusses vom 1.4.2014 zur Vorlage 321/125/2014

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-

ausschuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
Polizei, Abteilung Verkehrsplanung, Tiefbauamt sowie EB 77

. Antrag

Der Beschluss des UVPA vom 1.4.2014 zur Vorlage Nummer 321/125/2014 "Die Verwaltung wird
beauftragt, Variante 3 auszufiihren" wird aufgehoben.

Eine hohere Verkehrssicherheit fiur Fuganger und Radfahrer kann durch Umgestaltung der Ein-
mindung Donato-Polli-Stral3e/DompropststrafRe nicht erreicht werden und ist deshalb nicht weiter
zu verfolgen.

Der Antrag Nummer 78/2013 (Anlage 1) ist damit abschliel3end bearbeitet.

. Begrundung

Der UVPA hat in seiner Sitzung am 1.4.2014 beschlossen, einen FuRgangeriberweg (FGU) in der
Donato-Polli-Stral3e zu errichten (Anlage 2). Sowohl in der Vorlage als auch durch mindlichen
Vortrag in der Ausschusssitzung wurde auf die Gefahren - inshesondere fur Kinder - wegen der
schlechten Erkennbarkeit auf Grund der oOrtlichen Situation hingewiesen.

Auch wurde auf die aktuelle Unfallforschung der Unfallversicherer aus dem Jahr 2013 Bezug ge-
nommen, wonach im Jahr 2012 laut amtlicher Statistik 5.206 Personen an Zebrastreifen (Ful3gan-
geriiberwegen) verungliickten, 22 davon todlich. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat
eine vergleichende Sicherheitsbewertung von 335 unterschiedlichen Querungsanlagen (Mittelin-
seln, Zebrastreifen mit und ohne Mittelinseln und FuRgangerampeln) in verschiedenen Stadten des
Bundesgebiets durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass richtig geplante und ausgestattete Zebrastreifen
eine, unabhangig von der Kraftfahrzeugbelastung, vergleichbare Sicherheit bieten kdnnen wie
FuRgangerampeln, dazu aber die Einhaltung von Rahmenbedingungen dauernd sicher ge-
stellt sein muss. Hierzu gehéren:

» Gute Erkennbarkeit durch auffallige Beschilderung und Markierung

» Gute Sichtbeziehungen auf den Zebrastreifen und die Warteflache (insbesondere durch ef-
fektives Freihalten von am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen)

» Einhaltung der zulassigen Geschwindigkeit
» Zusatzliche Beleuchtung
» Barrierefreie Gestaltung

Allerdings haben die Unfallforscher auch festgestellt, dass wenn auch nur eine der oben genann-
ten Kriterien nicht eingehalten werden konnte, die "Unsicherheit" von Ful3gangeriberwegen zu-
nahm. Deshalb sollte dann nach Auffassung der UDV auf die Anlage von Zebrastreifen aus
Sicherheitsgrinden verzichtet werden.

Die Verwaltung und Polizei sehen sich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass die getroffene Ent-
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scheidung im Widerspruch zu den maf3geblichen Richtlinien fur die Anlage und Ausstattung von
FuRgangeriiberwegen (R-FGU 2001) steht und ein Sicherheitsrisiko darstellt. Nach den R-FGU
2001 setzt die Anlage eines FGU unter anderem dessen frithzeitige Erkennbarkeit fiir den Fahr-
zeugfuhrer und eine ausreichende Sichtbeziehung zwischen Ful3ganger und Fahrzeugfuhrer vo-
raus. Diese Sichtbeziehung ist speziell fir Ful3ganger, welche die Donato-Polli-Stral3e in Richtung
Westen Uberqueren wollen, nicht gegeben. Fahrzeuge aus 6stlicher Richtung - also im Riicken der
FuRgéanger - kdnnen definitiv nicht bzw. nicht rechtzeitig registriert werden. Ein zwingend notwen-
diger Abstimmungsprozess zwischen diesen Ful3gangern und Fahrzeugfihrern aus der dstlichen
Donato-Polli-Stral3e kann folglich nicht bzw. nicht ausreichend stattfinden. Aus Sicherheitsgriinden
ist daher der am 1.4.2014 gefasste Beschluss aufzuheben.

Die Abteilung Verkehrsplanung hatte zur Verbesserung der Querungssituation in der Donato-Polli-
Stral3e bereits umfassende Priifungen und Variantenuntersuchungen angestellt. Insgesamt wur-
den 9 Varianten zzgl. Untervarianten erarbeitet und mit den Experten u. a. auch im Rahmen des
Jour fixe "Verkehr" intensiv erdrtert. Ergebnis war, dass insbesondere aus Griinden der Verkehrs-
sicherheit die Bestandsldsung immer noch am besten sei. Aufgrund des bereits erfolgten umfas-
senden Untersuchungsaufwandes wird davon ausgegangen, dass durch Erarbeitung weiterer Va-
rianten keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden kénnen.

Anlagen:

Fraktionsantrag 78/2013 (Anlage 1)
Vorlage 321/125/2014 mit Beschlussergebnis (Anlage2)

lll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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D D D D Eingang: 14.05.2013
] Antragsnr.: 078/2013
D - D I:l Verteiler: OBM, BM, Fraktionen

L
EREEN

HEE N

Fraktionsantrag gemaf § 28 GeschO

Zust. Referat:111/32
mit Referat: VI

Herrn
Oberbirgermeister
Dr. Siegfried Balleis
Rathaus

91052 Erlangen

Antrag zum UVPA
Mehr Sicherheit an der Kreuzung Donato-Polli-
StraRe/Dompropststralle

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister,

die Donato-Polli-Straf3e ist als einzige Zufahrtsstral3e zu dem Wohngebiet
um die Heinrich-Kirchner-Schule, friher als Baugebiet 403 bezeichnet, sehr
stark befahren. Zudem verkehrt hier die Buslinie 293.

Schon bald nach dem Bau stellte sich heraus, dass die Kreuzung mit der
Dompropststrale fir querende FuRganger und Radfahrer &uferst
undbersichtlich ist. Ein besonderes Gefahrenpotenzial birgt sie fir die
grolRe Zahl von Schul- und Kindergartenkindern, die die verschiedenen
Sozialeinrichtungen entlang der Achse Donato-Polli-StralRe besuchen.

Aus diesen Einrichtungen gab es von Anfang an Klagen und auch
Unterschriftensammlungen mit dem Ziel, an der Kreuzung eine grofere
Ubersichtlichkeit zu schaffen. Seitens des StralRenverkehrsamtes bemiihte
man sich um verschiedene kleinere Lésungen, die jedoch letztendlich aus
den unterschiedlichsten Grinden nicht realisiert werden konnten. Somit
besteht das Problem nach wie vor.

Mit einer Verscharfung der Situation ist zu rechnen, wenn die Erschlielung
des Neubaugebietes westlich der Monaustral3e beginnt. Dann wird die Ful3-
und Fahrradfahrerfrequenz auf der Achse zu den Sozialeinrichtungen noch
zunehmen.

Wir beantragen daher, dass diese Kreuzung so umgestaltet wird, dass die

Verkehrssicherheit fir querende Fuf3gdnger und Radfahrer gewéhrleistet
ist.
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SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen

Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschaftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
14.05.2013

Ansprechpartnerin
Dr. Florian Janik

Durchwabhl
0176 23533630
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Mit freundlichen GriRen

Felizitas Traub-
Eichhorn
Sprecherin fur Verkehr

Dr. Florian Janik
Fraktionsvorsitzender

Helga Steeger
Stadtratin

LA

f.d.R. Gary Cunningham
Geschaftsfihrer der SPD-Fraktion

Robert Thaler
Sprecher fir
Stadtentwicklung und
Bauwesen
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
[11/321 Ordnungs- und Stralienverkehrsamt 321/125/2014

Verkehrssicherheit an der Kreuzung Donato-Polli-Stral3e/Dompropststralle;
Antrag der SPD Fraktion Nummer 78/2013

Beratungsfolge Termin  O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 01.04.2014 O Beschluss einstimmig abgelehnt

Beteiligte Dienststellen
Polizei, Abteilung Verkehrsplanung, Tiefbauamt sowie EB 77

. Antrag

Eine hohere Verkehrssicherheit flir FuRganger und Radfahrer kann durch Umgestaltung der Ein-
mundung Donato-Polli-Strale / Dompropststralle nicht erreicht werden und kann deshalb nicht
befurwortet werden.

Der Antrag Nummer 78/2013 ist damit abschlielsend bearbeitet.

. Begrindung

Mit Schreiben vom 14.5.2013 beantragt die SPD Fraktion die Umgestaltung des Einmindungsbe-
reiches Donato-Polli-Stralle / Dompropststrale, damit die Verkehrssicherheit fir querende Ful3-
ganger und Radfahrer gewahrleistet ist. Hinsichtlich detaillierter Begriindung wird auf den als
Anlage 1 beigeflugten Antrag Bezug genommen.

Sachverhalt

Die verkehrsrechtliche Ausweisung des Neubaugebiets Bichenbach, Bebauungsplan 403, erfolgte
Anfang der 90er Jahre. Wie im Fraktionsantrag richtig dargestellt, stellte sich schon bald nach dem
Bau heraus, dass u. a. der Einmundungsbereich Donato-Polli-Stral’e / Dompropststralle insbe-
sondere fur FuRganger und Radfahrer Probleme beim Queren bereiten kann. Wiederholt wurden
Beschwerden aus der Blrgerschaft an die Verwaltung herangetragen. Eine Lésung der Problema-
tik konnte mangels Alternativen leider nicht erreicht werden. Der Fraktionsantrag vom 14.5.2013
wurde zum Anlass genommen, die aktuelle Verkehrssituation erneut zu tberprifen und intensiv
nach Verbesserungsmaglichkeiten zur suchen. Insgesamt wurden von der Verwaltung und Polizei
7 Vorschlage/Entwiirfe ausgearbeitet und diskutiert. Ubereinstimmend kam man zum Ergebnis,
dass folgende 3 Alternativen in Frage kommen kdnnten und daher naher zu untersuchen waren:

» Errichtung einer Mittelinsel mit Rickbau beider Hochborde (Anlage 2)
> Errichtung eines FuBgangeriberweges (FGU) mit begleitendem roten Radweg (Anlage 3)
> Errichtung eines FGU mit Radwegfiihrung auf der Fahrbahn (Anlage 4)

Bei der Bewertung der jeweiligen Alternativen waren die Aspekte der Verkehrsstrome, des Ver-
kehrsverhaltens und besonders der Punkt der Sicherheit der FulRganger - insbesondere Sicherheit
der Kinder - zu berucksichtigen.

Aus der Verkehrszahlung der Abteilung Verkehrsplanung (Anlage 5) geht hervor, dass zur maR-
geblichen Spitzenstunde (16:45 - 17:45 Uhr) 62 FuR3ganger und 81 Radfahrer die Donato-Polli-
Stralde von Ost nach West und umgekehrt querten. Aus Norden wurden zu dieser Zeit 179 Fahr-
zeuge registriert. Von der DompropststralRe bogen 52 Fahrzeuge nach links ab und in der Donato-
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Polli-StraRe wurden in Richtung Adenauerring 63 Rechtsabbieger gezahlt. Erganzend ist zu be-
achten, dass die Buslinie 293 in der Donato-Polli-Stralte verkehrt.

Nach Mitteilung der Polizei wird aus Sicherheitsgriinden beim offiziellen Schulweg die Donato-
Polli-Stral3e nicht an der in Anlage 5 dargestellten Stelle nérdlich der Dompropststrale gequert.
Schulkinder aus Osten umgehen diese flr Kinder gefahrliche Stelle, queren die Donato-Polli-
Stralde weiter 6stlich von der Nord- auf die Stdseite, laufen entlang der Sudseite bis zur Dom-
propststraflie, um dann dort wieder auf die Nordseite in Richtung Heinrich-Kirchner-Schule zu
wechseln.

Bewertung der Alternativen

>

Mittelinsel mit Rlickbau beider Hochborde (Alternative 1)

Vorteil:
- FuRganger mussen nur auf den Verkehr aus einer Richtung achten

Nachteile:

- Vorrangverhaltnis Fuldganger - Abbieger unklar

- hohe Geschwindigkeiten des Abbiegeverkehrs sind wegen der groRen Aufweitung des
Einmindungstrichters zu erwarten (Schleppkurven Busverkehr)

- Fallen von 2 Baumen erforderlich

- Kosten flir Umbaumafnahme und Baumfallung insgesamt 40.000 Euro

- Beeintrachtigung des Winterdienstes

FGU mit rotem Radweg (Alternative 2)

Vorteil:
- FuBganger und Radfahrer haben Vorrang bzw. Vorfahrt

Nachteile:

- Alternative ist insbesondere flr Kinder gefahrlich

- schlechte Erkennbarkeit des FGU auf Grund der drtlichen Situation

- FGU ist nach den maBgeblichen Richtlinien in Tempo 30-Zonen in der Regel entbehrlich

- Fallen eines Baumes erforderlich

- Herstellungskosten mit Baumfallung insgesamt 23.500 Euro plus jahrliche Strom- und
Wartungskosten

FGU mit Radwegfiihrung auf der Fahrbahn (Alternative 3)

Vorteil:
- FuBganger haben Vorrang

Nachteile:

- Alternative ist insbesondere fur Kinder gefahrlich

- schlechte Erkennbarkeit des FGU auf Grund der 6rtlichen Situation

- FGU ist nach den maRgeblichen Vorschriften in Tempo 30-Zonen entbehrlich
- Herstellungskosten 15.000 Euro plus jahrliche Strom- und Wartungskosten

Resimee

Trotz intensivster Bemuhungen und Suche nach Verbesserungsmadglichkeiten kann die Verwaltung
und Polizei eine Umgestaltung des Einmindungsbereiches nicht empfehlen. Bei allen drei Alterna-
tiven wurde sich mit gro3er Wahrscheinlichkeit die Sicherheit fur FuRganger und Radfahrer beim
Queren eher verschlechtern.

Bei Alternative 1 musste auf Grund der erforderlich Aufweitung fir den Busverkehr bis auf Gber

7 m auf Grund der Fahrgeometrie mit wesentlich hdheren Geschwindigkeiten beim Abbiegen ge-
rechnet werden. Zudem stellt sich die Vorrangs- bzw. Vorfahrtsregelung beim Abbiegen in Rich-
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tung Norden rechtlich problematisch dar. Quert ein Radfahrer bzw. FulRganger die Fahrbahn in
einem Abstand zur Kreuzung bzw. Einmindung von mehr als 5 m, so gelten nicht mehr die Vor-
rang- bzw. Vorfahrtsvorschriften beim Abbiegen. Radfahrer bzw. FulRganger sind in diesem Fall
gegenuber dem Kfz.-Verkehr wartepflichtig. Beim Queren der Donato-Polli-Stral’e kann eine Que-
rung in einem Abstand von etwa 4 - 6 Metern - ja nach Nutzung des Sonderweges - erfolgen und
fallt damit in den rechtlich kritischen Bereich.

Die Alternativen 2 und 3 mit Errichtung eines FGU sind insbesondere fiir Kinder gefahrlich. Das
Bayerische Staatsministerium des Inneren hat hierzu nachvollziehbar ausgefihrt, dass FGU gera-
de fir Kinder problematisch sein kdnnen. Die Einrichtung von FGU, insbesondere zur Schulwegsi-
cherung wird haufig gefordert, wobei die Schutzwirkung falsch eingeschatzt wird. Das Vorrangver-
haltnis zwischen Fuldggangern und Fahrzeug ist in der Praxis haufig unklar, so dass eine "Abstim-
mung" erfolgen muss. Diese kann man von Kindern jedoch noch weniger als von erwachsenen
FuBgangern erwarten. Kinder kdnnen haufig nicht einschatzen, ob der Fahrer anhalt bzw. anhalten
kann. Gerade fiir kleine Kinder ist es schwierig, die Uberquerungsabsicht deutlich zu machen. Die
Abschatzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen ist nicht einfach. Auferdem reagieren Kin-
der vielfach spontan. Zusammenfassend stellt das Bayerische Staatsministerium des Inneren fest,
dass Fulgangeriberwege auch bei vorschriftsmaRigem Einsatz haufig fur Kinder eher zu mehr
Gefahren fuhren und deshalb zur Schulwegsicherung abzulehnen sind.

Die Querungsstelle ist zwar nicht der offizielle Schulweg, die Einrichtung eines Fulgangeruber-
wegs wuirde jedoch Einfluss auf die Streckenwahl der Kinder zu bzw. von den vorhandenen Ein-
richtungen bzw. Schule haben, weil subjektiv angenommen wird, ein Zebrastreifen ware sicherer.
Des Weiteren ist die nach den Richtlinien fir die Anlage und Ausstattung von Fuldgangeriberwe-
gen vorgeschriebene Erkennbarkeit des FGU auf Grund der értlichen Verhéltnisse nur einge-
schrankt vorhanden, was ebenfalls zur Reduzierung der Verkehrssicherheit beim Queren beitragt.
Nach Mitteilung der Polizei stellt sich das Unfallaufkommen im betreffenden Bereich als absolut
unauffallig dar.

Nachdem mit grofRer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass die 0. g. Alternativen eher zu
einer Verschlechterung der Sicherheit fur Fulliganger und Radfahrer fihren wirden, empfiehlt die
Verwaltung und Polizei die Beibehaltung der gegenwartigen Regelung.

Anlagen:

Fraktionsantrag 78/2013 (Anlage 1)

Plan Mittelinsel (Anlage 2)

Plan FGU mit rotem Radweg (Anlage 3)Plan
Plan FGU (Anlage 4)

Ubersicht Verkehrszahlen (Anlage 5)

Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am
01.04.2014

Protokollvermerk:
Die Verwaltung wird beauftragt, Variante 3 auszufihren.
Dem wird mit

14 : 0 Stimmen
zugestimmt.

Frau StRin Traub-Eichhorn bittet die Verwaltung, im Zuge der Bauausfiihrung das Zeichen ,Kinder®
Zu erneuern.
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Ergebnis/Beschluss:
abgelehnt

mit 0 gegen 14 Stimmen

gez. ABmus i. V. gez. Lennemann
Vorsitzende Berichterstatter

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang

123/159

Seite 4 von 4



O 13

Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
[11/32/32-1 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 321/010/2014

Geschwindigkeitskontrollen im Ortsteil Tennenlohe;
Fraktionsantrag Nummer 49/2014

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-

ausschuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
Polizei sowie Zweckverband Kommunale Verkehrsiberwachung

. Antrag

Die Ausfiihrungen der Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
Der Fraktionsantrag Nummer 49/2014 vom 4.3.2014 ist damit abschlieRend bearbeitet.

. Begrindung

Mit Schreiben - eingegangen am 4.3.2014 - beantragt die SPD-Fraktion, dass der Zweckverband
Kommunale Verkehrstiberwachung beauftragt wird, Geschwindigkeitskontrollen in Tennenlohe
durchzufiihren. Im Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss soll anschlielend dartber infor-
miert werden, zu welchen Ergebnissen die Kontrollen gefiihrt haben. Begriindet wird der Antrag
mit Beschwerden von Burgern, tiber hohe Geschwindigkeiten und das Nichtbeachten der beste-
henden Geschwindigkeitsbeschrankungen.

Auf Anfrage der Verwaltung wurde die pauschale Forderung auf folgende Straf3en im Ortsteil Ten-
nenlohe konkretisiert:

» Lachnerstral3e (Tempo 30-Zone)

» Heuweg (Tempo 30-Zone)

» Wetterkreuz (Tempo 50 km/h)

» Sebastianstral3e (Tempo 50 km/h)

Sachverhalt

Im September 2010 wurde beziiglich der Uberwachung des flieRenden Verkehrs zwischen Polizei
und dem Zweckverband Kommunale Verkehrsiiberwachung im GroRraum Niirnberg (ZV-KVU)
vereinbart, dass der ZV-KVU in Erlangen fiir samtliche StraRen mit einer Geschwindigkeitsrege-
lung bis maximal 30 km/h zusténdig ist. Die Uberwachung der StralRen mit einer zuldssigen
Hochstgeschwindigkeit von mehr als 30 km/h verblieb im ausschlief3lichen Zusténdigkeitsbereich
der Polizei.

Auf Grund der unterschiedlichen Zustandigkeiten wurden sowohl der ZV-KV__U als auch die Polizei
um Durchfiihrung von Geschwindigkeitskontrollen in den o. g. Stral3en und Ubermittlung der Mes-
sergebnisse gebeten.

Lachnerstrafie

Die Lachnerstral3e zahlt schon seit Beginn der Geschwindigkeitsiberwachung im Jahr 2010 zu
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den Messstellen des ZV-KVU. Im Jahr 2013 wurde in der LachnerstralBe an insgesamt 25 Tagen
an verschieden Stellen und zu verschiedenen Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgefiihrt. Die
durchschnittliche Beanstandungsquote lag im Jahr 2013 bei 11,85 %. Aufféllig war, dass es sich
bei der Masse der Beanstandungen (10,31 %) um Ubertretungen bis maximal 15 km/h handelte.
Lediglich eine Ubertretung war im Bereich von 21 - 25 km/h angesiedelt und hatte somit eine An-
zeige zur Folge. Die restlichen 21 Verstol3e bewegten sich im Bereich zwischen 16 und 20 km/h.

Im Jahr 2014 (Stichtag 31.7.2014) wurde in der Lachnerstral3e an insgesamt 16 Tagen Uberwacht.
Die Beanstandungsquote lag im Durchschnitt bei 12,28 %. Auch im Jahr 2014 war ein sehr groR3er
Anteil der Ubertretungen (10,46 %) dem Bereich bis maximal 15 km/h zuzuordnen. 3 VerstoRe
lagen zwischen 21 - 25 km/h und wurden zur Anzeige gebracht. Bei 6 VerstoRen wurden Ubertre-
tungen zwischen 16 und 20 km/h festgestellt.

Zusammenfassend ist nach Auskunft des ZV-KVU festzustellen, dass die Beanstandungsquote in
der LachnerstraRe als durchschnittlich einzustufen ist und die meisten Ubertretungen im niedrigen
Verwarnungsbereich liegen. Die durchschnittliche Beanstandungsquote fir alle Straf3en im Stadt-
gebiet Erlangen lag im Jahr 2013 bei 12,31 %.

Heuweq

Der Heuweg wurde Ende April 2014 in die Messstellenliste des ZV-KVU aufgenommen. Seit dieser
Zeit (Stichtag 31.7.2014) fanden dort 2 Messungen statt. Die durchschnittliche Beanstandungsquo-
te lag bei 9,68 % und ist als unterdurchschnittlich einzustufen. 12 von insgesamt 15 Ubertretungen
lagen im Bereich zwischen 6 - 10 km/h, 2 Verst63e waren dem Bereich von 11 - 15 km/h zuzuord-
nen und lediglich 1 Ubertretung lag zwischen 16 und 20 km/h. VerstéRe im anzeigepflichtigen Be-
reich wurden im Heuweg nicht festgestellt.

Wetterkreuz
Nach Mitteilung der Polizei wurden in der Stra3e Wetterkreuz im Jahr 2014 fiinf Geschwindigkeits-
kontrollen durchgefuihrt. Die Kontrollen wurden tagsiber durchgefuhrt. Die Auswertung hat gezeigt,

dass ausschlie3lich geringfiigige Geschwindigkeitsibertretungen in 6 Fallen im Verwarnungsgeld-
bereich festgestellt werden konnten.

Sebastianstralie

Im Jahr 2013 wurden in der Sebastianstral3e insgesamt 47 Messungen sowohl tagsiiber als auch
in den Abend- bzw. Nachtstunden durchgefihrt. Fiinfzehn dieser Messungen waren sogenannte

Nullmessungen, wo kein ahndbarer Verstol3 vorlag. In den anderen Fallen lagen 126 im Verwar-

nungsgeldbereich, 35 Félle wurden zur Anzeige gebracht.

Nachdem die SebastianstraRe wegen einer Baustelle langere Zeit komplett gesperrt war, wurden
im Jahr 2014 lediglich 4 Messungen durchgefihrt. Bei diesen 4 Messungen handelte es sich um
zwei Nullmessungen, zudem wurden lediglich 2 Uberschreitungen im Verwarnungsgeldbereich
festgestellt.

Resimee
Insgesamt haben die vorliegenden Auswertungen gezeigt, dass die Geschwindigkeitstiberschrei-
tungen in den o. g. Stral3en im Ortsteil Tennenlohe in durchschnittlichen bzw. unterdurchschnittli-

chen Bereichen liegen. Sowonhl die Polizei als auch der ZV-KVU werden auch in Zukunft in ange-
messenem Umfang Geschwindigkeitskontrollen in betreffenden Bereichen durchftihren.

Anlagen: Fraktionsantrag 49/2014

Abstimmung
siehe Anlage
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IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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é 1 LI Fraktionsantrag gemaR § 28 GeschO
aam
ntragsnr.:
D D D I:l Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
D D D D D Zust. Referat:111/32
BEEREERBR mit Referat:

Herrn
Oberblrgermeister
Dr. Siegfried Balleis
Rathaus

91052 Erlangen

Antrag zum UVPA
Geschwindigkeitskontrollen in Tennenlohe

Sehr geehrter Herr Oberburgermeister,

von Birgerinnen und Birgern in Tennenlohe wurde Beschwerde dartber
gefuihrt, dass innerorts zu schnell gefahren werde und die bestehenden
Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht eingehalten wirden.

Deshalb beantragen wir, dass der Zweckverband Verkehrsiiberwachung
beauftragt wird, Geschwindigkeitskontrollen in Tennenlohe durch--zufihren.

Im Nachgang soll im Ausschuss darliber informiert werden, zu welchen

Ergebnissen die Uberwachungen fihrten.

Mit freundlichen GriiRen

Robert Thaler
Sprecher far
Stadtentwicklung und
Bauwesen

Dr. Florian Janik
Fraktionsvorsitzender

2 :
Gary (-

f.d.R. Gary Cunningham
Geschéftsfuhrer der SPD-Fraktion

Felizitas Traub-
Eichhorn

Sprecherin fir Umwelt
und Verkehr
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SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen

Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschéftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
03.03.2014

Ansprechpartnerin
Dr. Florian Janik

Durchwahl
0176 23533630
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
/32 Ordnungs- und Strallenverkehrsamt 321/011/2014

Einhaltung des Tempos 30 in der Michael-Krel3-Stral3e;
Fraktionsantrag Nummer 53/2014
Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-

schuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen i
Polizei, Zweckverband KVU (ZV-KVU), Abteilung Verkehrsplanung sowie Tiefbauamt

. Antrag

Die Ausfuihrungen der Verwaltung werden zustimmend zur Kenntnis genommen.
Der Fraktionsantrag Nummer 53/2014 vom 11.3.2014 ist damit abschlieRend behandelt.

. Begrindung

l. Mit Schreiben - eingegangen am 11.3.2014 - beantragt die SPD Fraktion das Ausweisen
einer Geschwindigkeitsbeschrankung von 50 km/h an der Ausfahrt von Dechsendorf in Richtung
Kosbach. Des Weiteren werden die Durchfiihrung von Geschwindigkeitskontrollen in der Michael-
KreR-StraRRe sowie die Bestiickung des vorinstallierten "Uberwachungskastens" an der Ampelan-
lage in der Weisendorfer StralRe erbeten. Nahere Informationen kdnnen dem als Anlage beigeflig-
ten Antrag entnommen werden.

. Sachverhalt

Informativ wird darauf hingewiesen, dass auf Grund einer Beschwerde aus der Birgerschaft im
Dezember 2013 die etwa 100 m sudlich der Tafel Ortsende des Ortsteils Dechsendorf aufgestellte
Geschwindigkeitsbeschrankung von 70 km/h (VZ 274-70 StVO) in Fahrtrichtung Kosbach bis an
die Ortstafel Ende versetzt wurde. Diese Versetzung sollte die Liicke zwischen Ortstafel Ende De-
chsendorf und der Geschwindigkeitsbeschrankung 70 km/h schliel3en und einem unnétigen Be-
schleunigen an der Ortsausfahrt entgegenwirken.

. Rechtliche Situation

Um eine Geschwindigkeitsbeschrankung ausweisen zu kénnen, muss auf Grund der besonderen
ortlichen Verhaltnisse eine besondere Gefahrenlage gegeben sein. Diese ist an der Ausfahrt von
Dechsendorf in Richtung Kosbach nach hiesiger Einschatzung nicht gegeben. Der Verlauf der
Fahrbahn ist Gbersichtlich, zudem sind andere Griinde, die eine weitere Geschwindigkeitsreduzie-
rung von 70 km/h auf 50 km/h rechtfertigen kdnnten, nicht erkennbar.

Auch der Ausfahrtsbereich von Kosbach in Richtung Dechsendorf rechtfertigt keine Beschrankung
der Geschwindigkeit von 50 km/h. Dieser Bereich der Forststra3e zwischen Ende Kosbach und
dem Waldgebiet Ménau wurde mit VAO vom 2.5.1978 auf 50 km/h beschrankt, weil er damals
noch unzureichend ausgebaut war. Nachdem der Grund des unzureichenden Ausbauzustands
nicht mehr existent ist, ist die bestehende Geschwindigkeitsbeschrankung von 50 km/h an die gel-
tende Beschrankung von 70 km/h im Verlauf der Forststrale anzupassen.

Die Geschwindigkeitsreduzierungen von 50 km/h in Richtung Dechsendorf bzw. Kosbach sind als
sogenannte Geschwindigkeitstrichter sinnvoll und erforderlich. Mit dieser Beschilderung werden
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Kraftfahrer zur rechtzeitigen Geschwindigkeitsminderung angehalten und einem Einfahren in die
geschlossene Ortschaft mit Gberhdhter Geschwindigkeit entgegengewirkt.

Stellungnahmen der Polizei und der stadtischen Fachdienststellen

Im Zuge des Anhérverfahrens wurden die Polizei, der ZV-KVU, das Tiefbauamt sowie die Abtei-
lung Verkehrsplanung um fachliche Stellungnahme gebeten.

Tiefbauamt

Das Tiefbauamt teilt die rechtliche Einschatzung der Verkehrsbehorde. Zum "vorinstallierten
Uberwachungskasten" weist das Tiefbauamt darauf hin, dass es sich hierbei um ein Detektionsge-
rat zur Bemessung des Signalprogramms bzw. zur Anforderung bestimmter Verkehrsbeziehungen
handelt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Vorrichtung zur Verkehrsiiberwachung.

Polizei

Die Polizei schliel3t sich der rechtlichen Beurteilung der Verkehrsbehoérde an und befiirwortet die
die bestehende Geschwindigkeitsbeschrankung von 50 km/h an der Ausfahrt Kosbach aufzuheben
und diesen Bereich an die bestehende Tempo 70-Regelung in der Forststral3e anzugleichen. Die
vorhandenen Geschwindigkeitstrichter an den Einfahrten in die Ortsteile werden als erforderlich
eingestuft sollen beibehalten bleiben.

Des Weiteren weist die Polizei darauf hin, dass im Jahr 2013 in der Forststral3e zahlreiche Ge-
schwindigkeitsmessungen durchgefuhrt wurden. Bei 18 Messungen und einer Durchlaufzahl von
2592 Fahrzeugen wurden insgesamt 25 Fahrzeugfiihrer angezeigt und 106 gebuhrenpflichtig ver-
warnt. Nachdem die durchschnittliche Beanstandungsquote immer noch bei ca. 5,1 % liegt, bleibt
die ForststraRe als feste Messstelle in der Uberwachungsliste bestehen.

In der Forststrafl3e haben sich nach Auskunft der Polizei in den beiden letzten Jahren insgesamt

6 Verkehrsunfélle ereignet. Die Unfallursache zu hohe Geschwindigkeit wurde dabei nicht regis-
triert.

Auch gingen bei der Polizei im Jahr 2013 Beschwerden von Burgern aus Dechsendorf tber Miss-
achtung der bestehenden Tempo-30-Regelung in der Michael-Kre3-Stral3e ein. Sowohl die Polizei
als auch der Zweckverband KVU weisen darauf hin, dass die Michael-KreR-StraRRe fiir Messungen
mit einem Grof3gerat ungeeignet ist und auch Lasermessungen auf Grund der oOrtlichen Gegeben-
heiten sehr schwierig bzw. wenig erfolgversprechend sind.

Zum Punkt 3 des Fraktionsantrags informiert die Polizei dariiber, dass die Ampelanlage an der
Weisendorfer Strafl3e/Brihl regelmafiig auf Rotlichtverstof3e tberwacht wird. Dabei werden auch
immer wieder qualifizierte RotlichtverstoRe geahndet. Trotz konsequenter Uberwachung konnte
keine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Im Vergleich zu Rotlichtver-
std3en an anderen Signalanlagen im Stadtgebiet ist an dieser LSA eine hohere "Frequenz" festzu-
stellen. Im Interesse einer Reduzierung der RotlichtverstoRe konnte die Einrichtung eines Uberwa-
chungskastens sinnvoll sein. Nach Auskunft der Polizei ist auf Grund der veralteten Technik ge-
genwartig ein solcher Einsatz jedoch nicht mdglich. In den néchsten Monaten sollen neue Geréte
auf den Markt kommen. Bis dahin wird die Pl Erlangen-Stadt die LSA im Rahmen der personellen
Mdglichkeiten auf Rotlichtversté3e Gberwachen.

Abteilung Verkehrsplanung

Die Abteilung Verkehrsplanung spricht sich dafiir aus, dass eine einheitliche Regelung im Bereich
der Ortseingange bzw. -ausgange von Kosbach und Dechsendorf besteht und befiirwortet die
Tempo-50-Beschilderung am nérdlichen Ortsausgang von Kosbach zu entfernen und durch das
Verkehrszeichen "Zulassige Hochstgeschwindigkeit 70 km/h" zu ersetzen.

Um die gefahrenen Geschwindigkeiten in den betreffenden Bereichen beurteilen zu kénnen, wur-
den verschiedene Messungen durchgefuhrt. Fur die Bearbeitung des Fraktionsantrags waren aus-
schlief3lich Messungen in Dechsendorf in Fahrtrichtung Kosbach relevant.

Die Messungen innerhalb der Wohnbebauung (Messpunkt unmittelbar stdlich Witikoweg) zeigten,
dass dort 85 % der Kraftfahrzeugfiihrer eine Geschwindigkeit von 40 km/h bzw. eine langsamere
Geschwindigkeit wahlen (V 85 %). AulRerhalb der Wohnbebauung etwa in H6he der sudlichen Ein-
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engung lag die Geschwindigkeit V 85 % im Durchschnitt bei 43,5 km/h.
Restmee

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die vorhandenen Einengungen am sidlichen Ortsaus-
gang von Dechsendorf ihre Funktion zur Reduzierung bzw. zur Beibehaltung der gefahrenen Ge-
schwindigkeiten adaquat erfullen. Die von der Abteilung Verkehrsplanung durchgefiihrten Messun-
gen zeigen, dass der Geschwindigkeitsunterschied von 40 km/h innerhalb der Wohnbebauung zu
43,5 km/h auf3erhalb der Wohnbebauung als gering einzustufen ist. Es entspricht dem naturlichen
Verhalten der Verkehrsteilnehmer, dass beim Verlassen der geschlossenen Ortschaft beschleunigt
wird.

Die Auffassung der Antragstellerin, dass die vorhandene von weitem gut erkennbare Beschilde-
rung von 70 km/h zur Beschleunigung und Missachtung der Geschwindigkeitsbeschrankung in
Dechsendorf fuhrt, kann nicht geteilt werden. Erstens ist dieses Verkehrszeichen nicht gut sichtbar,
zudem miissen sich die Fahrzeugfiihrer auf die vorhandenen Einengungen konzentrieren. Ein Be-
schleunigen findet daher erst im Bereich der sudlichen Einengung auf3erhalb der Wohnbebauung
statt.

Hinsichtlich der Uberwachung der RotlichtverstoRRe in der Weisendorfer Strale hat die Polizei eine
Uberwachung im Rahmen der personellen Moglichkeiten zugesagt. Zum gegebenen Zeitpunkt
muss gepruft werden, ob eine automatische Uberwachungsmaglichkeit installiert werden kann.

Anlagen: Fraktionsantrag Nr. 53/2014

[ll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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Fraktionsantrag gemaf 8§ 28 GeschO

HERR Eingang:  11.03.2014
Antragsnr.: 053/2014
D D D I:l Verteiler: OBM, BM, Fraktionen

EREEN
L

Zust. Referat:111/32
mit Referat: VI1/61

Herrn
Oberblrgermeister
Dr. Siegfried Balleis
Rathaus

91052 Erlangen

Antrag
Einhaltung des Tempos 30 in der Michael-Kress-Stral3e

Sehr geehrter Herr Oberburgermeister,

die Michael-Kress-Stral3e ist Teil der Ortsverbindung zwischen
Dechsendorf und Kosbach und weist, ebenso wie die Ortsdurchfahrt in
Kosbach, am Ortseingang eine bremsende StraRenverengung und Tempo-
30-Beschilderung auf. Im Straf3enverlauf infab Kosbach ergeben sich drei
verschiedene Tempozonen: innerorts 30 km/h, im frei einsehbaren Bereich
bis ungefahr zur Waldgrenze 50 km/h und im Waldbereich 70 km/h. Dies
gilt fur den Stral3enverlauf nach Dechsendorf, nicht aber von Dechsendorf
aus. Dort folgt ortsauswarts auf die Tempo-30-Zone — von weitem gut
sichtbar — sofort die Beschilderung 70 km/h, was zur Beschleunigung und
Missachtung der Geschwindigkeitsbeschrankung in Dechsendorf fihrt.

In den Ort filhrend wird jedoch dem Kosbacher Beispiel gefolgt und das
Tempo von 70 km/h Uber eine 50 km/h Strecke ab Ausgang des Waldes zu
30 km/h im Ort vermindert.

Wir beantragen daher:

1. Die Beschilderung nach der Ausfahrt aus Dechsendorf wird
entsprechend der Einfahrt nach Dechsendorf korrigiert.

2. Vor allem in Zeiten des Berufsverkehrs sollen in unregelméaiigen
Abstanden Tempokontrollen durchgefiihrt werden.
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SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen

Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschéftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
11.03.2014

Ansprechpartnerin
Dr. Florian Janik

Durchwahl
0176 23533630
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3. Die Ampelanlage an der Weisendorfer Straf3e wird immer wieder

missachtet und bei Rot Uiberfahren. Der vorinstallierte

Uberwachungskasten soll zur Erhéhung der Sicherheit (Schulweg!)

wieder bestiickt werden.

Mit freundlichen GriiRen

Dr. Florian Janik
Fraktionsvorsitzender

AN

f.d.R. Gary Cunningham

Geschaéftsfuhrer der SPD-Fraktion

Ursula Lanig

Fraktionsvorsitzende

Felizitas Traub-
Eichhorn
Sprecherin Verkehr
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91052 Erlangen
Geschaftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
11.03.2014

Ansprechpartnerin
Dr. Florian Janik

Durchwahl
0176 23533630
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Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77

Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/61 Amt fir Stadtentwicklung und 613/012/2014
Stadtplanung

SPD-Fraktionsantrag 083/2014 - Abmarkierungen in den Einmundungsbereichen
Mozartstral3e und Sophienstrafl3e zur Hartmannstrafie
Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
Amt 32, Amt 66
. Antrag

Die Einmiundungsbereiche Mozartstral3e und Sophienstra3e mit der HartmannstralRe werden ge-
mald Anlagen mit Grenzmarkierungen versehen.

Der SPD-Fraktionsantrag 083/2014 vom 27.05.2014 ist damit abschlieRend bearbeitet.

II. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Eine sichere Verkehrsabwicklung an den Einmindungsbereichen Mozartstra3e und Sophienst-
ralRe zur Hartmannstrafl3e kann aufgrund parkender Fahrzeuge nicht gewahrleistet werden. Es
entstehen Sichtbehinderungen, Behinderungen des Radverkehrs sowie inakzeptable Fahr-
bahnverengungen.

Zur Verbesserung des Verkehrsablaufes sollen die Einmiindungsbereiche mit entsprechenden
Grenzmarkierungen (Zick-Zack-Markierungen) versehen werden. Dies ist ein einfaches, kos-
tengilinstiges Mittel, das Parken in Einmindungsbereichen zu regulieren und wird an vielen
Stellen in Erlangen erfolgreich eingesetzt.

Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

In der MozartstralRe wird auf der Sudseite widerrechtlich im Bereich der Radableitung geparkt.
Aus diesem Grund ist vor der Ableitung und im weiteren Verlauf der Eckausrundung eine Zick-
Zack-Markierung aufzubringen (siehe Anlage 2). Weitere Markierungen im Querschnitt Mozart-
stral3e sind nicht aufzubringen. Auf der Nordseite besteht bereits Parkverbot und die nutzbare
Breite fir Fahrzeugbegegnungen liegt bei ca. 7 Metern.

In der SophienstralRe wird beidseitig bis zur Einmindung mit der Hartmannstral3e geparkt. Ein-
und abbiegende Fahrzeuge kdnnen sich auf einer Restbreite von 3,50 Metern nicht mehr be-
gegnen. Zur Verbesserung der Situation sind Zick-Zack-Markierungen auf der Nord- und Sud-
seite aufzubringen (siehe Anlage 3). Aufgrund von sehr hohem Parkdruck im dortigen Umfeld
ist die L&nge der Markierung auf ein Mindestmal® zu begrenzen. Dies wird hier mit einer Lange
von 10 Metern (gemessen ab dem Sichtpunkt in 3 Metern Entfernung zur Fahrbahnkante) um-
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gesetzt. Die Grenzmarkierung soll mit einer Breite von 1 Meter ausgefuhrt werden. Somit ent-
steht eine ausreichende Breite fir Fahrzeugbegegnungen von 5,50 Metern.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Fur die Verdeutlichung des Parkverbotes sind die Grenzmarkierungen It. Anlagen aufzubrin-
gen.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Die Umsetzung der MalRBnhahme wird aus verfigbaren Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes
von Amt 66 erbracht. Auf Basis der vorliegenden Planung wurden die Kosten fur die Umset-
zung der MalBnahme (Markierung) auf ca. 250 € geschatzt.

Investitionskosten: € bei IPNr.:

Sachkosten: € 250,- bei Sachkonto: 522 102
Personalkosten (brutto): € 640,- bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

[] werden nicht benétigt
X sind vorhanden im Budget auf Kst/KTr/Sk: Kst 660 290/ Ktr 54 12 52 66/ Sk 522 102
[] sind nicht vorhanden

Anlagen: Anlage 1 — Fraktionsantrag 083/2014
Anlage 2 — Grenzmarkierungen MozartstralRe
Anlage 3 — Grenzmarkierungen Sophienstral3e

[ll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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Herrn

Oberblrgermeister

Dr. Florian Janik
Rathaus

91052 Erlangen

Fraktionsantrag gemafd 8§ 28 GeschO

Eingang: 27.05.2014
Antragsnr.: 083/2014
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen

Zust. Referat: Klarung durch RB
mit Referat:

Abmarkierungen im Einmindungsbereich Sophienstrafe/

MozartstralRe zur Hartmannstrale
Antrag fur den UVPA

Sehr geehrter Herr Oberburgermeister,

besonders an Werktagen ist zu beobachten, dass im Einmindungsbereich
zur Hartmannstraf3e sowohl an der Sophienstral3e als auch an der
Mozartstral3e parkende Autos den Einmiindungsbereich derart verengen,
dass abbiegende Autos keine Sicht haben und auch Radfahrer dadurch
Ubersehen werden kdnnen.

Wir beantragen, dass die Verwaltung die geschilderte Situation Uberprift
und Mal3nahmen ergreift, um den Kreuzungsbereich von parkenden Autos
freizuhalten. Geeignet erscheinen dazu Zickzack-Abmarkierungen, wie sie
an einigen Einmindungsbereichen z.B. an der Gebbertstral3e schon

vorhanden sind.

Mit freundlichen GrifRen

Barbara Pfister

Fraktionsvorsitzende

=

-

Felizitas Traub-
Eichhorn
Sprecherin fur Verkehr

f.d.R. Saskia Coerlin

Geschéftsfuhrerin der SPD-Fraktion
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SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen

Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschéftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
spd.fraktion@stadt.erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
27.05.2014

Ansprechpartnerin
Saskia Coerlin

Durchwahl
09131-862225
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/23 Liegenschaftsamt 232/006/2014

Schaukastenanlage in Tennenlohe;
hier: SPD-Fraktionsantrag Nr. 111/2014, 6dp-Fraktionsantrag Nr. 117/2014 und
CSU-Fraktionsantrag Nr. 119/2014, Erlanger Linke-Fraktionsantrag Nr. 125/2014

Beratungsfolge Termin OIN Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-

ausschuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Beschluss

Beteiligte Dienststellen
Burgermeister- und Presseamt, Ordnungs- und StraRenverkehrsamt, Tiefbauamt

. Antrag

Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Die Fraktionsantrage der

- SPD-Fraktion vom 22.07.2014 (Nr. 111/2014),

- ODP-Fraktion vom 26.08.2014 (117/2014) und der

- CSU-Fraktion vom 18.08.2014 (119/2014) und der

- Erlanger Linke vom 08.09.2014 (125/2014)

sind damit bearbeitet.

Begriundung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Deckung des Bedarfs an Schaukasten flr interessierte ortsansassige Parteien, Vereine und
Verbande.

Der Beschluss des UVPA vom 01.04.2014, wonach fur alle Vereine und Verbande im gesam-
ten Stadtgebiet eine einheitliche Miete tber 60,-- € pro Jahr erhoben wird, gilt weiterhin.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Umsetzung und Erweiterung der bestehenden Schaukastenanlage auf dem stadtischen
Grundstuick FI.Nr. 591/7 - Gemarkung Tennenlohe - gemanR des ermittelten Bedarfs an die Ga-
ragenrickseite (6stliche Grundstiicksgrenze) laut Beschluss des UVPA vom 1. April 2014.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Auf dem stadtischen Grundstiick FI.Nr. 591/7, Gemarkung Tennenlohe, wurde bereits vor eini-
gen Jahren eine Schaukastenanlage (mit insgesamt sieben Schaukasten; davon einer in stad-
tischer Nutzung) errichtet, welche von diversen ortsansassigen Parteien, Vereinen und Ver-
banden genutzt wird.

Im vergangenen Jahr beantragten weitere Interessenten die Aufstockung der Anlage um drei
Kasten.

Eine Erweiterung am bisherigen Standort konnte jedoch aus stadtplanerischen Griinden nicht
beflirwortet werden; dieses Ergebnis wurde dem UVPA zur Beschlussfassung vorgelegt.
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In der Sitzung des UVPA vom 11.03.2014 wurde der eingebrachte TOP vertagt, weil auf
Wunsch der Ausschussmitglieder zunachst ein gemeinsamer Ortstermin der Ausschussmit-
glieder durchgefiihrt werden sollte.

Zur Festlegung eines geeigneten Standortes fur die gewlnschten Schaukéasten fand daraufhin
im Vorfeld der Sitzung des UVPA am 1. April 2014 der gewlnschte Ortstermin statt, zu dem al-
le Ausschussmitglieder sowie auch der Ortsbeirat und Vertreter der betroffenen Vereine / Ver-

bande eingeladen wurden.

Der UVPA hat in der anschlieBenden Sitzung am 01.04.2014 einstimmig beschlossen, dem
einvernehmlichen Vorschlag aus dem Ortstermin zu folgen und die vorhandene Schaukasten-
anlage von der sidlichen an die 6stliche Grundstiicksgrenze (Garagenriickseite) zu versetzen.
Die Kosten fir die Versetzung der bestehenden Schaukastenanlage tragt geman des Be-
schlusses die Stadt; Kosten fir Aufstellung und den Unterhalt der neu zu errichtenden Schau-
kasten tragen die jeweiligen Nutzer. Grundsatzlich soll laut Beschluss fir alle nichtstadtischen
Schaukésten zukinftig stadtweit eine einheitliche Miete in H6he von jeweils 60,00 Euro pro
Standort und Jahr erhoben werden.

Die bauliche Umsetzung der Anlage ist fur Oktober 2014 vorgesehen. Um rechtzeitig vor
Durchfiihrung der MalRnahme die exakte Anzahl aller benétigten Schaukasten zu ermitteln,
wurden allen bisherigen Nutzern und neuen Interessenten Mietvertragsentwiirfe zugesandt.
Der Verwaltung liegt bereits ein unterzeichneter Vertrag vor.

Die Bestlickung des stadtischen Schaukastens erfolgt durch den Ortsbeirat.
Dem Ortsbeirat wurde gem. Beschluss vom 01.04.2014 auch angeboten, den stadtischen
Schaukasten mitzunutzen, da dieser selten vollsténdig belegt ist.

In der Verwaltung des Liegenschaftsamtes (auf fiskalischen Flachen im Eigentum der Stadt Er-
langen) befinden sich weitere zwei Mietvertrage fir das Aufstellen und Betreiben von Schau-
késten in Ortsteilen (Steudach und Sieglitzhof). Fir beide Schauk&sten wird eine jahrliche Mie-
te entrichtet.

Weitere Schaukéasten sowohl fir Parteien und Vereine als auch fiir gewerbliche Nutzer gibt es
auf offentlichem Grund; fur diese wurden durch das stadtische Ordnungs- und Stral3enver-
kehrsamt die erforderlichen Sondernutzungserlaubnisse erteilt.

Darlber hinaus bestehen grundsatzlich weitere Plakatierungsmoglichkeiten fir Parteien und
Vereine auf sog. Dreiecksstandern auf dffentlichem Grund - insbesondere auch im Bereich der
Innenstadt. Auch fir diese werden nach der guiltigen Sondernutzungssatzung und Plakatie-
rungsverordnung Erlaubnisse erteilt sowie Gebihren erhoben.

Fir den Inhalt der stadtischen Sondernutzungssatzung sowie die Regelungen nach der Plaka-
tierungsverordnung ist das Ordnungs- und Stral3enverkehrsamt zustandig.

Die Dienststelle hat mitgeteilt, dass derzeit die stadtischen Grundlagen fir Sondernutzungen
und Plakatierungen tberarbeitet und neu gefasst werden.

Die Anregungen aus den vorliegenden Antragen, insbesondere aus dem Antrag der 6dp-
Fraktion tber die Erlaubnispflicht bzw. die Gebihrensituation fur (Veranstaltungs-)plakate auf
offentlichem Grund, liegen dem Ordnungs- und Stral3enverkehrsamt vor und werden in die
Uberlegungen fur eine Neufassung einbezogen.

Ein veranderter Entwurf einer neuen Sondernutzungssatzung und Plakatierungsverordnung
wird den stadtischen Gremien zu gegebener Zeit zur Beschlussfassung vorgelegt.

Im Ubrigen wird auf den einstimmig gefassten Beschluss vom 01.04.2014 verwiesen.
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Dieser sollte nach Auffassung der Verwaltung weiterhin Grundlage fur den Abschluss der ge-
wuinschten Nutzungsvertrage bleiben.

Kosten fur die Versetzung der Anlage stehen im Budget des Tiefbauamtes zur Verfiigung.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:

Sachkosten: ca. 1.000,-- € bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

] werden nicht benétigt
X sind vorhanden im Budget des Amtes 66
[] sind nicht vorhanden

Anlagen: 1 — Fraktionsantrag Nr. 111/2014 der SPD vom 22. Juli 2014
2 — Fraktionsantrag Nr. 117/2014 der 6dp vom 26. August 2014
3 — Fraktionsantrag Nr. 119/2014 der CSU vom 18. August 2014
3a — Fraktionsantrag Nr. 125/2014 der Erlanger Linke vom 08. September 2014
4 — Beschluss des UVPA vom 1. April 2014 mit Protokollvermerk
5 — Lageplan
6 — Fotos vom 14. August 2013

[ll. Abstimmung
siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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('_') 1 \:’ D \:| D Fraktionsantrag gemaR 8§ 28 GeschO
|:| D |:| D Eingang: 22.07.2014
D D D I:l Antragsnr.: 111/2014
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
D D D D D Zl_Jst. Referat: \
D |:| D |:| D mit Referat:

Herrn
Oberbirgermeister
Dr. Siegfried Balleis
Rathaus

91052 Erlangen

Dringlichkeits- Antrag zum UVPA am 22. Juli 2014
Schaukastenanlage in Tennenlohe
hier: Aufheben des Beschlusses und neue Beratung

Sehr geehrter Herr Oberblrgermeister,

fur den Stadtteil Tennenlohe wurde nach einem Ortstermin, den nur einige
wahrnehmen konnten, beschlossen, dass die vorhandene
Schaukastenanlage versetzt und weiteren Interessenten die Mdglichkeit
gegeben wird, eine eigene Anlage zu installieren.

An einer ersten Ortsbeiratssitzung am 17.Juli 2014 wurde in der Beratung
deutlich, dass die jetzige Planung nicht erwiinscht ist.

Der Ortsbeirat hat einstimmig beschlossen, sich fir die Aufhebung des o.g.

Beschlusses einzusetzen und dies den Fraktionen mitgeteilt.

Wir stellen daher folgenden Antrag

1. Die bisherige Planung und dessen Umsetzung wird gestoppt.
2. Uber die weitere Vorgehensweise wird in Abstimmung mit dem

Ortsbeirat befunden.

Mit freundlichen GriiRen

Barbara Pfister Robert Thaler Philipp Dees
Fraktionsvorsitzende  Sprecher fur Sprecher fur Stadt-
Bauwesen entwicklung und Wohnen

f.d.R. Saskia Coerlin
Geschaftsfuhrerin der SPD-Fraktion
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SPD Fraktion
im Stadtrat Erlangen

Rathausplatz 1

91052 Erlangen
Geschaftsstelle im Rathaus,

1. Stock, Zimmer 105 und 105a
Telefon 09131 862225
Telefax 09131 862181
e-Mail spd@erlangen.de
www.spd-fraktion-erlangen.de

Datum
22.07.2014

Ansprechpartnerin
Saskia Coerlin

Durchwabhl
09131-862225
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O 10 | Fraktionsantrag gemiRB § 28 GeschO
Eingang: 13.08.2014
Antragsnr.: 117/2014
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
Zust. Referat: VI/23
mit Referat:  111/32

ODP Stadtratsgruppe, Rathausplatz 1, 91056 Erlangen

An

Oberburgermeister Dr. F. Janik
Rathausplatz 1

91052 Erlangen

Erlangen, den 26. August 2014

Antrag: Férderung des ehrenamtlichen Engagements in den
Stadtteilen / in der Stadt Erlangen durch ...

1. ... die Befreiung von den Gebuhren fur Schaukésten in
Stadtteilen;

2. ... die Befreiung von den Gebuhren fur Veranstaltungs-
plakate, welche ausschliel3lich in Stadtteilen aufgestelit
werden, sowie Befreiung von dem Genehmigungsverfahren

Sehr geehrter Herr Oberburgermeister,

das ehrenamtliche Engagement in Verbénden, Vereinen und auch
Parteien tragt in allen Stadtteilen zum sportlichen, kulturellen,
kirchlichen und politischen Leben bei. Hier sollte die Stadt als zustéandige
Gemeindeverwaltung bestmoglich das Ehrenamt unterstiitzen. Deshalb
fordern wir, dass:

"Die Welt hat genug

1. ... (auch) zukinftig keine Gebiihren fiir Schaukésten von Vereinen, fur jedermanns
Verbanden und Parteien (nicht-kommerzielle Nutzung) auf stadtischen Bedurfnisse,
Grund erhoben werden. aber nicht fur

jedermanns Gier."

Wir bitten ebenso darzustellen, ob und wo bisher Gebihren erhoben und
eingezogen wurden. Falls nicht, mdge die Verwaltung begrinden,

warum dies bisher nicht erfolgte und weshalb dies nun erforderlich ist. b TEREEIL

Zudem bitten wir in diesem Zusammenhang einmal die Kosten fur den
administrativen Aufwand den Geblhreneinnahmen gegeniiberzustellen.

Insbesondere in Stadtteilen, die eingemeindet wurden und in denen ein
Ortsbeirat besteht, sollte ein intensiver Austausch und eine
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Informationsmdoglichkeit Uber zu treffende Entscheidungen ermoglicht
werden. Die anfallende Gebuhr stellt eine Belastung - insbesondere fir
kleine Gruppierungen - dar. Beispielhaft sei angemerkt, dass in
Tennenlohe bereits Vereine angekindigt haben, ihren Schaukasten
wegen der im Ortsbeirat verkiindeten zukiinftigen Mietzahlung
aufzugeben. Dies sollte in keinem Fall im Interesse der Stadt sein, die
ein funktionierendens Vereinsleben wiinscht und deshalb dieses
dauerhaft fordern und unterstitzen sollte.

2. ... die Stadt keine Gebuhren fur die Aufstellung von
Veranstaltungsplakaten in den einzelnen Stadtteilen erhebt und die
Veranstalter vom Genehmigungsverfahren befreit, wenn nur in den
Stadtteilen (verhaltnismalig) plakatiert wird, in der die Veranstaltung
stattfindet.

Da viele Veranstaltungen (Stadtteilfeste, Kirchweihen usw.) nur in
Stadtteilen bzw. von den dort ansassigen Vereinen und/oder politischen
Verbanden organisiert werden, werden ausschlieflich nur dort
Veranstaltungsplakate aufgestellt. Der administrative Aufwand sowie die
Gebulhren sind jedoch fast genauso hoch, wie wenn Plakate im
gesamten Stadtgebiet aufgestellt werden wirden. An dieser Stelle muss
es Erleichterungen fiur die ehrenamtlich Engagierten geben.

Lediglich eine Reduzierung der Gebulhren erscheint nicht sinnvoll, da
tendenziell der Verwaltungsaufwand die Einnahmen Ubersteigt.

Fur die hierfur notwendige Ausgestaltung / Erneuerung der Satzung
(Dauer, Anzahl, etc.) moge die Stadtverwaltung Vorschlage ausarbeiten.

Mit freundlichen GrifRRen!

gez. Barbara Grille

ehrenamtliches Stadtratsmitglied

143/159



Anlage 3

N 1A STADTRATS
O16CSU FRAKTION Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 1.04
ZZFRLANGEN 91052 Erlangen
- Tel. (09131) 86-24 05
Fax (09131) 86-21 78

facebook.com/CSU.Fraktion.Erlangen

eMail: csu@erlangen.de
CSU-Stadtratsfraktion Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen

Herrn Oberburgermeister ; -
Dr. Florian Janik Fraktionsantrag gemaR § 28 GeschO

Rathaus Eingang: 20.08.2014

91052 Erlangen Antragsnr.: 119/2014

Verteiler: OBM, BM, Fraktionen
Zust. Referat:V1/23

mit Referat: 111/32

Antrag zum UVPA am 23.09.2014
hier: Schaukastenanlage in Tennenlohe
Aufheben des Beschlusses vom 01.04.2014 und alternative Vorgehensweise

18. August 2014/AB

Sehr geehrter Herr Oberbirgermeister,

im Stadtteil Tennenlohe wurde im Rahmen eines Ortstermins die Umgestaltung des Platzes an der
Lachnerstralde, Hohe Einfahrt Parkplatz EDEKA, dahingehend diskutiert, in wie weit eine Erweiterung
der Schaukastenanlage baulich gestaltet werden kann. Anstol3 hierfur war der Wunsch weiterer
Vereine und politischer Gruppierungen, sich auch mit einem Schaukasten an dieser Stelle
prasentieren zu kdnnen.

In Folge der Beratungen wurde seitens der Verwaltung die Versetzung samtlicher bereits
vorhandener Schaukasten plus die Aufstellung von drei weiteren Schaukésten vorgeschlagen.

Im UVPA vom 01.04.2014 wurde dieser Verwaltungsvorschlag einstimmig beschlossen.

In der Zwischenzeit hat sich aber mindestens ein Interessent gegen die Aufstellung eines
Schaukastens an 0.g. Ort ausgesprochen.

Wir schlagen deshalb folgende alternative Vorgehensweise vor:
e zu prifen, inwieweit eine Erweiterung der jetzigen Schaukasten-Anlage um die verbliebenen
zwei gewunschten Schaukasten moglich ist,
e des Weiteren sollen die ortsansassigen Vereine und Gruppen informiert werden, dass zu
Informations- und Veranstaltungswerbezwecken der stadtische Schaukasten genutzt werden
kann.

Wir beantragen, den Beschluss des UVPA bis auf weiteres auszusetzen.

Diese Vorgehensweise wird im Ubrigen auch mehrheitlich vom Ortsbeirat Tennenlohe befiirwortet.

Mit freundlichen GriiRen

Corgitt = il

Birgitt ABmus Alexandra Wunderlich
Fraktionsvorsitzende Stadtteilsprecherin Tennenlohe
Biro: Zimmer 1.04, Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Konto-Nr. 19314 BLZ 763 500 00

Die Stadtrétinnen und Stadtréte der CSU-Stadtratsfraktion Erlangen:
Fraktionsvorsitzende Birgitt ABmus, Wolfgang Beck, Sonja Brandenstein, Rosemarie Egelseer-Thurek, Uwe Greisinger, Dr. Kurt Holler,
Bezirksrat Dr. med. Max Hubmann, Robert Huttner, Gabrigi]e 0 , fhristian Lehrmann, Ralf Merkel, Adam Neidhardt,
Dr. med. Stefan Rohmer, Prof. Dr. med. Rudiger Schulz-Wendtl Mmﬂeinetsberger, Jorg Volleth, Alexandra Wunderlich
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Fraktionsantrag gemaR § 28 GeschO [Anlage 3a

Eingang: 08.09.2014
Antragsnr.: 125/2014
Verteiler: OBM, BM, Fraktionen

erlanger linkejErimrats

erlanger linke- Rathausplatz 1- 91052 Erlangen Rathaus, Zimmer 127
Bldro: Montags 15 - 18 Uhr
Sprechstunde: ”” 17 - 18 Uhr

Herrn Oberblurgermeister

Dr. Florian Janik tel: 09131/86-1789
Rathausplatz 1 fax: 09131/86-1791
91052 Erlangen e-mail: erlanger-linke@stadt.erlangen.de

Erlangen, den 8.9.2014

Antrag: Beschluss Ortsbeirat Tennenlohe wg. Schaukésten umsetzen

Sehr geehrter Herr Dr. Janik,

Wir stellen den Antrag, den Beschluss des Ortsbeirates Tennenlohe vom 8.9.2014 im
Stadtrat bzw. Ausschuss zu bestatigen.

Der Ortsbeirat fordert:,
der UVPA-Beschluss vom 1.April 2014, die Schaukastenanlage an dem Platz
an der Lachnerstral3e gegenuber dem Ladenzentrum (Lachnerstral3e 45) an
einen Platz vor der Garagenriickwand zu versetzen, soll rickgangig gemacht
und die Schaukastenanlage soll an dem bisherigen Platz belassen werden. Die
zusatzlichen Schaukésten fur die verbleibenden Bewerber sollen an die beste-
hende Anlage angeschlossen werden.

Zur Begriindung verweisen wir auf den Beschluss des Ortsbeirates samt Anlagen.

Mit freundlichen GrifRen

Johannes Pdhlmann

erlanger linke - Rathausplatz 1 - 91052 Erlangen 1/1
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schuss / Werkausschuss EB77

Anlage 4

Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
VI/23 Liegenschaftsamt 232/041/2014

Aufstellen von Schaukésten in Tennenlohe an der bestehenden Schaukastenanlage
fur Vereine und Verbande;
hier: Fraktionsantrag von Frau StRin Grille und Herrn StR Jarosch Nr. 223/2013

Beratungsfolge Termin  O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus- -

schuss / Werkausschuss EB77 11.03.2014 O Beschluss vertagt

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus- o, 04 5014 9 Beschluss angenommen mit Anderungen

Beteiligte Dienststellen
Biurgermeister- und Presseamt, Amt fur Stadtentwicklung und Stadtplanung, Bauaufsichtsamt

. Antrag
Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.
Der Fraktionsantrag Nr. 223/2013 ist damit bearbeitet.
Im Ubrigen wird die Verwaltung beauftragt, wie in der Beschlussvorlage vorgeschlagen zu verfah-

II. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Beibehaltung des derzeitigen optischen Zustands der Grinflache auf dem stadtischen Grund-
stuck FI.Nr. 591/7, Gemarkung Tennenlohe, bzw. Vermeidung der Beeintrachtigung des Er-
scheinungsbildes durch die Errichtung eines ,Schaukastenriegels”.

Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Auf der bestehenden Griinanlage sollen keine weiteren Schaukasten aufgestellt werden.

Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Auf einer Teilflache von ca. 220 gm des stadtischen Grundstticks FI.Nr. 591/7, Gemarkung
Tennenlohe, wurde eine Grinflache angelegt.

Am sudlichen Rand der Griinanlage stehen insgesamt sieben Schaukésten. Der grof3e Schau-
kasten wird fur (amtliche) Bekanntmachungen der Stadt genutzt. Die sechs anderen bauglei-
chen Schauké&sten werden von diversen Vereinen, Parteien und Verbanden aus Tennenlohe
genutzt. Es konnte nicht geklart werden, wann und von wem die Schaukésten aufgestellt wur-
den. Die Nutzung der vorhandenen Schaukasten wird von der Verwaltung bereits seit langer
Zeit geduldet; die Nutzung erfolgt unentgeltlich.

Seit langerem wird von Vereinen bzw. Parteien der Wunsch ge&ul3ert, weitere Schaukasten
aufzustellen. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass auf der Flache nicht noch mehr Schau-
kasten aufgestellt werden sollten. Weitere Schaukasten wirden die Anlage wie ein Zaun ab-
schirmen und das Grundstick in seinem Gesamteindruck optisch spurbar beeintrachtigen.
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Die Verwaltung bietet deshalb an, den grof3en stadtischen Schaukasten mitzunutzen, da dieser
aufgrund seiner GroR3e selten vollstandig belegt ist. Die Koordination erfolgt Giber den Ortsbei-
rat (OBR). Dieses Angebot wurde bereits in der OBR-Sitzung am 14. November 2013 diskutiert
und von den anwesenden Interessenten und OBR-Mitgliedern positiv aufgenommen.

Darlber hinaus bittet die Verwaltung, dass die Ubrigen Schaukéasten der Vereine, Parteien und
Verbande selbststandig mit anderen Interessenten geteilt werden.

Durch diese Vorgehensweise kénnte auch zukunftig gewahrleistet werden, dass auf Mietzah-
lungen, die grundsatzlich fur private Nutzungen von Grundstiicken entstehen, verzichtet wer-
den kann.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:

Sachkosten: € bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

X werden nicht benétigt

[] sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk

[] sind nicht vorhanden

Anlagen: Anlage 1: Fraktionsantrag Nr. 223/2013 vom 28. Oktober 2013
Anlage 2: Lageplan
Anlage 3: Fotos vom 14. August 2013

Abstimmung

Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am
11.03.2014

Protokollvermerk:
Auf Wunsch von Frau Stadtratin Grille wurde der TOP vertagt.
Es soll zuerst eine Ortsbesichtigung durchgefuhrt werden.

Ergebnis/Beschluss:

vertagt
gez. Dr. Balleis gez. Weber
Vorsitzende/r Berichterstatter/in
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Beratung im Gremium: Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77 am
01.04.2014

Protokollvermerk:
Aufgrund der Ortsbesichtigung schlagt Herr berufsmafiger StR Weber vor, den Beschlusstext wie
folgt zu &andern:

.Die Stadt- und Vereinsschaukasten werden einheitlich entlang der vor Ort befindlichen Garagen-
rickseite aufgestellt, bzw. dorthin versetzt. Die Garagenriickseiten werden begriint. Die Kosten flr
die Versetzung tragt die Stadtverwaltung.

Grundsatzlich soll fur alle privaten Schaukasten zukinftig stadtweit einheitlich eine jahrliche Pacht
in Hohe von jeweils 60 Euro pro Standort erhoben werden.

Drei zusatzliche Schaukasten werden neu errichtet. Die Kosten fur Aufstellung und Unterhalt der
neu zu errichtenden Schaukasten tragen die jeweiligen Nutznief3er."

Dieser Anderung stimmen die Ausschussmitglieder einstimmig zu.

Ergebnis/Beschluss:

Der Sachbericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

ren:
Die Stadt- und Vereinsschaukasten werden einheitlich entlang der vor Ort befindlichen Garagen-
rickseite aufgestellt, bzw. dorthin versetzt. Die Garagenriickseiten werden begrtint. Die Kosten flr
die Versetzung tragt die Stadtverwaltung.

Grundsatzlich soll fur alle privaten Schaukasten zuklnftig stadtweit einheitlich eine jahrliche Pacht
in Hohe von jeweils 60 Euro pro Standort erhoben werden.

Drei zuséatzliche Schaukasten werden neu errichtet. Die Kosten fur Aufstellung und Unterhalt der
neu zu errichtenden Schaukésten tragen die jeweiligen NutznielRer.

mit 14 gegen O Stimmen

gez. ABmus gez. Weber
Vorsitzende/r Berichterstatter/in

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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ktd
Beschriftung
Schaukasten Stadt

ktd
Beschriftung
Schaukästen Vereine / Parteien / Verbände

ktd
Schreibmaschinentext
14. August 2013


Stadt Erlangen

o
—---| Liegenschaftsamt
L]

COo00
FI.Nr. 591/7, Gemarkung Tennenlohe

ol
Flache Schaukastenanlage
Mafstab = 1:200 erstellt von: ZT006 am. 7.02.2014
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Beschlussvorlage

Geschaftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer:
[1/30 VI/61 Amt fur Recht und Statistik 610.3/002/2014
Amt f. Stadtentwicklung und
Stadtplanung

Aufhebung der Sanierungssatzung fur das Sanierungsgebiet Erlanger Innenstadt
(Teilbereich Sanierungsgebiet Il) — ergédnzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4
Baugesetzbuch (BauGB)

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung

Umwelt-, Verkehrs- und Planungs-
ausschuss / Werkausschuss EB77

Stadtrat 25.09.2014 O Beschluss

23.09.2014 O Gutachten

Beteiligte Dienststellen

. Antrag

1. Ziffer 2 des Beschlusses des Stadtrates vom 29.03.2007 Uber den Erlass der Satzung zur Auf-
hebung der Satzung Uber die formliche Festlegung des Sanierungsgebietes Il (Entwurf vom
29.01.2007) wird aufgehoben.

2. Die Sanierungsmalfinahmen im Sanierungsgebiet Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungs-
gebiet Il) sind durchgefiuhrt. Weitere MalRnahmen entsprechend den Sanierungszielen stehen
nicht aus.

3. Die Satzung zur Aufhebung der Satzung Uber die férmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet Il) (Entwurf vom 30.07.2014, Anlage 1) wird
beschlossen.

Begrindung

Der Stadtrat der Stadt Erlangen hat mit Beschluss vom 29.01.1975 die Satzung Uber die form-
liche Festlegung des Sanierungsgebietes Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet
II) im umfassenden Verfahren, entsprechend den Bestimmungen des Stadtebauférderungs-
rechts, beschlossen.

Sanierungsziele und —mafinahmen:
Das Sanierungsgebiet Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet Il) wurde vor beina-
he 40 Jahren im umfassenden Verfahren festgesetzt. Die Sanierungsziele bestanden in der
Neuordnung des ruhenden und flieBenden Verkehrs, der Vernetzung des Grol3parkplatzes mit
der Innenstadt und der Verbesserung des stadtebaulichen Erscheinungsbildes sowohl im pri-
vaten wie im 6ffentlichen Bereich. Die Umsetzung dieser Ziele hatte Bau- und Ordnungsmal-
nahmen von ca. 4,2 Mio. € zur Folge, davon ca. 1,4 Mio. € aus dem stadtischen Haushalt.
Folgende Mafinahmen wurden dabei realisiert:

e Errichtung einer Fu3géngerrampe im Nordbereich des Bahnsteiges 1

¢ Verlangerung der Untertunnelung der Bahnsteige bis zum Empfangsgebéaude, Ein-

bau von Rolltreppen und Umbau des Gebaudes
e Umgestaltung Bahnhofsvorplatz:
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- Riickbau der Busbahnsteige im Bereich des Bahnhofsvorplatzes
- Neugestaltung und Wiederherstellen der Platzsituation fir Fu3ganger inkl. be-
hindertengerechter Rampen

- Sperrung der Goethestral3e im Bereich des Bahnhofsplatzes fiir den motorisier-
ten Individualverkehr

e Bau einer Fuf3- und Radwegunterfihrung unter der A 73 im Bereich der Gerberei

e Verlagerung Kurzzeitparkplatze auf die Westseite des Bahnkdrpers

e FoOrderung privater Sanierungsmal3nahmen in der Goethestralie, sowie in der Sudli-
chen- und Westlichen Stadtmauerstral3e

¢ Umgestaltung des nérdlichen Teils der Westlichen Stadtmauerstral3e

Aufheben der Sanierungssatzunag:

Die oben beschriebenen MaRnahmen verteilen sich auf eine Realisierungsphase von tber 30
Jahren. So wurde der Bahnhofskomplex seit 1986 in mehreren Bauabschnitten saniert. Die
Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes im Jahr 1991, stellte dabei den letzten Bauabschnitt
dar und war zugleich die letzte im Sanierungsgebiet Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet
II) befindliche dffentliche SanierungsmalRnahme. Laut Gesetz ist die Stadt verpflichtet die Sa-
nierungssatzung aufzuheben, wenn die Sanierung durchgefihrt ist (vgl. 8 162 Abs. 1 BauGB).
In seiner Sitzung vom 29.03.2007 hatte der Stadtrat zwar bereits eine Satzung zur Aufhebung
der Satzung Uber die férmliche Festlegung des Sanierungsgebiets Il beschlossen. Falschli-
cherweise wurde jedoch die Satzung als ,Satzung zur Aufhebung der Satzung Uber die Fest-
legung des Sanierungsgebiets in der Erlanger Altstadt” (statt ,Innenstadt®) bezeichnet. Im
Rahmen eines derzeit beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Minchen anhangi-
gen Prozesses wegen vom Klager zu zahlender StraRenausbaubeitrage hat der VGH die Be-
rufung des Kléagers u.a. mit der Begrindung zugelassen, dass erhebliche Zweifel an der
Rechtswirksamkeit dieser Aufhebungssatzung bestehen, weil das Sanierungsgebiet falsch be-
zeichnet war. Abweichend davon hatte das Verwaltungsgericht Ansbach in der ersten Instanz
dies nicht bemangelt und die Klage abgewiesen. Obwohl noch nicht feststeht, dass der VGH
an dieser Auffassung bei der Entscheidung tber die Berufung festhalten wird, sollte zur Mini-
mierung des Prozessrisikos von der in § 214 Abs. 4 BauGB zur Verfigung gestellten Mdglich-
keit zur rickwirkenden Behebung des Fehlers in einem erganzenden Verfahren Gebrauch
gemacht werden und die Satzung mit der richtigen Bezeichnung nochmals beschlossen und
rickwirkend zum Zeitpunkt des damaligen Inkrafttretens der Aufhebungssatzung (Tag der Be-
kanntmachung, 8 162 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) in Kraft gesetzt werden.
Der der Satzung beigefiigte Lageplan, der Bestandteil der Satzung ist, wird in der jeweiligen
Sitzung ausgehangt.

Ausgleichsbetragspflicht — Ablésevereinbarungen:

Mit Aufhebung der Sanierungssatzung entsteht fur die Grundstiickseigenttiimer die Pflicht zur
Entrichtung eines Ausgleichsbetrages an die Stadt, welcher der durch die Sanierung beding-
ten Erh6hung des Bodenwertes ihres Grundstiickes entspricht. Bei der Art der Erhebung von
Ausgleichsbetrdgen hat die Stadt zwei Moglichkeiten. Entweder wird der Ausgleichsbetrag
durch eine freiwillige Ablésung durch die Grundstiickseigentiimer vor Aufhebung der Sanie-
rungssatzung erbracht (vgl. 8 154 Abs. 3 BauGB) oder der Ausgleichsbetrag wird nach der
Aufhebung der Sanierungssatzung durch Bescheid erhoben (vgl. § 154 Abs. 4 BauGB). Ein
Ermessensspielraum, auf die Erhebung der Ausgleichsbetrdge zu verzichten, besteht nicht. Im
Auftrag der Stadt Erlangen wurde ein Wertermittlungsgutachten erstellt, welches Grundlage
fur die Ausgleichsbetréage ist.

Die Verwaltung hat mit Schreiben vom 13.03.2006 alle betroffenen Eigentimer tber ihre Aus-
gleichsbetragspflicht informiert. Die Eigentiimer haben mit der Verwaltung Kontakt aufgenom-
men und flhrten Einzelgesprache bezliglich der Ablésevereinbarungen. Durch diese freiwilli-
gen Vereinbarungen, die alle ausgleichsbetragspflichtigen Eigentiimer abgeschlossen haben,
ist eine Erhebung per Bescheid nicht mehr notwendig. Im Gegenzug hierfir und wegen des ge-
ringeren Verwaltungsaufwandes wird den Eigentiimern bei der Ablése ein sogenannter ,Pio-
nierabschlag”, das ist eine Abzinsung von ca. 21 % des Ausgleichsbetrages, gewéhrt. Es wur-
den insgesamt ca. 75.500,- € Ablosebetrage fir das Sanierungsgebiet Erlanger Innenstadt
(Teilbereich Sanierungsgebiet Il) vereinnahmt.
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Haushaltsmittel

X
[l

[l

Anlagen:
Anlage 1:

Anlage 2:

lll. Abstimmung
siehe Anlage

werden nicht bendtigt

sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
sind nicht vorhanden

Aufhebungssatzung Sanierungsgebiet Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungs-
gebiet I1)
Geltungsbereich

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI.Zum Vorgang
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Anlage 1
Entwurf vom 30.07.2014

Satzung

zur Aufhebung der Satzung Uber die Festlegung
des Sanierungsgebietes in der Erlanger Innenstadt
(Teilbereich Sanierungsgebiet II)

Die Stadt Erlangen erlasst auf Grund des 8§ 162 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der
Bek. vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom

11.6.2013 (BGBI. I S. 1548), folgende Satzung zur Aufhebung der Satzung tber die Fest-
legung des Sanierungsgebietes in der Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet

1):

Artikel 1

Die Satzung der Stadt Erlangen Uber die férmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
in der Erlanger Innenstadt (Teilbereich Sanierungsgebiet 1) vom 15.05.1975, geéndert
am 10.03.1987, wird aufgehoben.

Das Aufhebungsgebiet umfasst alle Grundstiicke und Grundstiicksteile der im beige-
fugten Lageplan (MaRstab 1:7.500) abgegrenzten Flache. Dieser Lageplan, der Be-
standteil dieser Satzung ist, wird bei der Stadt Erlangen, Amt fir Stadtentwicklung und
Stadtplanung, archivmaRig verwahrt und kann dort wéahrend der allgemein tblichen
Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

Artikel 2
Diese Satzung tritt riickwirkend zum 03.05.2007 in Kraft.
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Beschlussvorlage

Verantwortliche/r:
Amt f. Stadtentwicklung und
Stadtplanung

Geschéftszeichen:
VI/61

Vorlagennummer:
611/009/2014

Umsetzung Strategie Entwicklung von neuem Wohnungsbau in Erlangen -
Einfihrung einer Quote fur geférderten Mietwohnungsbau

Beratungsfolge Termin O/N Vorlagenart Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungs- -
ausschuss / Werkausschuss EB77 23.09.2014 O Gutachten
Sozialbeirat 02.10.2014 O Empfehlung
Sozial- und Gesundheitsausschuss 02.10.2014 O Gutachten
Stadtrat 23.10.2014 O Beschluss
Beteiligte Dienststellen
23, 30, 50
Bisherige Behandlung in den Gremien | Gremium | Termin OIN | Vorlagenart | Abstimmung
Wohnungsbericht 2012 SGA 05.03.2013 | O MzK Kenntnisnahme
UVPA 16.04.2013 | O MzK Kenntnisnahme
Strategie zur Entwicklung von neuem | UVPA 16.04.2013 | O Beschluss Ja 14, Nein 0
Wohnungsbau in Erlangen
Umsetzung Strategie Entwicklung UVPA 12.11.2013 | O Gutachten vertagt
von neuem Wohnungsbau in Erlangen | SozB 12.11.2013 | O Empfehlung | vertagt
hier auch: SPD-Fraktionsantrage SGA 12:11.2013 | O Gutachten vertagt
101/2013, 198/2013 UVPA 03.12.2013 | O Gutachten Ja 14, Nein 0
(Antragspunkt 2) SozB 04.02.2014 | O Empfehlung | Ja 7, Nein O
SGA 04.02.2014 | O Gutachten Ja1l, NeinO
StR 27.02.2014 | O Beschluss Ja 25, Nein 20
I. Antrag

1. Bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten soll ein Anteil von 25 % der neu zu schaf-

fenden Wohnbauflachen fir Geschosswohnungsbau fir den geférderten Mietwohnungsbau
gesichert werden, wenn das Baugebiet mindestens 24 Geschosswohnungen umfasst.

Das Ziel soll wie folgt erreicht werden:

a) Beim Verkauf von stadtischen Baugrundstiicken fir Geschosswohnungsbau sollen in
den Kaufvertragen Bindungen fur den Kaufer entsprechend Ziff. 1 vereinbart werden.

b) Beim Abschluss von bebauungsplanbegleitenden Stadtebaulichen Vertragen sollen Re-
gelungen entsprechend Ziff. 1 vereinbart werden, wenn die vereinbarten Leistungen
den gesamten Umstanden nach angemessen sind (8 11 Abs. 2 S. 1 BauGB).

c) Bei Baugebieten, die nicht im Eigentum der Stadt sind bzw. fUr die kein Stadtebaulicher
Vertrag geschlossen wird, sollen grundsatzlich im Bebauungsplan Flachen festgesetzt
werden, auf denen nur Wohngebaude errichtet werden dirfen, die mit Mitteln der sozia-
len Wohnraumforderung geférdert werden kénnen (8 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB).
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Il. Begrindung

1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Ausgangssituation

Die Nachfrage nach Wohnraum in allen Segmenten Ubersteigt das vorhandene Angebot in Er-
langen bei weitem. Dies zeigt sich auch anhand der gestiegenen Miet- und Kaufpreise.

In den letzten Jahren ist dariiber hinaus die Zahl der belegungsgebundenen Wohnungen kon-
tinuierlich gesunken. In Erlangen gibt es aktuell noch rund 3.300 klassische Sozialwohnungen
und 300 EOF-geforderte Mietwohnungen. Demgegeniiber steht eine hohe Nachfrage nach
geforderten Mietwohnungen; so sind aktuell rund 1.200 berechtigte Haushalte als wohnungs-
suchend bei der Stadtverwaltung vorgemerkt. In den letzten Jahren konnte im Schnitt jahrlich
knapp 450 vorgemerkten Haushalten eine geférderte Mietwohnung vermittelt werden.

Haushalte mit geringem und zum Teil auch mittlerem Einkommen haben aufgrund der hohen
Preise und des geringen Angebotes zunehmend Schwierigkeiten, eine fir sie entsprechende
Wohnung in Erlangen zu finden.

Ziel
In Erlangen sollen neue geférderte Mietwohnungen entstehen.

Hierdurch wird ein Beitrag geleistet, breiten Schichten der Bevolkerung zu erméglichen,
adaquaten Wohnraum in Erlangen anzumieten bzw. zu erwerben.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

In einem ersten Schritt sollen bei der Ausweisung neuer Baugebiete 25 % der Wohnbauflachen
fur Geschosswohnungsbau fur den geférderten Mietwohnungsbau gesichert werden.

In einem zweiten Schritt soll geprift werden, ebenso eine Quotenregelung zu geférdertem
Eigenheimbau bei der Ausweisung neuer Baugebiete fir Einfamilienhausbebauung einzu-
fuhren. Eine weitere Beschlussvorlage ist hierzu geplant.

Neue Wohnbaugebiete kdnnen durch Auf3enentwicklung und durch Innenentwicklung entste-
hen. Ein typisches Beispiel fir eine Innenentwicklung ist die planerische Anderung der Art der
baulichen Nutzung von Gewerbe zu Wohnen.

3. Prozesse und Strukturen
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Geforderter Mietwohnungsbau und Schwellenwert

Geforderter Mietwohnungsbau kann heute nur noch im Rahmen der einkommensorientierten
Forderung (EOF) entstehen. Bei EOF handelt es sich um eine staatliche Férderung des Frei-
staats Bayern.

Fur EOF-geforderte Mietwohnungen sind Einkommensgrenzen fur den Bezug der Wohnung
vorgegeben. Die geforderten Wohnungen in Erlangen unterliegen einer Belegungsbindung. Die
Verwaltung kann somit dem Vermieter konkrete Haushalte beim Freiwerden einer Wohnung
vorschlagen.

Die Foérderrichtlinien lassen eine Mischung von freifinanzierten Wohnungen und geforderten
Mietwohnungen zu. Um die Férderung zu erhalten sind derzeit Kostenobergrenzen von 1.800 €
je m2 Wohnflache fiir die Kosten der Kostengruppen 300 (Bauwerk — Baukonstruktion ohne die
Kosten der Garagen) und 400 (Bauwerk — Technische Anlagen) der DIN 276 einzuhalten.

Zukunftig soll bei der Neuausweisung von Wohngebieten ein Anteil von 25 % der neu zu schaf-
fenden Wohnbauflachen fir Geschosswohnungsbau fir den geférderten Mietwohnungsbau
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gesichert werden, wenn das Baugebiet mindestens 24 Geschosswohnungen umfasst. Der
niedrige Schwellenwert soll gewahrleisten, dass moglichst viele geférderte Mietwohnungen
entstehen. Auch aus gebéaudetypologischer Sicht macht der Schwellenwert Sinn, da bei
Anwendung der Quote mindestens 6 gefdrderte Mietwohnungen entstiinden, die zum Beispiel
in einer eigenen dreigeschossigen Gebaudeeinheit untergebracht werden kénnten.

In der Nachbarstadt Nurnberg gibt es eine @hnliche Regelung, die ab einem Schwellenwert von
70 Geschosswohnungen greift. Im Hinblick auf vergangene Verfahren in Erlangen hétte die
Regelung zum Beispiel bei den Bebauungsplanen Nr. 298 Ebereschenweg West (ca. 50 neu
errichtete Geschosswohnungen) und Nr. 391 Wohngebiet Neumhle (ca. 55 neu errichtete
Geschosswohnungen) Anwendung gefunden.

Verkauf von stadtischen Bauflachen fiir Geschosswohnungsbau

In den letzten Jahren ist geforderter Mietwohnungsbau (EOF) nahezu ausschlie3lich auf vor-
mals stadtischen Grundstiicken entstanden (z. B. an der Alfred-Wegener-StralRe, der Pom-
mernstrafl3e und der Kurt-Schuhmacher-Stral3e).

In Zukunft soll beim Verkauf von stadtischen Bauflachen fir Geschosswohnungsbau, z. B. in
der stadtebaulichen EntwicklungsmafRnahme Erlangen-West Il, eine Vorgabe von 25 % der
Bauflachen fur geférderten Mietwohnungsbau gelten. Entsprechende Regelungen werden in
die Kaufvertrage aufgenommen.

Die Stadt strebt bereits heute an, dass neue geforderte Mietwohnungen entwickelt werden. So
sieht das vom Stadtrat beschlossene Vermarktungskonzept zur Energie-Plus-Siedlung Bauge-
biet 411 vor, dass Uber 25 % der Grundsticke fur Geschosswohnungsbau fir den geférderten
Mietwohnungsbau reserviert werden.

Regelung Uber stadtebauliche Vertrdge

Beim Abschluss von bebauungsplanbegleitenden Stadtebaulichen Vertragen sollen, soweit
rechtlich zulassig, Regelungen aufgenommen werden, wonach der Vorhabentréager 25 % der
Wohnbauflachen fur Geschosswohnungsbau als Mietwohnungen im Rahmen eines Wohn-
raumférderprogramms zu errichten hat. Dies beinhaltet die Verpflichtung, die betreffenden
Wohneinheiten so kostengiinstig zu errichten, dass diese férderfahig sind.

Hierbei ist zu beachten, dass alle der Schaffung von geférdertem Mietwohnungsbau dienenden
Regelungen in stadtebaulichen Vertragen der Férderung und Sicherung der mit der Bauleitpla-
nung verfolgten Ziele dienen missen. Somit muss in jedem Bebauungsplanverfahren, auf das
der Stadtebauliche Vertrag Bezug nimmt, die Erforderlichkeit von geférdertem Mietwohnungs-
bau fir den Einzelfall stddtebaulich begriindet werden. Dies kann zum Beispiel Uber das stad-
tebauliche Ziel einer sozialen Durchmischung und der Vermeidung einseitiger Bevolkerungs-
strukturen erfolgen.

Die vereinbarten Leistungen eines Stadtebaulichen Vertrages mussen den gesamten Umstan-
den nach angemessen sein. Dazu ist eine Gesamtbetrachtung aller vertraglichen Verpflichtun-
gen sowie der wirtschaftlichen Begleitumstédnde vorzunehmen.

Festsetzungsmoglichkeit im Bebauungsplan

Bei Baugebieten, die nicht im Eigentum der Stadt sind bzw. fur die kein Stadtebaulicher Ver-
trag geschlossen werden wird, sollen grundséatzlich im Bebauungsplan 25 % der Flachen fur
Geschosswohnungsbau als Flachen festgesetzt werden, auf denen nur Wohngebaude errichtet
werden durfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumforderung geférdert werden kénnen (8 9
Abs. 1 Nr. 7 BauGB). Die Festsetzung bedarf einer stadtebaulichen Begriindung.

Da im Bebauungsplan nur die Flachen fur geférderten Wohnungsbau festgesetzt werden kén-
nen, jedoch nicht dessen Realisierung, hangt diese vom Willen des jeweiligen Eigentimers ab.
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Befreiung von der Bindung

Die Vorgabe, geférderten Mietwohnungsbau zu erstellen, entféllt, wenn keine Fordermittel zum
Zeitpunkt der Planung und Realisierung eines konkreten Bauvorhabens zur Verfigung stehen,
um nicht beabsichtigte Harten zu vermeiden.

4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

Investitionskosten: € bei IPNr.:

Sachkosten: € bei Sachkonto:
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto:
Folgekosten € bei Sachkonto:
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto:

Weitere Ressourcen

Haushaltsmittel

X werden nicht benétigt
[] sind vorhanden auf IvP-Nr.
bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk
[] sind nicht vorhanden
Anlagen:
[ll. Abstimmung

siehe Anlage

IV.Beschlusskontrolle
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
VI.Zum Vorgang
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